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Landeshut,

es i» den allermeisten altern (auch Landessuite, die Landes- 
hutc) und neuern Documcntcn genannt wird, oder Landshnt, war 
von jeher eine Jmmcdiat- und sogenannte Weichbild-Stadt, stand 
wahrend der Böhmischen Landeshoheit unter der Landeshauptmann- 
schaft der Furstenthümer Schweidnitz und Jaucr, gehörte bis 1816 
zu dem vereinigten Bolkenhain - Landeshut'schcn Kreise, und ist seit
dem die Kreisstadt des von ihr benannten abgesonderten Kreises. Bis 
1816 stand sie unter, der Königl. Kammer , nachher Regierung 
zu Breslau, und gehörte zu deren dritten stcnerräthlichcn Bezirk; 
von 1816 bis 1820 unter der Königl. Regierung zu Reichenbach, 
und seitdem unter der Königl. Regierung zu Licgnitz; in Justizange- 
legcnbeiten seit der Preuß. Regierung unter dem Königl. Söeramtc, 
jetzt dem Königl. Oder-Landes-Gericht zu Breslau.

. Die Stadt liegt am Fuße der Sudeten in einem angenehmen 
wlesenreichen Thals, welches von den kleinen Flüssen Bobcr und bie
der durchströmt wird. Der Bobcr entspringt bei den sogenannten Bo- 
berhanscrn in Böhmen, dicht an der Grenze, schlangelt sich an meh
reren Dörfern und der Stadt Liebau hin, Und nimmt, die Mauern 
von Landeshut fast berührend, dicht hinter der Stadt, im Norden den 
Zieder auf, welcher bei Hermsdorf in der Nähe von Grnssau entspringt.

Die Stadt, deren Ring nach v. Lindener 1254 Fuß über der Ost
see, erstreckt sich mit den zum Theil dorsähnlich gebauten Vorstädten 
von Wegen nach Osten, in einer Länge von 631 Ruthen. Nordöstlich, 
gm rechten Ufer des Mber, erhebt sich der gegen die Stadt zu schroff 
abfallende Sandsteinfelsen, der Burgberg; am linken Uhr der Kirch- 
bcrg (an welchem die evangelische Kirche steht), in einem Höhcnzugt 
am rechten Boberufer mit dem Gerichts-, und endlich mit dem lan
gen Berge bei Reich - Hennersdörf. Zunächst am Burgberge, und als 
dessen höchste Kuppe steigt der Buchenberg (nach Blaschke 1868 Fuß 
über der Ostsee) empor, an welchen sich östlich der Tilchcnbcrg anschlicßt, 
der von einem ehemaligen angrenzenden Bauergutsbesitzer benannt ist» 
Diese Berge, nebst dem Höhenzuge »ach Vogelsdorf ihn, am rechten 
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Boberufer, umfasse» die Stellung, welche cinst Fouqus inne hatte, und 
der gedachte Strich vom Burgberge an, bis nach Krauscndorf hinun
ter die der russischen Schanzen im Jahre 1813. — Nordwestlich, am 
linken Ufer des Bobers, erheben sich zunächst nur mäßige Höhen, wo
runter dicht hinter Nieder - Leppersdorf die Fels kuppe sich auszcich- - 
nct, von welcher aus am 13. August 1813 der Kaiser Alerandcr und 
unser verehrter König Heerschau hielten.

Das Boberthal selbst nehmen zu beiden Seiten des Flusses, weit 
ober - und unterhalb der Stadt, ganz plane vortreffliche zwei - und 
dreischürige Wiesen ein, welche vor der ersten Mähung einen reizen
den Blumenteppig darbieten, und später ihr frisches Grün bis Ende 
October bewahren.

Dicht an die Stadt und. Vorstadt schließt sich gegen N. W. das 
Kämmereidorf Vogelsdorf, gegen S. O. das Kämmereidorf Niedcr- 
Zicder, ferner eben so nahe am linken Bobcrufer Nieder-Leppersdorf 
und das Grast. Stolbergsche Schloß Krcppelhof, welches von Herrli
chen Lindenalleen umkränzt ist, die sich zuletzt in einem großen Halb
kreise um das alterthümliche Schloß, um den kleinen aber reihenden 
Park und um einen ansehnlichen Teich auf Dämmen herumziehen, 
und den Namen „Fürstcngang" führen.

Ehemals war die Stadt von zwei Graben, von Wallen, und von 
einer Ringmauer mit Bastionen, umgürtet, mit einem Worte, vor 
dem Gebrauch des Geschützes, eine Festung. Seit der Aufhebung der 
Thor-Accise (Stadt und Vorstadt sind klassenstcnerpflichtig), ist die 
Mauer mit höherer Erlaubniß ganz, oder bis zur Höhe, von 12 Fuß 
abgetragen, auch in der Breite bis auf 2 Fuß beschrankt worden. 
Nur auf der nordöstlichen Seite besteht sie »och an mehreren Orten. 
Durch die Abbrechung ist auf der Südseite eine Straßen - Verbreitung 
gewonnen worden, wodurch jene Häuserreihe dem Luftzüge, Licht und 
Zugang von Wagen und Spritzen geöffnet find.

Der innere Stadtgraben war schon langst bis zu einem unent
behrlichen Abzugskanal eingeengt, der äußere breite Graben zieht sich 
nur um die südliche Hälfte der Stadt, und steht nördlich mit dem 
Bober-Mühlgraben in Verbindung.

Der innere Wall, nebst einem Theile des äußern, von der Pforte 
bis zum Nicderthore, war gleichfalls schon länger als seit einem hal
ben Jahrhundert abgetragen, und die aus demselben entstandenen wü
sten Zwingcrstücke waren nach und nach theils verpachtet, theils ver
kauft, und darauf Häuser erbauet, und angenehme Gärten angelegt 
worden. Auch der äußere Wall,,vom Oberthore blS an die Pforte, ist 
spater zum Theil, und endlich gänzlich seit 1822 abgetragen und ver
kauft vdär vermiethet, und zu Gärten umgeschaffen worden.

Um das Ganze schlingt sich eine Promenade, an der Grabcnseite 
von geschorenen Linden uud andern Bäumen eingefaßt, vom Niedcr- 
zum Oberthore, und zwischen Naturbaumen nach der Nordseite über 
den Damm.
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Die lzwei Thore, das Nieder- und Oberthor, das erstere 
»ach Schweidmtz, das letztere nach Schmiedeberg führend, hatten 
gewölbte Thurme, welche 1805 und 1819 abgetragen worden sind 
Außerdem sind noch zwei Pforten vorhanden; eine geschlossene Feucr- 
nothpforte zwischen dem Ober- und Niederthore nach dem Mühlgra
ben hin, und die sogenannte Kirchpforte an der Südseite; welche bis 
1710 auch nur eine Nothpforte war. Bon 1765 bis 1818 wurde 
an den Thoren gegen Abend Sperrgelh erhoben; eine Einnahme vv» 
InoAthlr erschien iedoch der Stadt-Verordneten-Versammlung nicht 
im Verhältnis, mit der Belästigung und Frciheits - Beschränkung des 
Publicums. Daher werden die Thore, außer bei Landcsvisitationen 
und dergl.,Veranlassungen, nicht mehr geschlossen. Seit 1820 sind noch 
zwei Ausgange aus der Stadt entstände»; denn es führen folgende Brü
cken aus der Stadt: eine dicht am Niederthore über den Zieder mit 
einem steinernen Pfeiler in der Mitte; jenseit des Oberthores und der 
obern Vorstadt eine hölzerne Brücke über den Mühlgraben; und gleich 
dahinter eine steinerne Brücke von 9 Bogen über den Bober.

. Außer der Brücke über die Gräben an der Kirchpforte hat ein 
Privatmann, Kaufmann Conrad, 1820 zwischen jener und dem oher- 
thore hölzerne Brücken erbaut, welche die Passage in dieser lebhaften 
Gegend abkurzen; und auf der Nordseite sind unter der Nothpforte nach 
dem Niederthore zu im Jabre 1827 über den innern Graben eine 
maisive, über, den äußern eure hölzerne Brücke geschlagen worden, vor
züglich um dieser besonders feuergefährlichen Gegend im Nothfall mit 
Spritzen belkomme» zu können.

Oeffcntliche Platze.
Der Marktplatz, mitten in der Stadt, stellt ein völlig ebenes uud 

ansehnliches, wenn auch nicht rechtwinklichcs Oblongum bar von 
24 Ruthen Länge und 19 Ruthen Breite.

Das Nathhaus in der Mitte desselben und dicht daneben das 
Königl. Aeelse- undKreis-Steueramtshaus nehmen aber einen anfebn- 
lichen Raum ein. Eine Anzahl den Platz beengender Bauden, von 
blos personl^-er Berechtigung sind bereits 1818 fortgeschasst worden, 
mid an die Entfernung von 17, am Rathhausc und Äccisegcbäude an
gelehnter und auf den Platz selbst hmansragcndcr grundbcrechtiqter Bau
den wird mit Ernst gedacht; so, daß eine derselben im Jahre 18^8 
mit einigen und so Rthlr. Kaufkosten bereits caffirt worden ist; wo
zu ein wvhldenkendcr Bürger im Stillen 25 Rthl. beigetragen hat.

Außerdem giebt es noch kleine Plätze: an der katholischen Kirche, 
»nd am Oberthvre zwischen der Stadtpfarre und dem Hause Nv. 2, 
am Niederthore bei Nro. 74 (ehemals der Flachsmarkt, dann Wil
helmsplatz genannt), beim Brauhause, und ein paar wüste Bauplätze.

Straßen und Gassen der Stadt sind 16, von denen aber 
nur folgende allgemein gebräuchliche Namen führen: die Flachsgasse 
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vom Markt aus links nach dem Niederthore, die Böhmische Gasse 
links nnd die Kirchgaffe rechts nach dem Overthors, die Korngaffe 
rechts nach dem Niederthore, die Stockhausgaffc und am Graben, die 
Mühlgasse, die Brauhausgasse und die Pfortenaasse.

Die Stadt und die Vorstädte sind in 5 Bezirke getheilt: deren 
2, der Friedrichs - nnd der Wilhelms - Bezirk, die 2 Hälften der in
nern Stadt nach den 2 Thoren zu, umfassen. Der Niederbezirk um
schließt die Nieder-Vorstadt mit der Nieder- und Ober- (Burg-) 
Gasse; der Mittclbczirk die Zieder - Vorstadt mit der Ziederstraßc und 
äußern Kirchgasse, nebst der sogenannten halben Stadt; und der Ober
bezirk die Ober - oder Liebauer Vorstadt nebst Drcitenan, mit der Lie- 
bauer und sogenannten Schöps- oder Schmiedeberger Gasse.

Gebäude sind vorhanden: 3 Kirchen, 1 Synagoge seit 1826, 
18 Gebäude für Staats- und Communal-Zwecke, 479 Privatgcbäude, 
181 in der Stadt, einschließlich 20 Mühlen- und Fabrikgebäude, und. 
außerdem 370 Ställe, Schuppen und Scheunen. Von allen diesen 
Gebäuden (sämmtlich in der noch bestehenden allgemeinen Feuer-As- 
secnran; der Städte versichert, und zwar 1825 mit 132,195 Rthl., 
und 1828 mit 118,556 Rthl. *)  aber auch außerdem schon viele in 
andern Privat-Affecnranz-Anstalten), sind in der Stadt 81, und 
in den Vorstädten 93 ganz massiv gebanet, die übrigen ganz oder znm 
Theil von Holz und von Fachwcrk. Die Bedachung ist auf den mas
siven Häusern größtentbeils vou Flachwerk, im übrigen von Schindeln, 
nirgends von Stroh oder Rohr. Die hölzernen Schnabelrinnen sind 
in der Stadt seit 1817 bis 1823 ganz, nnd in der Vorstadt größ- 
tentheils abgeschafft, und an deren Stelle blechne, zum Theil auch höl
zerne Abfallrinnen getreten. .

*) Vergl.: lieber die Vervollkommnung« - Fabmkeu des Feuerschadens-M- 
sccuranz-Vercms der swles. Städte, mit Ausschluß Drcslau's. Ein 
Versuch v. Pcrschke, Bürqermeisser rn LandcSbut. Siebü einer Beilage 
über den BclaqerlmgSschäden-Proceß »er Provinual-Städte mit den 
VreSlauer WorNädten, und den daraus entstandenen RkgrkßprocH. 
1827. (.Beim Verfasser zu Haben.)

Auch die letzte hölzerne Feueresse m der Stadt wird letzt m eine 
massive umgcwandelt, und in der Vorstadt bleiben noch 8, meistens 
durch Nichrgebrauch unschädliche übrig.

Bauart im Ganzen.
Eine ziemliche Anzahl zwei - und dreistöckiger ganz massiver zie- 

gelbedachter Häuser, worunter einige in einem sogar großartigen Stvl, 
sowohl im Innern, als m der Vorstadt, würden dem Ganzen ein 
stattliches Ansehen gewahren,, wenn nicht sonst überall hölzerne Häu
ser, ja die elendesten Hütten emgennscht waren oder angreuzten; durch- 
welches Übergewicht der schlechten Bauart auch die Feuerslcherhcit ün- 
gemein vermindert wird.



Die neuerlichen, polizeilich beaufsichtigten Bemühungen, der Aus 
scnseitc der Gebäude durch freundlichen und nicht gcschmactwidrigeu 
Abpntz ein gefälliges Anfeben zu geben, werden durch den fast allge
meinen FeucrungSgebrauck der Steinkoblen, mit deren Ruß die Luft 
geschwängert ist, und welcher durch Wind und Regen an die Mauern 
geworfen wird, nur zu oft wieder vereitelt. Ein duukeler Oehlfarben- 
Anstnch ist von mehreren wohlhabenden Hausbesitzern als am dauer
haftesten bewahrt gefunden worden.

Den Marktplatz schließen durchgängig massive, zwei - und drei- 
stEge Häuser ein, und zwar, so weit sie nicht auf Königl. Kosten 
erbauet find, mit den Giebeln nach der Front, und ringsum mit stei
nernen Arkaden oder Lauben, welche Bauart der meisten Gebirgs- 
stadte, durch das rauhe Klima veranlaßt, .ehemals den unter ihnen 
bequem beMebenen Leinewand- und Garnhandel (letzten, noch jetzt 
auf der Böhmischen Gasse), begünstigt«!; jetzt aber mit höherer Ge- 
uehmigUng die und da durch Zubauten unterbrochen ist. Auch in 
den Nebengassen und in den Vorstädten finden sich solche Lauben, 
theils von Holz und ungepflastert, theils massiv. Schon früher sind 
sie bei vorgekommenen Bauten unterbrochen worden, so daß die neuen 
Fronten die Laubenbrcite haben frei lassen müssen, z. B. No. 61 und 
62 am Markte, oder daß sie in gleiche Linie vorgerückt sind, wie al- 
M'neust 1827 das Eckhaus Nro. 55. am Markte. Bei den oben 
berührten Vortheilen der Lauben für die Bequemlichkeit des wandeln
den und handelnden Publicums haben sie doch den Nachtheil, daß die 
untern HauSranme dunkel und die Fußböden der Zimmer unmittel 
bar über ihnen kalt sind.

Brunnen und Wasser.
Die öffentlichen Brunnen werden durch 3 Quellen gespeist, wel

che, am Abhänge des Buchenherges (unterm Mummelbcrge) in Röh
ren aufgefangen, in 3 Leitungen, bis zu deren Vereinigung, eine 
Strecke von 2-45 Ruthen, von da bis zum Hospital in der Nicdcr- 
vorsladt 130 Ruthen, und von hier>bis zum lebten Brunnen in der 
Stadt ungefähr 265 Ruthen fortlastfen. Nachdem diese Wasserlei
tung in jener Vorstadt einem Brunnen, wegen verschiedener Pnvat- 
brunnen in der Nähe des Bobers, nur Vergüiistigungsweise, ihren 
Ueberfluß abgegeben hat, -unter dem Aieder, dem Stadtgraben, und 
selbst unter 2 .väusern durchgcgangcn ist, speiset sie ein steinernes Bas
sin am Accisekaust, sodann gleichfalls auf dem Marktplätze bei No. 55., 
siw ehemals eine Fontaine sprang; giebt zurückgeheud Ucberschußwasser 
ln den Garten Nro. 127 der Vorstadk, versorgt am Ende der Böh- 
milchen Gage ein Bassin, welches der Kaufmann Ernst Conrad (siebö 
oben) 1827 aus seine Kosten neu herstellen und mit einem anständi. 
gen, mit Amk gedeckten Mantel hat versehen lassen (für ungefähr' 
150 Rthl.), giebt endlich noch Wasser ab in das Färbehgus No. 178, 
und Vergünstigungolveise in die katholische Psarre.
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Im Jahre 182^ ist eine Grund - und Profils - Nchellements- 
Charte der ganzen Wasserleitung durch den Geometer Otto ausgenom
men worden (kostet 24 Rthlr.), woraus sich ergiebt, daß die soge
nannte Aiederqnelle 190 Fuß, der Mittelornnnen 225, und die Hospi- 
talquelle 178 Fuß Gefalle haben, und vom Hospital an nur wenige 
Fuß steigen. Hierauf ist ein genaues Rvhrcnlegungs-Register gegrün
det worden. ,

Außerdem giebt es m der Stadt auf dem evangel. Kirchhofe 
und in den Vorstädten noch mehrere Privatbrnnnen, von denen der hin
ter No. 10Y der Ober - Vorstadt, der sogenannte Panduren-Brunnen, 
das aller vorzüglichste Wasser liefert, welches Naturprodukt allgemein 
hier etwas hart ist. Vielen Kellern in der Stadt entquillt zu Zeiten 
wildes Wasser, welche Erscheinung man einer in den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts statt gefundenen Erderschüttcrung zuschreibt.

Ocffent liebe Beleuchtung.
Sie hat noch nicht beschaffet werden können; doch haben bereits 

2 Privatpersonen Laternen mit der neuern zweckmäßigern Einrichtung 
zum öffentlichen Gebrauch der Umgegend aufgestellt; Frau Flügel- 
Hascnclever bei Nro. 113 vor dem Oberthvre, und Kaufmann Con- 
rad bei Nro. 187 in der Stadt, welche rühmlichen Beispiele hoffent
lich Nachfolge finden werden. .....

Bei nächtlichen Gewittern wird uongens Stadt und Vorstadt 
durch ausgchängte Laternen vor jedem Hause erleuchtet.

Die Zahl der Bürger, Bürgerinnen und Schuhverwandten kann 
nicht genau angegeben werden; weil erst 1827 die Bürgerrolle von 
1823 an neu regulirt worden ist, ohne auf den Bestand zurück zu 
gehen. Dieser ältere Bestand war: Gnmdbenher 405, Grundbefitze- 
tmnen 49, Miethet 282, Miethcrinnen 28; nur schutzverwandt: 
mänul. Personen 30, weibl. 28.

Einwohner waren 1825 Überhaupt 3344, und 1828 3454"). 
Die Bevölkerung ist fortgehend im Znnebmen, uuerachtct der Nab- 
tungslosigkcit, einer Folge der Heimathsgesetze, oder vielmehr des 
Mangels eines solchen zeitgemäßen Gesetzes, welches mit Sehnsucht 
erwartet wird, und dem Andrange der vielen, für die ländlichen Ge
werbe zu bequemen, und sonst.für die selbstständ-gc Subststenzerwcr- 
duna untauglichen Subjecte beschranken wurde. Im Jahre 1825 
waren nach dem Religionsbckenntmsse: Evangel!,che 2660, Katholische 
K67, Juden mit Staatsbürgerrecht 47;, nach dem Geschlecht: männ
liche Bewohner 1590, weibliche 1754,. in der Ehe 613 Paar; zmn 
Bürgerrechte meiden sich jährlich 30 bis 40.

Es ergaben sick nackten BeoSckcrnnaslMe» folgende Dnrckfchnittc:
Bon 1751 oiS 17^5 2676 Seele», von 1757 bis 1770 2410 Seele».
— 1771 — 1782 2750 —, — I78Z — 1800 2giq —
— 18-1-1828 -<)ÜS 180Y -^-1817 303? — '
— 1818 - 1824 ZI2Z —.
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Das Klima ist gesund, unerachtet seiner Rauheit; so daß die 
Erndte selbst 14 Tage spater, als um Schmiedcberg einzutreten pflegt. 
Rheumatismen und Gicht sind die gewöhnlichsten Krankheiten; eben so 
Augenleiden; von Faulfiebcrn weiß man nichts, von kalten Fiebern 
wenig; unter den Kinderkrankheiten finden sich ungefähr alle 2, 3 
Jahre die.Masern, das Scharlach und ein endemischer Keuchhusten ein,

Oeffentliche Gebäude und Behörden.
Das,Rathh au s ist ein zweistöckiges massives Gebäude von 

87 Fuß Lange und 55 Fuß Breite, Mit einem bis zur-Spitze 136 Fuß 
10 Zoll hohen, 2 mal durchsichtigen Thurme. Im Jahre 1780 wurde 
mit dem letztein eine Hauptrcparatnr vorgenommen; in neuester Hcit 
hatte er jedoch von der Gallerie an, bis in das Fundament so bedeu
tende, durchgehende und sich vergrößernde Risse erhalten, daß der 
Einsturz zu befürchten stand, welchem in den Jahren 1820 nnd 1822 
durch starke Sinterungen und durch Wcgschaffung eines Kloaks feiner 
der Zerstorungs-Ursachen im Fundament) vor der Land, aber, wie sich 
zetzt aus dem Wiedererscheinen dieser Brüche erzieht, nicht gründlich 
vorgcbeugt, ward; weshalb im Sommer von 1829 jene Zerstörungs- 
Uriachcn sammrlich werden weggeräumt, und das Fundamcntgewölbe 
solid wird ausgcmauert werden müssen.
, 1827 hat man für gut befunden, für das Rathhaus unter Nro. 1 

ein besonderes Folium im Hypothekenbuche reguliern, das Schankrechtdcs 
Rathokellers und eine Reibe von Kämmerei-Appertinenzicn an Brau- 
tagen nnd Ackerflächen bei demselben cintragen, und ein besonderes Be- 
sitzinstrument darüber ausfertigen zu lassen. (Von der Geschichte der 
Rathhausliche» Verfassung und dem Königl. Land - und Stadtgericht 
spater).

Das Königl. Landräthl. Amt war bisher in einem ge- 
mietbcten Locale, ist jedoch, nachdem der Lerr gkeichsgraf Anton zu 
Stvlbcrg - Wcriiigcrodc als Landrath Allerhöchst bestätigt ist, im Jahre 
1828 in das Schloß Krcppclhof verlegt worden.
. Das Königl. Kreis - Steueramt, seit 1829 mit dem 
iumrecten Stencramtc vereiniget, bat seinen Sik in dem oben er
wähnten Königl. vormaligen Accisehausc, einem zweistöckigen, massi
ven Gebäude. "

Das Königl. Postamt befindet sich in einem Privathause.
Das K ö n i g l. Eichu ngsa m t wird in einem für Rechnung 

der Kämmerei gemietheten Locale verwaltet.
Militair steht hier nicht.

Schießhaus nnd Königsschießen.
,, Das vor dem 30 jährigen Kriege von einem v. Beuchet »ge

stiftete Schießhaus wurde in jenem Kriege zerstört; im Jahre 1654 
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eine neue Schützenordnnng proclamirt, und sämmtliche Bürger bis 
zu so wahren zur' Theilnahme am Pfingstaufznge verpflichtet. 
Auch mußten die Bürger, wie bereits früher, den Bürgercid mit der 
Buchse, und die Unterthanen das „jui-smemum üäelitLtls" mit der 
Partisane im Arme, schwören. (Noch im Anfänge der Preuß. 
Regierung schössen die Bürger, wenn sie vom Schwur kamen, unten, 
am Rathhause ihr Gewehr ab). Das neue Schießbaus wurde im 
7 jährigen Kriege als Magazin und Feldbäckerei gebraucht und von 
neuem verwüstet, 1764 ein neues, aber sehr kleines erbauet. Als 
dieß 1802 den Einsturz drohte', wurde ein Neubau beschlossen; der 
damalige Schützenkönig, Bäcker Neumann, gab dazu aus eigenen Mit
teln 5062 Nthl. her, an Schützencapital schoß man 2208 Rtblr. zu, 
und erbaute sür diese 7070 Rthlr. ein zweistöckiges massives Haus in 
eineni edlen Style von 80 Fuß Länge, 34 Fuß Breite, welches aus
ser einer gut eingerichteten Schankwirthschaft im untern Stock, im 
2ten Stock 2 Zimmer und einen großen Saal enthält. Mitteln 
Contractcs vom 23. October 1811 wurde von dem rc. Neumann 
und ron der Schützengesellschaft das Cigcnthnm dieses mit der Schank- 
gercchtigkcit versehenen Dauses gegen eine dem Erster» und seiner Ehe
frau auf Lebenszeit bewilligten Leibrente von 100 Rthlr. (beide Ehe- 
leute sind bereits seit mehreren Jahren todt), an die Stadtcommuni- 
tät abgetreten, mit alleinigem Vorbehalt des Gebrauches für die 
Echützengesellschaft bei ihren Festen. Auf diesen Grund ist im Jahre 
ck828 für die Kämmerei der Besiktitel berichtiget worden. Das Daus 
aber, besonders der Saal, hat der Communität bereits mancherlei 
wesentlichen Nutzengewähret: indem im Kriege von 1813 — 14 das La- 
zareth darin aufgeschlagen war, wodurch die Gefahr der Verbreitung 
ansteckender Krankheiten, bei seiner Lage an der Brcitenau, dicht am 
Bvber, 'von der Stadt entfernt wurde. Auch werden große Volks
versammlungen, die großen Militairgestellungen, und die Schul-ActuS 
Darinnen gehalten.

Kirchen und Schulen.

Die evangelische Kirche. Höchst wahrscheinlich wurde die 
evangel. Confeffivn zuerst bald nach dem Jahre 1560 hier öffentlich 
einqeführt. Der hiesige kathol. Pfarrer, Samuel Langmckel, Solm 
eines evangel. Lehrers zu Hirschbcrg, nach des Vaters, Tode aber ka
tholisch erzogen, nahm den Lutherischen Glauben an.

Wenn, wie billig, die allgemeinen politischen und kirchengeschicht? 
lichen Begebenheiten, der Ausbruch des 30M>r,gen Krieges 1618, 
die Gegen-Reformation Kaiser Ferdinand 6 selt 1626, und nament
lich durch die Lichtcnsteincr Dragoner in Nieder - und Mittel-Schle
sien seit dem October 1628, als bekannt vorausgesetzt werden; so 
haben sich dagegen von der Landcshuter kirchlichen Ortsgefechte nur 
einige Bruchstücke auffinden und beibringeu lassen.
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Laut eines Nathsprotocollcs vom 9. März 1626 verlangte der 
Diaconus Prove bei seiner Wegweisung von der Kirche, daß, weil 
er vom Magistrat vvcirt worden, er auch in dessen Gegenwart Ab
schied nehmen wolle; woraus sich crgiebt, daß damals der Magistrat 
bereits evangelisch gewesen ist. Damals ist jedoch dessen Entfernung 
entweder noch abgebcugt worden, oder er ist zurückgekehrt. Denn am 
29- Octobcr 16^8 kündigte der Landeshauptmann von Bibran (er 
trat an Caspar v. WarnSdorf's Stelle, war Apostat) in Jaucr dem 
hiesigen Magistrat den kaiserlichen Befehl an, daß die lutherischen 
Prediger abgeschafft sein, und die Stadt-und Begräbnißkirche abgetreten 
werden sollten. Da dernach Bolkenhain vor die Purifications-Commis- 
sion berufene und für die Ausführung dieses Werkes instruirte Bür
germeister Fischer den Erwartungen nicht durch genugsam energisches 
Eingreifen entsprach, so wurde er abgcsetzt, und Friedrich Reuschel, 
vorheriger evangel. Kirchenvater und Stadtvogt, später zum kathol. 
Glauben übcrgetreten, zum Bürgermeister und Kvnigsrkchter, d. h. 
zum Königl. Special-Commissarius in der ReligionS-, PurificatjonS- 
rmd Restitutions-Sache ernannt»); welcher den Rath mit kathol. 
Mitgliedern nach seinem Sinne besetzte. Wie fast alle Apostaten, 
verfuhr er bis 1635., wo er starb, mit einem überaus fanatischen, 
bisweilen selbst hohen Ortes nicht gebilligten Eifer. Ani 22. Januar 
1629 ließ er die Prediger Krebs und Tilesius auf das Ratbhaus for
dern und kündigte ihnen ihre Verweisung an- Doch durfte der letztere 
am 25- Januar noch eine Abswiedspredigt halten; worauf die Kirche 
den folgenden Lag den Katholischen übcraeben wurde. Der Landes
hauptmann v. Bibran ließ laut Ordre vom t7. Februar 1629 den 
Evangelischen durch den kathol. Pfarrer ihre Andachtsbücher wegueh- 
mcn, „damit, der verfluchten Ketzerei zu nehmen, alle Mit
tel aus dem Wege geräumt werden." Reuschel aber verfolgte Alle, 
welche nicht die Messe reaelmäßig hörten, heimlich an andern Orten, 
wo sich noch glücklicher Weise ein oder der andere evangelische Geist
liche verborgen, oder unter dem Schutze eines Adelichen außhielt, wie 
z. B. in Reußendvrk, zum Abendmahl gingen, mittelst der hier und 
in der Umgegend ausgestellten Lichtenswinschen Dragoner, die er jenen 
als Erecutoren einlegte, durch 5 Büttel, durch io bis 20 sich zuge- 
lcgte jüngste Bürger, und durch besoldete Aufpasser und Denuncianten; 
zog die Widerspenstigen zu harten Straft», von i Fl. bis 20 Rthl. «),

") In Ferdinand's tll. Privilegien für den .Hirsckbergswcn Swleierbandck 
von i6zo beißt eS: „Laß bei UnS .gönigSrichter, Buraermeister und 
Ratbmanne und ga.n>c Gemein" Hcnscl E. 221. Am ly Juni 
wurde auch in Lowcuberg ein KöniaveMner eingesetzt, EliaS Seiler 
Jurist, Avoftat. Er laß au einem besondern Tisch beim Natb - obnc 
ibn und seine Unterschrift durfte "nichts wichtiges beschlossen uns auS- 
gcfübrt werden.
Es epistirt ein? eigeubändigc stkcchnuna desselben vom 2y. bis 

S- Dccembkv löry, wcruach er i» diesem Zeiträume noch vor Eingang 
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und verfuhr noch am schonendsten, wenn er Vernachläßiger der 
Messe oder des heimlichen Lutheranismus Verdächtige selbst bei der 
größten Kälte in den sogenannten „kalten Arrest" unter dem Rath- 
hause sperrte. Der Magistrat mußte im Namen der Gemeinde schrift
lich erklären: .daß sie der „ eingeschlichencn Ketzerei völlig entsagt, und 
den römisch-katholischen Glauben freiwillig angenommen habe," „und 
daß er darüber halten wolle, daß Niemand beim Rath, in eine Zunft 
und als Bürger angenommen werde, als nur ein Katholischer."

Viele wurden ganz vom Orte vertrieben, oder verließen ihn frei
willig. Ersteres Schicksal traf selbst Reuschel's Schwiegervater, den 
bisherigen evangel. Organisten. (Nach der Geschichte der evangel. Ge
meinde zu Landcshut vor und seit Erbauung der jetzigen Kirche und 
Schule, ein Denkmal am ersten 109jährigen Jubelfeste, den s. Mai 
1809. Landeshut gedruckt bei Neumann und Iahn; welche überhaupt 
für diesen Abschnitt verglichen werden kann, wäre es Neuschels Schwie
gersohn gewesen.) Bei der Ankunft der Schweden unter Königsmark 
im Jahre 1632 wurden die evangel. Geistlichen zurückbcrusen; als 
aber 1695 der Kaiser!. General Spork hierher, verdräng, mußten 
sie wieder weichen *). Au berühren sind jedoch die bekannten Sollici- 
tatioum der Städte Smweidnih, Jauer, Striegan, Reichcnbach, Bol- 
kenhain, Landcshut, Löwenberg, Bunzlau, Hirschberg und Labn auf 
den Grund des Westphälischen Friedens, wegen Gewährung freier Re- 
ligionsübung, Zurückgabe der Kirchen, und Erlaubniß zur Erbauung 
neuer, schriftlich durch mehrere bewegliche Memoriale, und durch eine 
Commission (Stier, Goldbach und Rößler), deren Relation vom 5. Juli 
1649 sehr anziehend ist; wie die Commissarien dem Kaiser nachPrcs- 
burg gefolgt, die höchsten Herrn vom Hofe sie mit glatten Worten 
abgespeiser, endlich die Resolution^om 17. Mai desselben Jahres er
gangen: „als liessen es Kaiser!. Maj. bei dem, was bei obgedachtem 
Friedensschluß aus sonderbarer (?!) Kaiser!.- Königl. Gnade ihnen 
sämmtlich verwilligt worden, bewenden;" endlich auf ferneres Sup- 
püciren die Resolution vom 3. September 1652, worin der Ban je
ner Friedens-Bethäuscr, jedoch nur aus Holz und Lehm, erlaubt wur
de; gegen eine Schadloshaltungs-Versicherung und einen Revers we
gen Gefährde für die Katholischen vom 7. Octobe- 1652; welchen 
von Seiten Landcshut's Bergmann unterzeichnete. Von nun an wür
gen die Evangelischen auf Kaiser!. Befehl nur „Kono groll»" j„ den 
Schvos der Kirche zurückgeführt; d. h. durch alle Arten von Rechts- 
und polizeilichen Bedrückungen, nicht durch offene Gewalt. Als aber 
der Abt zu Grüssau, an diesen Befehl sich nicht kehrend, den Rcich-

scincrInsirnction 82 Rthl. 2oSgr. eingenommen, davon einem Denun- 
cianten r Rtbl. loSqr. gcqcbe» batte; und beantragte, diese Einnay- 
ine ihm anstatt Salarii zu überlassen.

«) Siehe über das Einzelne Adamy'k Kirwengcslbichtc, und die vorstehend 
ungezogene Jubclschrift, letztere zu habe» bei dem evangel. Kirchcn- 
Preöbptcrium zu Landcöhut für s Sgr.
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Hennersdorfer und Ober-Aiederschen Unterthanen einen peremtorischen 
Termin von 4 Wochen zur Rückkehr in die kathol. Kirche, bei Strafe 
der Vertreibung setzte, wanderten im Sommer 1687 ungefähr SOO 
gcwerbfleißige Landleute und Weber aus, nach Gersdorf in der Nicder- 
Lausitz. — Nach der Altranstädter Convention vom 22. August-1707 
folgten neue wiederholte Bitten an die Kaiserl. Commission zu Bres- 
lau, diese Convention in Vollziehung zu setzen. — Nachdem aber der 
Kaiser in dem Rescript vom 12. October 1708 den Ängsburg'schen 
Confessions-Verwandten erlaubt hatte , sich deshalb unmittelbar an 
ihn zu wenden, so sandte die Stadt Landeshut im December 1708, 
und im Januar 1709 zwei Commiffarien, Schrödter und Licbcnwald, 
mit Vollmachten nach Wien. Am -5 Januar stellten diese einen 
Revers aus, daß die Stadt für die Erlaubniß der Erbauung einer 
evangel- Kirche und Schule eine Donation von 20,000 Fl., nnd ein 
Darlehn von 80,000 Fl. zu 6 p. 6. verzinslich , und in 4 Jahren 
rückzahlbar, binnen 3 Monaten zahlen werde. Am 7. Februar hielt 
diese Commission hier ihren Triumph-Einzug. Am 17. desselben Mo
nats wurde die kaiserliche Erlaubniß vom Landeshauptmann v- Schaf- 
gotsch publicirt, und <ur Wahl , von 6 Kirchenvorstehern nebst K De- 
putirten, welche das künftige Kirchen-Collegium bildeten, geschritten. 
An diesem Tage hörte daSe bekannte, auch hier auf dem Burgberge 
vom 22. Januar 1708 an statt gefundene Singen der „Beikinder" 
auf. Am 6- März beschloß man bereits, die Kirche massiv zu bauen; 
Und am 25. April wurde der Platz für die Kirche" unter Aufstellung 
des Doppeladlers, der noch vorhanden ist, übcrgcben, nachdem man 
bereits an: 12. März 20,000 Fl. gezahlt und gebeten hatte, anstatt 
des Dahrlebns noch ein Geschenk von 30,000 Fl. anzunehmen, wo
mit beiden Theilen gedient war; laut Quittung des Grafen Joh. Wenzel 
Wratislaw vom i. Mai 1709, und Freiheitsbrief für die neue Gemeinde 
wegen Kirche und Schule, vorbehältlich der jurium psrodiiallum und so- 
oläent. Stola« *) für den kathol. Pfarrer, -l, 6. Wien den 2. May. Am 
14. Mai kaufte man das Krausesche Bauergut in Nieder - Aieder für 2600 
Rthlr., (von welchem, außer kleinen Stücken, eingroßerTheili7ii.wie
der für 800 Rthl. verkauft wurde, unter Ucbertragung aller öffentlichen 
Lasten auf dieses abgezweigtc Stück), und steckte den Grund für die 
Kirche ab. Der Gottesdienst ward mittler Weile unter freiem Him
mel , und später in einer hölzernen Jntcrimskirche gehalten; doch 
schon am 23. May berief man 4 Prediger. Im Juni 1710 erlangte 
man die Eröffnung der sogenannten Kirchpforte in der Stadt gegen 
Bestellung eines Pkortendieners auf Kosten der evangel. Gemeinde.

Im August laugte die Conffrmation der 4 Geistlichen vom 24. Juli 
an, wofür 800 Fl. an Taren zu zahlen waren, späterhin kostete jede 
einzelne Vocativns-Confirmatwn 400 Fl. 38'^ Lr.

*) Selbst die evangel. Geistlichen waren bei bcr kathol. Kirche eingcpfarrt, 
mir mußten dein Pfarrer Taren und VLciwrnun zahlen.

- e F
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Am 12. Juni 1716 hob man das Dachgesperre der Kirche, und 
am,8- October 1720- weih'te man sie feierlich und zum Namen der 
lmkqen Dreifaltigkeit ein. — Nunmehr folgte jedoch viel Streit we
gen der KirchenMen - Zinsen, wegen der herrschaftlichen und andern 
Logen. — Jeder, welcher bei der Svstemserrichtung und beim Ban 
etwas gethan, schlug sein Verdienst hoch an; doch wurden diese dem edel
sten Enthustasmus als fast untrennbare menschliche Zuthat beigemisch
ten kleinlichen Leidenschaften glücklich besiegt und beruhiget, und der 
Verkauf der Kirchenstellen, deren 2410 sind, trug 13,500 Rthlr. ein.

, Der Bau der herrlich gewölbten Kirche, — (das Kreuzgewölbe 
halt 50 Fuß lm Durchmesser, die Hauptwändc find 15 Fnß stark, 
und es ist nichts zu beklagen, als die unbequeme Kreuwsform,) — fer
ner der Prediger - und Schulhauser kostete 60,000 Rthlr. baar, ohne 
die sehr anjehnlichen Geschenke an Geld und.Naturalien und Leistun
gen an Materialien, Fuhren, unentgeldlichcn Arbeiten, AuSstattnugen 
und Ausschmückungen aller Art. des benachbarten Adels, der Land- 
und Bürqergemcinden in Anschlag zn bringen; welche wenigstens anf 
den Werth von 40,000 Rthl. zu schaben sind. Am 7. April beschloß 
man den Bau der Glöckner- und der nachmals um ein Stockwerk 
erhöhten Schulhauser,. Es ist zu bedauern, daß man die meisten der 
Pfarr- und Schulgebäude nicht auch im obern Stock massiv, sondern 
von Fachwerk anlcgte.

Assecurirt bei der Feuersocietät der Städte waren diese Gebäude 
anfänglich mit 16,295 Rthlr., jeht sind sie es mit 10,500 Rtblr. 
(S. die Geschichte dieser Versicherung in der oben angeführten Schrift 
über die Vervollkommnungs-Fähigkeit des Feuerschadens - Assecuranz- 
Vereines der schles. Städte.)

- Man Hatte natürlich zur Bestreitung so ungeheurer Ausgaben, 
unerachtet der gleichzeitigen zahlreichen und großen frommen Spen
den, Schulden machen müssen. Dnrch fortgesebte Spenden und Stif
tungen , und durch die sehr ansehnlichen Einkünfte wurden sie jedoch 
nicht nur nach und nach bezahlt, sondern es konnten auch alle laufen
den Kirchen- und Schulausgaben ohne Unterschied ordentlich bestritten 
werden; ja es entstand ein nicht unansehnliches jiecMlum. Denn 
von 1710 bls 1741 war die durchschnittliche Zahl der jährlichen 
Commnnicanten 44,000 (seitdem 10,000), der getraucten Paare 
1,100 (seitdem 300). Im Jahre 1709 brächte der Klingelbeutel und 
sogenannte Gotteskasten 5371 Rtblr. ein, und von da bis 1720 jährlich 
4000 Rthl., von da bis 1730 wenigstens 3000 Rtblr., von da bis 1740 
noch 15- bis 1600Rthlr.; (1741 ließ man eine Prcdigerstclle eingeben,) 
von 1741 bis 1806 brächte dieser Gegenstand noch 800 Rtbl., seitdem 
aber nur 400 Rthl. Mit dem Abfall einer großen Anzahl von Gast
gemeinden nah und fern , die von 1741 an eigene Kirchcnsnsteme er
richteten, ging mithin die Kassennoth an. Eine 1743 — 44 erwirkte 
gllgcmcM Kirchencollecte brächte 2053 Rthlr. ein; 1788 fand man 
sogar einmal sooRthl. im Gotteskastcn zur Reparatur des Thurmes.
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. Die dargestellte außerordentliche Abnahme der unsirirteu Kircken- 
einnahme, lind einige andere kurz zu erwähnende Verhältnisse führ
ten eirdlich die Auflösung des alten Kirchenspstemes herbei, und zur 
Gestaltung eines neuen, noch bestehendem

ES waren seit 1709 bis zum Jahre 1804 eine große AmM 
bedeutender Stiftungen gemacht worden, für die Geistlichen selbst (für 
besondere Predigten und als Gehaltszulagen), für Prediger und Schnl- 
lehrer - Wittwen, für wie Armen, für Lehrer und Schüler, auch für 
Studirende, und endlich für eine Bibliothek, (die wir sämmtlich un
ten kennen lernen werden). Alle diese Fonds waren der Verwaltung 
des Kirchencollegii anvcrtrauct; dieses hatte die Capitale zuerst zur 
Bezahlung der Schuldenreste verwendet, die Zinsen an die Vctheilig- 
ten aus den laufenden Einnahmen bezahlt, und endlich die Fonds 
selbst aus eben diesen Ueberschüssen selbstständig dargestellt, nnd hvpo- 
thckarisch ansgclehnt;-aber — allermeistcns ohne allen Unterschied 
auf den Namen des Kirchen - Aerarii. Je mehr sich jedoch seit 1741 
die Kirchen - Einnahmen verminderten, die Ausgaben, selbst bei Zu- 
rückfübrung der Predigerstellen auf drei, besonders bei dem Haushalt 
der Schule, die gänzlich von der Kirche abhängig war, sich vermehr
ten; als in den 3 fchles. Kriegen, und besonders durch die Kriegszer- 
ruttunq von 1806 bis 1808 viele Zinst» nickt nur, sondern auch 
Capitale verlohnn gingen; weil das Kirchencollegium, von welchem 
der alte Enthusiasmus schon längst gewichen, nicht überall mit gehö
riger Umsicht, Sachkenntniß und Ordnung verfahren war, und sich 
auch der Kausswerth der Realitäten beim Geldmangel und gesunke
nem Handel fast um die Hälfte seit 1804 vermindert hatte; so wurde 
nicht nur das ersparte Peculiencapital-der Kirche ganz aufgezehrt, son
dern man konnte auch nickt mehr die Legatenzinsen und die Gehalte 
sämmtlich erschwingen, und die übrigen laufenden Ausgaben bestrei
ten. DaS Uebel war 1809 bei der hundertjährigen Jubelfeier so weit 
gediehen, daß die reichlichen Spenden bei dieser Veranlassung (worun
ter 1000 Rthl. von einer Fabrikanten-Wittwe Lrautmann aus Vo
gelsdorf), kaum hmreichtcn, chic dringendsten augenblicklichen Bedürf
nisse zu beseitigen.

, Die durch die Städteördnung in's Leben gerufenen städtischen 
Kirchen-, Schul- und Armen-Deputationen schritten alsobald dazu, 
dem Kirchen - Collegio die Verwaltung der Legatenfonds, jede für ih
ren Theil, abznnehmen, sich über die Ainsenreste und über die Vcr- 
theilung der Capitale, unter denen noch viele unsichere und in der 
Folge verlobrcn waren, Rechnung und Cession leisten" zu lassen; wel
ches Geschast erst im Jahre 1813 ganz beendigt wurde.

Da aber hierdurch das Hauptübcl, die Unzulänglichkeit der Kir
cheneinnahme zur Bestreitung des jährlichen Haushaltes für Kirche 
und Schule nicht gehoben ward, so arbeitete man seit 1815 daran, 
ein neues KirchensysteM zu errichten, in welches die sämmtlichen blos 
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gastweise eingepfarrten Dominien und Gemeinden als förmlich em- 
gepfarrte eingeführt wurden.

Nachdem ein günstiges Geschick die Sorge für die Stadtschule, 
welche der hiesigen evangel. Einwohnerschaft allein anheim fallen muß- 
tc, im Frühlinge 1816 beseitigt hatte (siehe unten), kam unter dem 
Vorsitz des Königl. Consistorial-Rathes Gaß im September desselben 
Jahres der neue Kirchenvercin, und den 3- Mai 1817, unter Consi- 
storial-Bestätigung vom 2. April 1818, ein Regulativ zu Stande, 
dessen, und einiger spatem ergänzenden Verträge wesentlicher Inhalt 
folgender ist:

Die evangel. Gemeinde „vor" (im Gegensatze zur kathol. Stadt
kirche) Landeshut trat das Miteigcuthumihrer Kirche, der übrigen kirch
lichen Gebäude, des Friedhofs, der Jnventarienstücke und des Kirchen- 
Legatcn-Fonds so wie des Patronares an die Neu-Eingepfarrten ab.

Als Mitpatrone traten dem Kirchensysteme bei: das Domiuium 
Kreppelhof nebst Leppersdorf, das Dominium vonBlasdorfundJohns- 
dorf (Vertrag vom 26. Juni und Reg. Confirm. Rescr. vom 27. Au
gust 1818), die Gemeinden Nieder - Zieder, Vogelsdorf, Dartmanns- 
dorf ( V- Meile), Krausendorf (A Meile), Nieder-Leppersdorf, 
Ober-Leppersdorf (7^ Meile), Seeußendorf (V, Meile), Nieder- 
Blasdorf (1 Meile), und Johnsdorf (1 Meile).

Jeder dieser genannten Mitpatrone, Dominien und Gemeinden, 
stellt einen, und die Stadt 12 Deputirte, außer den zwei Geistlichen 
welche kein Spccialinteresse vertreten, und in ihren Personal- und 
Predigerwahl-Angelegenheiten nicht mitstimmen, zu dem an die Stelle 
des Kirchen-Collegii am 24. September 1816 introducirten evangel.

Das vortragende Mitglied muß ein Rechtsverständiger 
fein (seit 1816 bis jetzt der Bürgermeister), die Mitglieder werden 
in der Stadt durch die Stadt-Verordneten-Versammlung, auf dem 
Lande durch die Gemeinden auf 6 Jahre erwählt; die Dominialbesitzer 
erscheine» persönlich, oder durch Bevollmächtigte. Die Erfordernisse, 
Entschnldignngs- und Cntlassungs-Ursachen sind denen ähnlich, welche 
die Vormnndschaftsordnung verschreibt. Fünf städtische Mitglieder 
verwalten die Kirchenhausbalts-, die Peculien-, Kirchenlegaten-, 
Bibliotheken- und Kirchenstellen-Kassen; eine Oecoüomie- Commission, 
aus ländlichen und städtischen Mitgliedern seit 1829 zusammengesetzt, 
das Bauwesen. Vom Presbyterio, welches sich theils im plsno, theils 
in einem Ausschuß versammelt, hängen ab: das Kirchenpatronat, die 
Verwaltung des Kirchenvermögens, der Baustand, die Etats, die 
Wahrnehmung der Gerechtsame der Kirche, und die Aufsicht über die 
untern Kirchenbedienten; nicht aber eine Einmischung in die Amts
führung der Geistlichen und in die Liturgie. Bei Prcdigerwahlen hat 
jeder ländliche Patron eine Stimme, die Gemeinden wähle» in sich 
viritim, und die Stimmenmehrheit giebt ihre Gesammtstimme. Die 
SM' wird jederzeit 2 Stimmen mehr haben (bei ländlichen Stim



men also 13), welche durch Doppclstimmen der 5 wählenden Bczlrke 
und die übrigen durch die vereinigte Abstimmung der 12 städtischen 
Presbyter abgegeben werden.

Soweit die Jntraden der Kirche nicht zureichcn für den gewöhn
lichen VerwaltuugS-Anschlag und für auß-rordentliche Fälle, müssen 
directe Beiträge aufgebracht werden; dazu trägt die evangel. Einwob- 
ncrschaftder^ Stadt , und die sämmtliche Land-Patronschaft

Die Stadt erhebt den Beitrag nach dem Kämmereisteuer-Fuß 
durch ein Mitglied des Presbytern, das Land nach dem Verhältniß 
der Seelenzahl der verschiedenen Ortschaften. Die Dominien Krep- 
pelhof und Blasdorf jedes zu dem Maassstab der kleinsten Gemein
de (jetzt 18O Seelen).

Zu diesem Vereine traten km Iabre 1818 und 181s noch fol
gende Theilnehmer ohne die obigen Rechte, als bloße compgrscd-'-ch,', 
dagegen aber auch, wie dieß im voraus bestimmt war, nur mit der 
Hälfte der Bertragspflichtigkeit; so daß, wenn z. B. auf 10 ländliche 
Seelen zur Aufbringung von im Ganzen-400 Rthl. 2Sgr. kommen, 
in einem Comparochianen-Orte nur 1 Sgr. erhoben wird; nämlich' 
Alt-Wüste-Röhrsdorf (am 25.Juni 1818; 1 Meile), Ober-, Nie
der-,und Antheil Schreibendorf (am 27. desselben Monats; 1 Meile", 
Schonwiese (am 15. April 181s; Meilen), Alt-Weißbach (1 / 
M.; am 18. August und resp. 14. September 1821, mit V, Vej- 
tragsverpflichtung), das Dominium Krausendorf (am 26. Juni 
1818, mit der Geltung von 60 Individuen), das Dominium Reu- 
pendorf (mit 90 Individuen), das Dominium Schreibendorf tmit 90 
Individuen), letztere beiden nur privatim.

Durch diese Einrichtung war dem Kirchcnsysteme ein neues Le
ben aufgegangen, so daß -selbst während der gar nicht erfreulichen 
übrigen äußern Verhältnisse, während der großen Verarmung der 
Mehrzahl der Eingepfarrten, besonders im Wcberstande, folgende be- 
merkenswertbe Fortschritte zum Bessern gemacht wurden. Die lange 
Zeit vernachlapigtcn Reparaturen an den Gebäuden wurden nachge
holt. Obwohl schon früher die dritte Predigerstelle unbesetzt geblie
ben, der Accidenzien - Antheil derselben dem ersten und zweiten Geist
lichen zugethcilt worden; so war doch auch dieser Einnabmezufluß zu 
deren zeitgemäßer Salarirung unzureichend befunden worden. Bei 
der Wiederbesetzung der dritten Stelle, zu Ostern 1819 ward die fi- 
rwte Salarirung sämmtlicher drei Prediger zu Stande gebracht; so, 
daß das Opfer bei dem heil. Abendmahl und alle übrigen Opfer für 
die Geistlichen, und selbst für die Glöckner u. s. w>- abgcschafft wur
den, die eigentlichen Stolä - Taren aber in die Kirchen - Verwaltungscasse 
fließen, und das zum Etat fehlende jährlich durch directe Beiträge 
der ^Patrone und Parochiancn nach obigem Verhältniß aufgebracht

Nach dem Ableben des Pastor Primarius am Schluß des Iah-
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12s 1821, nämlich des Enpermtendcnten John, weichet äM 2ä. Iiliil 
1818 die Feier seiner 50jährigen Amtsführung, allein bei dieser Kir
che, sehr festlich begangen hatte *) kam ein neuer Salarirungsvcrtrag 
zu Stande.' Die dritte Preöigebstelle wurde nicht mehr besetzt, dage» 
gen der Gehalt der beiden andern Stellen verhältnißmaßig erhöht. 
Der Pastor Primarius steht sich einschließlich der Legaten-Einnahme 
(51 Rthl. 20Sgr.), und des Bibliothek-Anfsichtsgehaltes (20 Rthl.) 
auf 850 Rthl., der zweite Prediger auf 750 Rthl. Der gesummte 
Kirchcnausgabe - Etat betragt jährlich ungefähr 2,300 Rthlr.; und 
wir werden finden, daß die Kirche seit 1819 schon durch neue Stif
tungen ein Baarvermögen erworben hat.

Die evangelische Schule haben wir von 1710 an, w» 
sie errichtet wurde, bis zum Eintrit des neuem Kirchen-Systems als 
ein Annerum des letzter» kennen gelernt, sie bestand anfänglich mit 
3 sogenannten lateinischen und 2 deutschen, seit 1723 mit 4 lateini
schen und 3 deutschen Lehrern. Da die Einrichtung den Erwartungen 
nicht entsprach, so wurde 1723 aus dem Kirchen-Ooiisgi« ein Aus- 
schuß als aoll<-Zinni scbolssttcum erwählt, 1732 wurde ein besonde
rer Organist und ein 4ter deutscher Lehrer angestellt; immer aber 
blieb die Schule eine unzweckmäßige Mittelanstalt zwischen Lyceum 
und Bürgerschule; für Letztere wurde zu viel Latein und zu wenig 
Reales gelehrt, für ersteres war der Unterricht in den alten Spra
chen, ohne Privatstunden, nicht geeignet, auch nur für die höher» 
Gymnasialklaffen vorzuberciten. Doch sind einige von hier unmittel
bar auf die Äcademie gegangen. Außer einem Rede-Actus wurde» 
bis 1784 im Juli gewöhnlich drei Tage hindurch von den Schüler» 
dramatische Vorstellungen aufgeführt. Als sich das Kirchenvermöqc» 
immer mehr verminderte, und man kaum die an sich sehr geringen Leh
rergehalte noch bezahlen konnte, zog man 1794 die 4te, und 1805 die 
3te lateinische Lehrerstclle em, begnügte sich auch mit 2 deutschen Leh
rern, und verbesserte mit einem Theile jener Einnahme» die verblie
benen Stellen. Das im Jahre 1746 mit Anstellung eines salarir- 
ten Präfcctlls errichtete Singchor, gerietst im 7jährigen Kriege i» 
Verfall, lebte 1777 wieder aus, und der Präfcctns würde seit 1794 
gls Elcmentarlehrcr gebraucht. Im Jahre 1821 aber, nachdem fast 
das gesammte Lchrerpersonal trefflich erneuert, und die Schulen im
mer confegnenter nach der OrganisationSanlagc von 1815 zu einer 
höher» Bürger,chule sich gusgebildct hatte, fiel dieser Präfectusposte» 
weg, und wurde in den eines Elementar- (dritten deutschen) Lehrers 
verwandelt, und das Chor ging, als eine Anstalt die sich überlebt 
hatte, ganz ein, wogegen desto mehr Sorgfalt auf den thcoretisch- 
practischen Singuntemcht in allen Klassen der Schule verwendet 
wird.

Am 15. April i?y2 feierte dasselbe Fest der Fnspector P. P. NapierSki-
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Als, wie bereits erwähnt, die Kirche im Jahre 1816 insolvent 
geworden, die Schulstiftuugen sich in einem traurigen Zustande befan
den, und das eigentliche Schulvermögen auf 1300 Rthl. und den Mieth- 
ertrag von einigen Alterstücken im Werthe von 3000 Rthlr. <) re- 
ducirr war, mithin zur Aufrechthaltung der Schule den evangel. Ein
wohnern fast untragbare Schulstcuern hätten auferlegt werden müs
sen, kam Rettung durch die von Äluge'sche Stiftung.

Ein ehemal. in Ruhestand hier lebender Kaufmann Wilhelm v. 
Kluge, dessen Vorfahren bereits bei Kirche und Schule sehr gemein
nützig gewirkt hatten, vermachte der Stadt in diesem Jahre sein gc- 
sammres Vermögen, nach Abzug mehrerer Legate an Verwandte und 
zu speciellen Stiftungen ungefähr 21,000 Rthlr.; zur freien Wahl 
der Stadt-Verordneten-Versammlung, entweder für Armenfonds, oder 
für die evangel. Schule; und da der Armenfonds, wie wir scben 
werden, ohne dieß reichlich genug dotirt war, so bestimmte die Stadt- 
Verordneten-Versammlung diesen abgesondert zu verwaltenden Fonds 
der Schule; wodurch die unbeschwerte bessere Salarirung der Lehrer, 
(mit 4 bis 500 Rthl., der Elementar-Lehrer mir 200 Rthl.) 
und wesentliche Verbesserung des gesammten öffentlichen Unterrichts 
ausführbar wurde.

Die Wirksamkeit des hochverdienten Schulephorus, Superinten
dent Falk, des Rector Baude, des Cvnrector Selbmaun, welcher beim 
Unterricht im Zeichnen nichts zu wünschen übrig läßt, der Lehrer 
Weier, RLbrichr und Gcisler ist seit 8 Jahren von so segensreichem 
Erfolge gewesen, daß die hiesige Schule unbestritten in ihrer Art als 
höhere Bürgerschule unter die vorzüglichen gehört. Reben den sbaupt- 
mittcln der formalen Geistesbildung: den alten Sprachen, (Grie
chisch privatim), Latein — Nepos- Easar 6v Kollo gsliieo, Ovid's 
Metamorphosen und Styl — auch öffentlich, Mathematik und deut
scher Sprache, sind Religion, Geschichte, Geographie, auch mathema
tische, Arithmetik, Naturlchre und Naturgeschichte, auch eigentliche 
Physik mit Anwendung, auf Technologie die Haupt-Realien, welche 
nebst jenen formalen BildungSmitteln mit solcher Gründlichkeit bear
beitet werden, daß die hiesige» Schüler entweder auf jedem Gymnasio 
mit Auszeichnung in die dritte Klasse treten, oder mit der Möglich
keit einer höbet» praktischen Ausbildung jedem Zweige des gewerbli
chen Lebens sich widmen können.

Die Schülerzahl ist im Steigen, gegenwärtig (im Juli 1829) 
383 Kinder "*). Hierdurch sind die Klassen in neuster'Zeit so stark

272/3 Morgen, ein Ucbencst des Krauseschen BaucrgutbS; die Lchulc' 
hat BesitzUtcl.
Dabei augencbmc Amtswohnungen, Wittwcnwohuuugen, ynd von dem 

chcnüonsfonds der Wittwen s. unten.
-es») 1821 betrug sie 2Zy, 1822 280, IL2Z 2yS, 1825 Z0Z, 1826 ZZY, 

1L27 35ö, 1828 A7v. " 
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überfüllt worden, daß man 1829 die Einrichtung einer 4ten Knabcn- 
klaffe in dem Kantorbause als nothwendig befunden hat, für welche 
ein eigener Elementarlehrer eben jetzt berufen werden soll, so daß ge
genwärtig bei den 4 Klassen der Knabenschule 4 Lehrer (incl. Reeder), 
bei der Elementarklasse für Knaben und Mädchen, der fünfte, und 
bei einer bloß für Mädchen bestimmten Klasse von gewöhnlich mehr 
als 100 Schülerinnen, der 6te Lehrer den Unterricht ertheilen.

Seit jener Schulvcrbesserung ist sowohl an Hauslehrer, wie frü- 
hci in den wohlhabenden Familien, nicht mehr gedacht worden, als 
auch ein viele Jahre, zuletzt mit zwei Lehrern und einem Gcbalts- 
aufwandc von 1000 Nthlr. bestandenes vorzügliches Privat - Institut 
verschwunden.

Patron der Schule ist anerkannter Weise das Schulcollegium, 
bestehend aus der Schuldeputation und den 12 städtischen Mitgliedern 
des Presbytern. Die neueste wesentliche Veränderung hierin, unten.

Die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
durch Herzog Bolko I. von Schweidnis 1204 zuerst massiv erbauet, 
in der Stadt am Oberthore, ein massives Gebäude, 68 Ellen laug, 
32^ Elle breit, 22 Ellen hoch, das Gewölbe auf 6 Säulen ruhend, 
ist seit der Reformation, nach obigem, verschiedentlich in evangelischen 
Händen gewesen. Der Friedhof, in dessen Mitte die Kirche liegt, ist 
jetzt mit Bäumen anmutbig bepflanzt. Er wurde bis 1599 zum 
Begräbnißplatzc gebraucht, in welchem Iabre man ihn aus Veranlas
sung der Pest auf den Platz an der Straße nach Iieder, den jetzigen 
Zimmerplan, nnd von da 1660 vor das Niederthor verlegte, wo die 
laut Fundationsbrief des Bischofs Balthasar v- Promnitz 6. ä. Neiße 
den 23- Juni 1560, von ööolz, und massiv durch die Evangelischen 
36t6 erbaute Begräbnißkirche znm Fronleichnam Christi sich befin
det, von der jedoch seit 1814 nur noch das Presbyterium stebt, welches 
nur noch dei Leichenbegängnissen gebraucht wird- Doch schon 1477 
hat in jener Gegend eine Kirche gleiches Namens gestanden, welche 
zerstöhrt morden sein mag. Siehe die unten folgende Urkunde.

Eingepfarrt sind von Alters her außer der kathol. Stadtgemeinde 
die zu Ober-und Nieder-Zieder, Vogelvdorf, Reich-Hemu-rsdorf, Schrei
bendorf, Moritzfeld, Eventhal, Reußendorf, JohnSdorf, Nieder-Blas- 
dorf und Krausendorf. Wiedemuthen besitzt der Pfarrer zu Landes
hut , Schreibendvrf, Reußendorf, Rohnaü und Wernersdorf. Das 
Patronat lastet auf dem Magistrat, und die Dominien Reußendorf, 
Rvhnan und Wcrnersdorf geben ihm ihre Präsentation wegen ihrer 
der hiesigen adjungirten Kirchen. Laut eines Urtcls des Landeshaupt
manns v. Nostitz vom 10. März, 1662 haben zu den Kirchenbauteir 
die Stadt eine Hälfte, und die cingepfarrten Dominien und Gemein
den die andere Hälfte nebst Fuhren und Handdienstcn beizutragen. 
Im Jahre 1658 besaß die Kirche erst 598 Rthl., und an Funda- 
tionen 966 Rthl.; deßhalb mußte der Patron das fehlende an Salar 



19

und Kirchcnnothdurften nach Bedürfniß 'zuschießen. Ihr jetziges Ver
mögen s. unten.

Nachdem der würdige Stadtpfarrer, Canonicus und Erzpriesier 
Georg Weber 42 Jahre als Kaplan und Pfarrer die hiesige Seelsorge 
gepflegt, und im Jahre 1828 als Pfarrer zu Patschkau beförderr 
worden, ist der Sitz des Erzpriesterthums von hier auf Schömber» 
übergegangen. Der Kapläne waren vormals zwei, gegenwärtig ist 
nur einer zur Unterstützung des Pfarrherrn vorhanden.

An der katholischen Schule, deren Gebäude so beengt ist, 
daß ein zweites Lchrzimmer bisher in einem benachbarten Privathause 
gemiethet werden mußte, arbeiten nur 2 Lebrer, die zugleich den Kü
chendienst als Organisten, Kantor und Glöckner mit versehen mußten, 
sehr ärmlich salarirt sind, Nebenverdienste suchen müssen; daher auch 
der innere Gehalt der Anstalt unter dem Mittelmäßigen stand, und 
nicht über das nvthdürftig Elemcntarische hinausging, bei einer IM 
übersteigendcn Schülerzahl. Dieser Zustand wurde als ein unerträg
licher immer fühlbarer, je erweckender der für alles Schone und Gute 
begeisterte Pfarrer Förster seit 18L7 auf das kirchliche und Schul-Le- 
ben zu wirken wünschte. Die katholische Kirchen-Deputation nahm 
L82S eine gründliche Untersuchung aller Fonds vor, und fand, daß 
unter Zuziehung aller bereit liegenden Ueberschüsse der Pfarr- und 
Begräbnißkirchcn- und Schul-Cassc die Anstellung eines besondern Glöck
ners, als erste Bedingung eines bessern Zustandes, der Ausbau einer 
zweiten geräumigen Schulstube in dem neu wieder aufzuführenden 
Kaplangebaude, und die Anstellung zweier tüchtiger Lehrer, und somit 
die Vorbereitung einer wesentlichen Regeneration der Schule möglich 
werde; wenn wenigstens ein Zuschuß von jährlich 50 Rthlr. aus der 
Kämmerei noch neben den alten Zuschüssen an Kirche und Schule von 
ungefähr 120 Rthlr. bewilliget würde. Es gereicht unfehlbar der 
Stadt-Verordneten-Versammlung zur Ehre, daß sie in Folge des 
magistratualischen Berichtes am 21. Mai beschlossen und anerkannt 
hat: die Schulen sind, ohne Rücksicht auf die Cofessionsparthei, eine 
hochwichtige Communal-Anstalt, und müssen dasjenige, was zu ih
rer Ausrechthaltung und Vervollkommnung als nothwendig erkannt 
wird, und doch nicht aus ihrem Peculien - Vermögen beschafft werden 
kann, aus dem allgemeinen Stadtfonds erhalten; es werden mithin 
jene SO Rlblr. jährlich für die kathol. Schule so lange bewilligt, als 
sie deren bedürfen wird, unter der Bedingung, daß auch der evangel. 
Schule, so viel, als sie künftig an nothwendigem Zuschuß bedürfen 
möchte, aus der Kämmereicasse gleichfalls verabreicht werde.

Wofern sich auch der, von mancher Seite betrachtet, schöne Plan: 
beide Schulen in Eine Simnltanschule zu vereinigen, nock nicht so 
bald ansführen lassen möchte ; so ist doch durch diese Modificirung des 
Schrilpatronats - Verhältnisses (welches an sich nach dem Allgem. Land
recht nicht so strikt und lastend, als das Mchenpatronat ist), w-

-> *
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s»r die Bestätigung der hohen Landesbchörde am 11. Juni d. I. be
reits eingegangen ist, ein wesentlicher Schritt zur immer brüderlicher» 
Annäherung beider Confeffionsgenvffcn geschehen, und die unangeneh
me Nothwendigkeit particulairer widerwärtiger Schulstcuern ist hier
durch beseitigt.

Auch ist es höchst erfreulich wahrzunehmcn, wie empfänglich die 
kathol. Gemeinde bei Stadt und Land sich für die im Werk begriffe
nen Verbesserungen in Kirche und Schule zeigt. So wird unter An
dern das Liegnitzcr Gesangbuch eingeführt, und zur Ausbringung der 
Kosten für die Instandsetzung des neuen Klassenzimmers im Kaplan- 
hause, haben die wohlhabenden Mitglieder der städtischen Gemeinde 
freiwillig binnen wenigen Tagen über 200 Rthl. zusammengelcgt; und 
ein ungenannter evangelischer Bürger hat hierzu ebenfalls 30 Rthl. 
deigetragcn. Solche Gesinnung kann nicht ohne Scege-r sein!

Wohngebäude der Geistlichen und Schulbeamten.

s) Für die Evangelische n.

Vier geräumige Prediger-Wohnungen unter einem Dach. Das 
zweistöckige Gebäude ist unten massiv, oben von Bindwerk. Ein Theil 
der vierten Wohnung ist zum Verfammlungs - Saal, vormals des Kir
chen - ColleginmS, jetzt des PresbyteriumS eingerichtet. Der Rest 
dieser und noch einer Wohnung sind vermicthet, da gegenwärtig, wie 
oben bemerkt, nur 2 Geistliche angestellt sind. Die 4 anstoßenden 
Gärten sind den beiden Geistlichen überlassen. — Ferner: 2 Glöckner- 
wohnungen, 2 Wächterwohnungcn, 1 Spritzenhaus, 1 massives 2stö- 
ckiges Haus für den Kantor, für Prediger - und Schullehrerwittwc» 
und die 4te Knabenklasse, ist gemeinschaftliches Eigenthum für die 
Kirche und Schule. Dann das 2 stöckige Schulgebäude enthalt in 2 
Flügeln 5 Klassenzimmer und 3 Wohnungen, sür den Rector, den 
Lehrer der Mädchen- und den der Elementar-Klasse. Außerdem noch ei» 
Gebäude für Lehrer, ganz wie das Predigcrhaus beschaffen, enthält die 
Wohnung des Conrectors, die des Lehrers der dritten und des Leh- 
rrrö der vierten Klasse. Die vierte Wohuuug ist vcrmiethet.

b) Für die Katholischen.

Das Pfarrhaus, das wieder im Ausbau begriffene Kaplanhaus, 
welches die eine Schnlklasse enthalten wird, und das bisherige Achul- 
und zugleich Lehrer - Wohnhaus.

System sämmtlicher frommen Stiftungen.

Ueber die Art, wie sämmtliche Schulen-, Kirchen - und Armen- 
Stiftungen seit 1818 hier verwaltet werden, bezieht man sich ledig
lich auf die dießfalls herausgekvmmene, den hiesigen Ncrwaltungs- 
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Regulativen > zum Grunde liegende Schrift *). Diese Stiftungen 
selbst aber find folgende:

l. Armen-Stiftungc».

1) Die Armencass e, besitzt 2200 Rthlr. , deren Interessen 
nebst einem nach Verhältniß der Kämmereisteuer derselben) mo
natlich von allen Bürgern nnd Schutzvcrwandtcn zu zahlenden Armm- 
stener zur Unterstützung der wahren Ortsarmen und Unterhaltung der 
allgemeinen Armenanstaltcn verwendet werden, im Gefammtbctrage 
von jährlich 1300 Rthl.

2) Armen - Legaten - Casse.
Das Commerzien - Rath Christ. Göttlich Opitz' sche «I Legat von 
1777, 6000 Rthl.; von welchem 30 arme Bürger und Bürge
rinnen jährlich 10 Rthl. erhalten. Der noch vorhandene Familien
rat!) präsentirt der Armen - Deputation die Candidaten.

L. Das Kaufmann Karl Gottlob Otto'sehe *") Legat von 1792; 
1000 Rthl. für 6 Bürger und Bürgerinnen zu 8^ Rthl., wird 
präsentirt wie »st tV.

O. Das Legat der Prcdigcrwittwc Maria Kopisch, geb. Hahn, von 
1737; 400 Rthl. für 10 Arme, » 2 Rthl.

v. Das Kaufmann Johann Sicgmund Hoffmann'sche Legat von 
1803; 1200 Rthl. für 12 Arme, L 5 Rthl.

L. Das vr. Siegmund Nitsche'sche von 1781; 800 Rthlr. für 
10 Hansarme, L 4 Rthl.

r. Das Rector Kranz'fche von 1760; 600 Rthl. für 30 Arme, 
s 1 Rthl.

V. Das Kaufmann George Ruck' sche (geb. zu Chemnitz in der 
Ober-Lausitz am 14. Mai 1726, gest, den 5. August 1805, 
Schwiegersohn des berühmten Peter Kascnclcver); looO Rthl. für 
10 Arme, ä 5 Rthl. (Verleihung wie bei ^.)

H. Das Legat der Kauffrau und Nittergutsbesitzerin (Sastcrhauseu)

») Das Verfahren bei der Hypotheken-Capitals-Verwaltung frommer 
Stiftungen, für die Decernenten, Rcndanten und übrigen Verwalter 
solcher Stiftungen, und für Alle, welche Hypotheken < Vermögen best- 
tzen, als Vormünder verwalten, oder damit sonst zu tkun haben; zum 
Selbstunterricht praktisch bearbeitet von ltL. Pcrschkc. 8- Liegnitz bei Lc- 
vnhardt. I82Z.
Von hier gebürtig, in Dreslan ctablirt, wo er durch rastlose Thätigkeit, 

bellen Verstand nnd glückliche Zeitnmnände ein ansehnliches Vermögen 
erwarb. Die Blattern entrissen ihm seine L Kinder im I7tcn und lytcn 
Jahre. Er starb 1777 mit dem wohwerdiente» Ruhme eines recht
lichen ManncS.

Den zy. März 1718 hier geboren, vercbel. 1750 mit Jqfr, Johanna 
Eleonore Marchand aus Neustadt, gest. 174: den Zv. Juli.
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Elisabeth Flügel - Hase »clever (zum Gedächtniß ihres Ge
mahles schiftet, Kaufmann Peter Flügel geb. zu Utrecht am 
22. Juni 1760, gest, den 9. Mai 1806), lOOORthl. mit 50 Rthl. 
Supplementcapital zur Deckung möglicher Ausfälle an Zinsen und 
unvermeidlicher Kosten, von 1817, für 10 Hausarme, - s Rthl., 
wird von der lebenden Frau Cvllatorin präsentirt.

I. Das Glockengießer Abraham Beyer'sche Legat von 1816; 600 
Rthl. für das Auslerneu, Freisprechen, und die Bekleidung zweier 
ein Handwerk erlernender Bürgerknaben.

L. Das Schneider Jos. Lutz'sche, von 1822; 900Rthl. fürZarme 
Bürger und Bürgerinnen, » 8 Rthl. von 800 Rthl.; die Zin
sen von 100 Rthl. für die Verwalter, werden der kathol. Schule 
überlassen.

Das Kaufmann Job. Ernst Conrad'sche von 1822 (Schen
kung der Erben zu Ehren des Erblassers, s. noch mehrmals un
ten); 600 Rthl. für 2 Hausarme, a 5 Rthl. (wie -ä L.)

Mithin der gesammtc Armen-Legaten-Fonds 13B50 Rtblr. 
(Es sind also für Arme im Ganze» jährlich bereit 2500 Rthl., un
gerechnet 300 Rthl. von Nro. 3.)

3) Die Hospital - Casse. Ein Hospital bat, den vorhande
nen urkundlichen Spuren zu Folge, schon im Uten Jahrhundert be
standen. Es eristirten schon damals die sogenannten Spittel-Acker
stücke, die an die Bürger vermiekhet, oder in Erbpacht ausgethan 
waren, deren jetzt 140 sind, und von welchen der Zins, damals 12 
Mark 32 Gr., durch die Münz-Devalvationen auf 12 Rthl. 3 Sgr. 
>7 Pf. herabgcsunken ist- Das erste Gebäude stand dicht unter dem 
Burgberge, mußte 1768 neu erbaut werden, als ein einstöckiges Hans 
mit 2 kleinen Stuben; und als auch dieses gänzlich verfallen war, wur
de i8(>j am Ende der Nieder - Vorstadt ein neues Hospital (nach der 
Inschrift im Frontispiz: „mEisl") erbauet, mit einem Aufwande 
von 3261 Rthl.; welcher Bau, so wie die Dotirung mit Betten rc. 
von dem damaligen Kaufmanns - Oberältcsten Martern veranlaßt, 
ein neuer schöner Beweis des großartigen Gemeinsinnes ist, welcher 
seit länger als hundert Jahren die Kaufmannschaft und die übrigen 
wohlhabenden Bürger beseelt hat ; denn 32 Suchcribenten der Kauf
mannschaft trugen allein bei 1700 Rthl., andere Bürger 263 Rthl., 
das übrige floß aus dem Verkauf des alte» Hauses und einem Dar- 
iebn. Die Peinlichkeit aber, mit der man dafür sorgte: die Ver
waltung dem Magistrate zu entziehen, imd den Vorstehern der Bür
gerschaft unter Leitung des Kaufmanns - Aeltesten vorzubeyalten, giebt 
ein redendes Zeugniß von der damaligen schlaffen Verwaltung, wo
durch auch das frühere Fundationscapiral, dessen Ursprung nicht ein
mal nachgewiesen werden konnte, von 6000 auf 3000 Rthl. herab
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gesunken war *). Dieses in einem guten Styl zweistöckig maffiv- 
erbaute, mit Ziegeln gedeckte Haus enthält im untern Stock drei 
geräumige Zimmer, Küche und Gewölbe, im zweiten Stock 2 Wohn
zimmer, 2 saalartige Zimmer für Kranke und für die Pflege der 
Gottesverehrung, außerdem mehrere Kammern. Die Zahl der Ho- 
spitaliten, arme, invalide, rechtliche Bürger und Schutzverwandte bei
derlei Geschlechts, ist nicht bestimmt, steigt bisweilen bis auf 20; sie 
erhalten außer Licht, Beheizung, Medizin u. s. w. in der Regel mo
natlich 1 Rthl. 7 Sgr. o Pst, in sofern sie noch im Stande sind, 
sich etwas zu verdienen- In soweit die Einnahmen des abgesondert 
verwalteten Hospitalvermögens zur Bestreitung der Salarien des Ho
spital - Arztes und Cbyrurgm, des Hospital-Vaters, der Medizin- 
und Verpflegungs- auch Hausunterhaltüngs - Kosten nicht znreichen, tritt 
die Armencasse zu. Frübcr war die Nothwendigkeit, beim Mangel 
einer Unterkunft für unmoralische Arme, dergleichen für das Hospital 
nicht geeignete Subjecte darin aufnchmen zu müssen, ein unüberwind
liches Hinderniß gewesen, die gewünschte Reinlichkeit und Ordnung 
allezeit darin zu erhalten. Seitdem aber im Jahre 1826 diesem Be
dürfniß im Gefängnißhause abgeholfen worden, hat das Hospia! sei
ner ursprünglichen Hauptbestimmung: eine Unterkunfts-, Verpflegungs- 
nnd Kranken-Anstalt für arme, besonders alte aber rechtliche In
wohner zu sein, zurückgegebcu, und durch ein durchgreifendes Vor- 
waltungs - Regulativ von 1828 gleichsam neu organisirt werden kön
nen- Als Krankenanstalt für bülfsbedürftlge Fremde und Dienstbo
ten dient es nur, wenn deren Verpflegung gesetzmäßig der Stadt an- 
beim fällt; keineswegcs aber, wenn einem Jurisdictionsherm des 
Kreises diese Pflicht obliegt.

Durch sparsame und sorgfältige Verwaltung und durch mehrere 
neuere Legate ist das Hospital-Capital von 1809 bis jetzt von 3000 
Rthl- auf 6526 Rthl. angewachsen. Das gesammte Vermögen aller 
eigentlichen Armenstiftungen beträgt also 22,576 Rthl.

II. Stiftungen für die evangelische Schule.

1) Die S chu lbü cher - Fnndation. In Ansehung des Ge
schichtlichen beziehen wir uns auf das bei der Bibliothekcncaffc zu er
wähnende Werk. Es sind 980 Rthl., wovon die Zinsen zur An
schaffung von Schulcremplaren der Schulbücher für arme Kinder, zu 
Papier, sonstigem Schreib- und Zeichnungs-Materialien, zu Charten, 
Steindrucken, Kupferstichen, zu Globen, physikalischen und mathcmati-

Einem Kaiser!. Rittmeister Theodor v. Holle, welcher nach dem Zvjab- 
ri.qe» Kriege hier sein Leben beschloß, verdankt daS Hospital unstreitig 
lehr viel; er vermachte ihm auch Accker. Noch jetzt werten aus der Tra
dition von seiner Stiftung »m grünen Donnerötagc ungefähr 500 Pf». 
Brodt an die Srtöarmcn »ertheilt.
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Apparaten und zur Ausstattung der Schüler - Lesebibliothek, so wie dec 
Lehrer-bibliothek und dergl. verwendet werden ').

2) Die alte Schul - Unterhalts - Casse, in welche ei- 
tnge Haus- und Aeckermiethe-Einkünfte fließen, und die übrigens 
Lurch die v- Kluge'sche Fundation gespeiset wird, um der Central- 
punkt des Schulhaushaltes sein zu können, hat aus dem Schiffbrnchs 
der Kapitalsverluste durch Mißgeschick der alten Verwaltung, doch 
noch etwas gerettet, und dieser Bermögensrest ist wieder «»gewachsen 
auf 1390 Rthl.

3) Die v. Kluge'sche Stiftung (f. obeii), 21,774 Rthlr., 
aus welcher jedoch noch eine Leibrente von 100 Rthl- jährlich zu be
zahlen ist. ' -

4) Die Schul - Legate» - Stiftungscasse:

Für die Schüler.

n. Die Ellas v- Beuchel'sche Stiftung, von 1723; 
(er war von hier gebürtig; Erbherr anf Scifersdorf und Kaufung, 
evangel. Kirchenvorsteher undDirector dcsKirchen-Collcgii; der beivicl- 
jälmgcn schweren Körperlciden Außerordentliches für Kirche und Schule ge
leistet hat, von der Erwirkung und Errichtung an; starb am 20- Im» 
1723); 663 Rthl. 20 Sgr. für 6 Knaben, 2 5 Rthl. 16 Lgr. 8 Pf.

b. Die Stiftung der Gräfin Elisabeth v. Hochberg, von 1724; 
(Sie war eine Freiin von Fürstenstein und Rolmstvck, geb. Reichs- 
geäsin v. Zedlitz und Neukirch; s. unten); 500 Rthl. für 2 Schüler 
in den höhern Klassen, vorzugsweise von den Hochbergschen Güter», 
von wo aus jedoch nur selten darauf Anspruch gemacht wird-

Die Christian Gottlob Opitz'sche Stiftung (über den Stif
ter s. oben):

so.) Für arme Schulkinder auf Schulgeld, 500 Rthl.
5b.) Ein Stipendium für 2 Stüdirende, auS der Opitz'schen 

Familie, arme Landeshutcr und Fremde, 2000 Rthl.
Ü- Die Karl Gottlob Otto'sche Stiftung (Stifter s. oben), 

für 2 arme fähige Bürgersöhne, 200 Rthl-
e. Die Jvh. Siegmnnd Hoffmann'sche Stiftung (s. oben), 

anf Schulgeld für 2 Knaben, 200 Rthl. (Bei Legaten von größerem

Nach der CmladungS-Schrift des Rektor Baude zur Schüler-prüfung 
am 22. Juli I82Y betrug die Sünilbibliotbek 884 Bände, I2ü für die 
Lehrer, 128 unterhaltende Schriften für die Schüler, und rzo Klassen- 
Lchrbüchcr zur AuShttlfc für Acrmcre.

Eben so iss eine Sammlung an Charten, Zeichnungen, einigen 
Globen, mathematisch-geometrischen, mechanischen und physikalischen 
Werkzeugen vorhanden, unter dem» sich em vollständiger Meßappä- 
rat u. s. w. befinden.
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Beträge, als das Schulgeld, wie hier,, werden ihnen Bücher oder an
dere Nothwendigkeiten angeschafft, oder sie erhalten den Ueberschuß baar 
heraus).

s. Die Dr. Nitsche' sche Stiftung (s. oben):
s-i.) Auf Schulgeld für Waifeu, 200 Rthl.
l>r>.) Zur Alimentativn für 2 Waisen bis zum I4ten Jahre, 

200 Rthl.
x. Die Conrector Michael Göttlich Kalinsky'sche Stiftung von 1784: 

Für 2 arme Bürgcrsöbnc der obern Klassen, 300 Rthl.
dd.) Für 2 arme Bürgcrtöchtcr bei ihrer Confirmation zur 

Bekleidung, 200 Rthl.
K. Die Stiftung des Kaufmann und Kirchen - Deputirten, Joh. 

Christoph Kirsch, von 4715, für 6 gut geartete Knaben zu Bü
chern rc., 666 Rthl. 20 Sgr-

l. Die Stiftung eines Ungenannten von 1792, zur Bekleidung 
von 6 Knaben und 6 Mädchen am 24. December, 320 Rthl.

Im Ganzen 5953 Rthl. 10 Sgr. Es erhalten hierdurch, und 
durch die Freistellen , welche die Lehrer von Amtswegen gewahren, 
endlich durch Zuschüsse aus der Armencasse in sämmtlichen Klassen 
400 Kinder freie Schule, und noch einige 50 Rthl. baar.

L. Für die Lehrer.

s. Die Ernst Gottfried Ötto'schc-) Stiftung von 1775; 
666 Rthl. 20 Sgr. für die 4 ordentlichen Lehrer, die ersten beiden L 
13 Rthl. 10 Sgr., die 2 letzten ä 3 Rthl. 10 Sgr.

6. Die Stiftung des Kaufmann und Kirchen - Deputirten, Ge
orge Friedrich Rasper und seiner Frau, geb. Rosina Kluge, von 
4721; 400 Rthl. für die 2 ersten Lehrer.

c. Die Stiftung der Gräfin Elisabeth v. H 0 chberg (vergleiche 
oben), 500 Rthl., für die 2 ersten Lehrer ä 8 Rthl- 10 Sgr-, für 
die 2 letzten L 4 Rthl. 5 Sgr.

Die Elias v. Beuch cl'sche Stiftung (s. bben) 566 Rthl. 
20 Sgr.; für die 2 ersten Lehrer ü 10 Rthl., für die 2 letzten st 
4 Rthl. 5 Sgr.

e- Die Rector Jacob Kranz'sche Stiftung (des obigen), 
425 Rthl. 15 Sgr.; für die 2 ersten Lehrer L 7 Rthl. 2 Sgr. 9 Pf.; 
für die 2 letzten ü 3 Rthl. 16 Sgr. 4 V- Pf. Für einen Redeactus, 
abwechselnd von den beiden ersten Lehrern zn halten, mit Herausgabe 
eines Programmes von V, Bogen. Auch die Gräfin Hochberg hatte 
einen ähnlichen gestiftet. Später wurden beide vereinigt, und zum

*) Des vorsten Bruder, qcb. liier den 12. März 170g (getauft zu Schweid- 
nltz), gest, den 5. September 1775.
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Gedächtniß sämmtlicher Stifter am 19. November gehalten; nachdem 
sie sehr herabgekommen, wurden in neuester Aeit die Kosten für eine 
würdige Musik, ein inhaltsvolles Programm u. s. w- auf die Schul- 
casse übernommen, und die Feier in dem Juni oder Juli bestimmt.

k. Die Stiftung der verwittw. Kriegsräthin Hille, geb. Joh. 
Elisabeth Fischer, von 1773 ; 200 Rthl. für die 2 deutschen Lehrer.

x. Die Strftung der Senator Christian Gottlieb Fisch er'schen 
Erben, von 1780; 100 Rthl.; eben so

K. Die Stiftung der verwittw. ädauptmann v. Bnrtz, geb. Joh. 
Eleonore Engmann, von 1778; 100 Rthl. für den Lehrer der Mäd
chenklasse.

m. Die Opitz'schs Stiftung (s. oben), 1000 Rthl.; für die 
L ersten Lehrer » 10 Rthl. 20 Sgr., für die 2 letzten L 8 Rthl. 
L0 Sgr. (Commerzienrath Opitz hat als» im Ganzen 10,000 Rthl. 
vermacht

K. Die Kaufmann Johann Karl Engmann' sche Stiftung von 
1785; 300 Rtdl., für die 2 ersten Lehrer L o Rthl., für den Leh
rer der dritten Knabenklassc 3 Rthl.

1. Die Carl Gottlob Otto'sche Stiftung (s.oben), 800 Rthl.; 
für die 2 ersten Lehrer L 16 Rthl., für die 2 folgenden L 4 Rthl.

m. Die Hoffmann'sche Stiftung (s. oben), 600 Rthl. für 
sämmtliche 4 Lehrer ä 4 Rthl.

n. Die Stiftung des Kalifmann Christian Gottlieb Engmann 
lgeb. den 12. Juni 1732, gest, den 17. Juni 18O5,, von 1805, 
500 Rthl., für sämmtliche 4 Lehrer, 6 Rthl. 7 Sgr. 6 Pf.

«. Die Anna Rosine Kluge'sche Stiftung von 1752, 50 Rthl. 
für die 2 ersten Lehrer.

p. Die Stiftung der Convad'sche» Erben (s. oben), 300Nthk. 
für sämmtliche 5 Lehrer, L 3 Rthl.

Im Ganzen 6508 Rthl. 25 Sgr.
Das gestimmte Schul-Stiftungs-Capital beträgt aber 36,602 

Rtm. 5 Sgr., das Revcnuen bringende Vermögen überhaupt gegen 
40>000 Rthl. *

M. Die v. Wallenberg - Fenderlin'sche Kirchen- 
und Schul - Bibliothek - Stiftung.

Es genüge anzuführcn: daß vor 100 Jahren ein Herr Melchior 
Ducius v. Wallenberg 4000 Fl. legirte zur Errichtung nnd fernere» 
Bereicherung einer Wntlichen Bibliothek; daß diese Bibliothek aus 
diesem Fonds und durch vielfältige Schenkungen, selbst von ganze» 
ansehnlichen Privatbibliothekcn, einen herrlichen Schatz von Bücher» 
picht nur gewonnen bat, nnd neck gewinnt; sondern mich von ander» 
Sammlungen, an Naturalien, als Mineralien, Muscheln; an Kunst
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werken und mancherlei Curiositätcn; daß sie jetzt kataloglsirt und so 
eingerichtet ist, um weit mehr wie früher dem Zweck des Stifters, 
freier und nutzbarer dem öffentlichen Gebrauch zu entsprechen. In al
lem übrigen, was znr Geschichte, Verfassung und Beschreibung dieser 
schönen Anstalt gehört, bezieht man ssch auf folgendes Werk, welches 
so eben hier gedruckt wird: Verzeichnis der v. Wallenberg-Fenderlin- 
schen öffentlichen Kirchen- und Schulbibliothek nebst deren Geschichte, 
mit Anmerkungen (es ist ein raisonnircnder Katalog); welches Werk 
hier beim Presbyter!» für 15 Sgr. zu haben ist.

Das Capital der Bibliothek besteht in 1789 Rthl.

IV. Die K i r ch e n - L e g a t e n - E a ss e. (evangel.)

1) Die v. Beuchel' schc Stiftung (s. oben):
-.) Für die Prediger, 666 Rthl. 20 Sgr. zu gleichen Theilen;
L.) Für die Glöckner und Wächter, 100 Rthl.

2) Die Stiftung der verwittw. Susanne Eleonore Stolle, von 
1737, 100 Rthl., für die Schüler welche den Kirchcngesang unter
stützen.

3) Die Stiftung des Baron Fricdr- v. Schweinitz, von 1737, 
für eine Predigt zur Erinnerung an die am 17. Juli 1737 statt ge
fundene große Wasserfluth; 175 Rthl.

4) Die Stiftung eines Ungenannten von 1740; SO Rthl., für 
die Einführung der Charfreltags - Predigt.

S) Desgleichen eine solche von 1740; SO Rthl-, für eine Predigt 
zur Erinnerung an das schreckliche Gewitter vom 24. Septbr. 1739.

6) Eben so, von 1756; 100 Rthl., für eine Erndtepredigt.
7) Desgleichen von 1728; 100 Rthl., für eine Kriegs- und Frie

denspredigt.
8) Desgleichen von 1792; 180 Rthl., für eine Predigt am Mon

tage nach Pfingsten.
, 9) Die Karl Gottlob Otto'sche Stiftung (s. oben) für die 

Geistlichen; 300 Rthl., und für die Glöckner und Wächter lOORthl-
10 und 11) Die Stiftung zweier Ungenannten, von 1800; 2S0 

Rthl., und des Kaufmann Gideon Keß.ling »), 100 Rthl., zur 
Anordnung der Jahresschluß-Predigt.

10 Die Hoffmann'sche Stiftung (des obigen) für die Geist
lichen, 600 Rthl.

Zusammen 2871 Rthl. 20 Sgr.

*) Auf einem Dorfe bei Liegmtz am 2Z. Juni 172Ü geb. , etablirke M 
vier, hciratbcte «ine Schwester des Conuncrnc» - Rath Opitz, machte qlütk- 
liehe Geschäfte, und starb sehr vermehr von den zahlreichen Seinigcn 
am 14. September itzsg.
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V. .Wittwen - Pcnsions - Stiftungen für Prediger-, 
Lehrer- und Kantor - Wittwen.

a. Stiftung des Kaufmann Engmann (s. oben) für die Prediger- 
und Lehrer-Wittwen, 1000 Rthl.

K. Stiftung der verwittw. Commerzien-Räthin Fischer, geb. 
Anna Rosina Scharf, von 1806, desgl. 200 Rthl.

c. Die Stiftung eines Ungenannten von 1792, eben so, 200 Rthl.
6. Die Stiftung des Kaufmann Joh. Gottfr. Herrmann,' 

1795, eben so, ZOO Rthl.
e. Die Stiftung des Kaufmann Ruck (des obigen) für Prcdi- 

gerwittwcn, in Ermangelung derselben für die Kirchen - Peculiencaffc, 
1000 Rthl.

f. Die Stiftung der Schuhmacher - Wittwe Brener, von 1810, 
für Prediger - Wittwen, 50 Rthl.

8- Die Stiftung des Kaufmann Ruck (s. oben) für Lehrer- und 
Kantor-Wittwen, 1500 Rthl.

i> . Die Stiftung der Conrad'schen Erben (s. oben) für die 
Lehrcrwittwen, 200 Rthl.

i. Erfparniß - Capital der Predlgerwittwcn, beim Mangel dersel
ben, aus den Interessen von K, <- und k bis 1827 bereits 360 Rthl.

Im Ganzen 7531 Rthl. 20 Sgr.
VI. Die Stiftung der neuen Peoulien casse der evangel. Kirche 
ist erwachsen aus einer Stiftung des Commcrzien-Rath Göttlich 
Fricdr. Duttenb ofer ») und seiner dritten Frau, von 1823, 500 
Rthl., des Schneider Lutz (vergl. oben) 100 Rthl., der Hofräthill 
Fendcrlin, 200,Rthl., zweier kleinern » 50 Rthl., und'aus den 
Ersparnissen, mit einem Bestände, für 1828, von 1885 Nthl.

VII. Die kathol. Kirchencasse, gleichfalls aus Stiftun-

») Geboren in Nlimngen im Königreiche Würtemberg, wo sein Vater 
- Bürgermeister und LandschaftS - Assessor war, am IZ. Febr. I7üq. Er 

widmete sich der Handlung -u Stuttgart, Lcipiig, London, Eadiz (wo 
er 6 Jabr sich aufbiclt), und endlich vier in dem Kalter« Eramcrlchen 
Hause, und etablirtc sich 177g. Vcrbeiratbec war er dreimal, mitIgfr. 
Job. Sul. Soobic Kabelt, gest. 1707! mit Wwe. Ncudcrt, geb. Fischer, 
aest. 1810; Nnd Jgfr. Marie Michaeli aus Zweibrüäen, gest. I8ry- 
<xr war der Gründer der schlcs. KrcaS-Manufactnr, d. l>. der wcißgar- 
niacn Lciuewand, für Lcreii Ausfuhr er Zollfrcibnt von König Frie
drich li. crbielti viele Jabrc stand er den Fabrik-Anstalten vor, welche 
die Milde Sr. Majestät zur Unterstützung armer Weber in Grüssau er
richtet bat Der König ebrtc ibn dnrch das allgemeiue Ebrenlcichcn 
erster Klasse, und dann durch das Kreuz dcs rothen Adlerordcns dritter 
Klasse. Sr starb am r. Fcbk. IÜ2Z. Große Vermögens-Derliiste der 
letzten Jabrc hatten ihn bestimmt, jenes Legat von icoo Rthl. auf die 
Hälfte zu beschranken.



S9

gen, deren Geber aber größtcntheils unbekannt sind, und aus bishe
rigen jährlichen Interessen-Anwüchsen, zusammengcflossen; besaß K28 
bereits 884S Rthl.

vm. Die Fundationscasse der kathol. Kirche ist fast aus
schließlich für Messen, Anniversarien und bergl. kirchliche Handlungen, 
in einigen und 30 Stiftnngen, gewidmet, im Capital-Stamm von 
5073 Rthl. 10 Sgr.

IX. Die Stiftung einer Unterhaltscasse sür die kathol. Begräb- 
nißkirche verdankt ihr Entstehen dem hochverdienten Erzxriester 
Weber, aus Stiftungen und kleinen Revcnüen im Bestände von 
424 Rthl.

x. Die Peculiencaffe der kathol. Schule ist erst seit 1811 
entstanden, .durch Stiftungen, z. B- des W. v. Kluge, auch durch 
freiwillige Schenkung der Zinsen von 300 Rthl. aus diesem evangel. 
Schulfonds, durch Vcrmächtniß des rc. Lutz und anderer, und durch 
kleinere Revenüen, gegenwärtig 750 Rthl.

Das gesammte Stiftuugsvermögen der Stadt steigt also zu der 
Hanptsumme von ungefähr 83,000 Rthl., und verdankt es größten- 
theils der Pietät seiner Mitbürger, und Solcher, die den Ort aus ei
nem zeitweiligen Aufenthalte liebgewonnen haben. Wohl verdienten 
diese Ehrenmänner einen „Stifrungssaal" oder die Verewigung ih
rer Namen in goldener Schrift auf Gedächtnißtafeln in dem Sessions
zimmer des Magistrats, als eine paffende, wenn auch nicht so präch
tige Nachahmung dieses Ehreutempels in dem alten ehrwürdigen 
Nürnberg Weßhalb es dem Verfasser erlaubt sei, bei dieser Ver
anlassung noch einiger andern theils berühmten, theils sonst verdien
ten Landeshuter, die hier geboren waren, oder geraume Zeit hier wirk
ten, kurz zu erwähnen; zu ersteren gekoren: der berühmte Decan und 
vr. Christian Ludewig zu Halle, Verfasser des Prcnß. Besitznahme- 
Manifestes wegen Schlesien; den Dr. Gottfr. Schiller, als'Nector 
Magnificus 1679 in Leipzig gestorben; zu letztem: Ernst Daniel Ada- 
mi gebürtig aus Iduni, seit 1743 Conrector hier; Verfasser von ei
ner großen Anzahl kleiner Schriften und Prvgrame von ungleichem 
Werkst, welche im ersten Supplem. Bde. des Acdlerschen Univcrsal- 
Lericvns nicht vollständig angegeben sind; ferner in einem weit höhe
ren uud umsassenderen Sinne: der hochverdiente und berühmte Kauf
mann Peter Hasenelever, 1716 zu Remscheid im Bergischcu gebo
ren, welcher, nachdem er in Cadir nud in America mit weniger Glück 
als Intelligenz und höchster Industrie im Fabrikwesen gearbeitet hat
te sich endlich hier uiederließ, ein bedeutendes Etablissement grün-

») Siehe die Beschreibung im HesperilL 1827, Nro. r6y.
Eine schändliche Betrügerei brächte ilm in England um den größten 

Theil seines Vermögend; und erst nach sangwierigem Prozeß, erst 
Schlesien, erlebte er den Ersatz der Hanptsumme. 
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dete, viel zur Aufnahme der schles. Leinen-Mannfactur beltruz; obgleich 
cr mit den durchdachtesten und großartigsten Plänen zu dessen höherem 
Aufschwung nicht durchzudringen vermochte, nnd am 13. 3uni 1793 
mit dem Ruhme der reinsten Unbescholtenheit und Rechtschaffenheit 
in die Gruft ging; nachdem er dafür gesorgt hatte, daß seine Hand
lung durch seine ihm gleichende Tochter Elisabeth geb. zu Lissabon 
den 2. November 1746, verheirathet an den Kaufmann Ruck (sie 
starb den 10. Juni 1817), und dann durch deren Adoptivtochtcr, die 
noch lebende vcrwittw. Frau Elisabeth Flügel-Hasenclever, Besitzerin von 
Sasterhausen, fortblühe. Eine sehr lesenswerthe Lebensbeschreibung 
von Hasenclever, die jedoch nicht in den Buchhandel gekommen ist, 
befindet sich in der v. Wallenbergschen Bibliothek (s. den angefange
nen Katalog); und auch das Brocthaus'sche Conversations-Lcricon 
enthält einen kurzen Artickel von ihm. Wegen des gelehrten Kalins- 
ky und trefflichen Consistorial-Raths Minor, so wie wegen einiger an
dern ausgezeichneten Männer, verweisen wir auf den mehrerwähnten 
Bibliothek-Katalog. Endlich gehört hierher der Königl. Regieruugs- 
Math Otto Benda zu Oppeln (Uebersetzer der sämmtlichen Werke 
Sbackespear's), welcher sich als ehemaliger Königl. Criminalrath aus 
Südpreußen hierher zurückgezogen hatte, anfänglich als Justiz - Com- 
missarins mit Beifall praktifirte, von Erscheinung der Städte-Orga
nisation bis 1816, in den schwierigsten Verhältnissen, als erster Wahl- 
Bürgermeister ruhmwürdig der hiesigen Communal-Verwaltung vor- 
gestandcn, und denjenigen Ton, im Einklang mit der Stadt-Verord- 
nctenversammluug, angegeben hat, den man selbem zum Wohlc dcs 
Ortes ohne Abweichung festzuhaltcn suchte. — Hasenclever führt uns auf

Den Leinwandhandel,

dessen Hauptsitz hier gegenwärtig ist. Wenn die Leinwand-Fabrikation 
hier ihren Anfang genommen, darüber giebt es gar keine Spuren. 
Als Fabrik - und auswärtiger Handelszweig und nvalifirend mit den 
Niederländern nnd Franzosen, von denen die verschiedenen Benennun
gen der Arten und Formen der Appretur entnommen find, hat sie 
sich ohne Zweifel erst im letzten Drittel des i7ten Jahrhunderts erho
ben. Die Kaufmanns-Innung erhielt ihren Artickel vom Magistrat 
unter Confirmativn des Landeshauptmanns v. Nosiiz »om 20. nnd 
23. Januar 1677, worin ihr der Rang nach den 4 alten Haupt- 
züüften angewiesen wird, auch beim Erscheinen der Zunftältesten in 
-es-ione Public- des Rathes. Seit der Preuß. Regierung saß ei» 
Mitglied der Kaufmanns-Societät, wie sie nunmehr hieß, beständig 
im Magistrat. Die Leinewand-Markt-Constitution wird jedoch in 
jenen Zunftartickeln als „vor Jahren" gemacht, erwähnt. Auch mit 
der Kaufmannsinnung war eine Begrabmßzunfc verbunden. Ein Ap- 
pellationsnrtel vom 14. Juni 1679 hatte die Kaufmannschaft von 
der Leistung der Jahrmarktswachen befreiet, und am 22. Juli 1692 
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wurde über die andern ZniMciidieiFe ein. gerichtlicher Vergleich ab
geschlossen. So zunftmäßig auch alles übrige war, so wurde doch am 
26. Oktober 1722 beschlossen, daß nur m die Societät aus
genommen werden sollten ( welchen Begriff mo»te man wohl damals 
mit eurem verbinden? — etwa wie Hjpptl mit dem „alten 
Herrn" m den Lebeusla'ufcn in aufsteigcndcr Linie? — 1; illiterati 
sollten nur gegen eine Ertra-Beisteuer zur Casse, z- V. von 24 Rthl. 
den Mangel der Gelehrsamkeit abkaufeu können. Einen Rcchtscvn- 
sulcnten erwählte man zuerst 1722 in dem Syndicus Speer mit 30 Fl. 
Gehalt und Diäten, entließ ihn aber als entbehrlich schon im folgen
den Jahre. Wann diese Consulentschast bleibend geworden, ist nicht 
zu ermittelnd der vorletzte Eonsulent, Bürgermeister Denda, erhielt 
ioo Rtbl., der jetzige erhält 50Rthl. Au Oesterreichischer Zeit wurden 
die sogenannten Quartale auch in diesem Vereine mit tüchtigen Ge
lagen gefeiert; zuletzt hielt man es nur für nothwendig, den magi- 
stratualischen CommissarluS und — die Kaisers- Accise - Bedienten — 
zu „rractircu." Neben den hochwichtig behandelten Streitigkeiten 
über Rang und „Pracedenz" hielt man streng darauf, daß über die 
Beschaffenheit der Concurse Untersuchung «»gestellt wurde, der die Cr- 
cluston des Schuldigen aus der Societät folgte. Möchte man zu dem 
wahrhaft Heilsamen, welches wir bei unsern Altfordern finden, doch 
zurückkehrcn!

, Die Form der Leinewandfabrik im Gebirge, daß sie größtcntheils 
Nicht Lohnarbeit ist, sondern der Weber für eigene Rechnung arbeitet, 
ist bekannt. Ueber die Vorzüge und Nachtheile beider Formen ist s» 
viel geschrieben, daß wir billig hier davon schweigen. Bei ausdauernd 
ungünstigen Handels-Conjuncturen wird der Weber wie der Kauf
mann bei dieser und jener Form ähnlicher Verlegenheit ausgesetzt sein.

Ehemals saßen die Kaufherrn am Leinewand-Markttage, Frei
tags, unter den Lauben auf hohen Stühlen aus, umgeben von ihren 
Markthelfern und den Waare anbietenden Webern; jetzt erfolgt der 
Kauf in deu Comtoiren und in gemietheten Kaufstuben, zum Lbeil 
mittelbar durch sogenannte Leinwandsammler, wodurch das Aufbrin
gen gleichmäßiger Sortementsstückc besonders erleichtert wird. Schon 
1720 finden wir zwei vereidete Leinwandmeffer, welche öffentlich die 
Waare prüften, und die Fehlerhafte dem Gericht Übergaben. Es ist 
hier nicht der Ort, in das Materielle der Leinwandmanufactür ein- 
zudrmgen, und die Geschichte der alten Preuß. Schauordmmg, der 
Bleich- und Schaugerichte, der sogenannten Schancaffe ) u. s. w

Siehe Schlesien, wie es ist, von einem sanqeblichen) Oesterreich«-. Ber
lin bei Fröhlich 1806 Lhl. Z, S. I8Z u. f. f., wo der Verfasser bis 
Aushebung der von den, Gebirge-HandclSstande verwaleeten Schau- 
Ecbnbren - Kasse zu Hirschbera auf Befehl des dirigircndcn Ministers 
von Schlesien, Grafen v. Hoym, vom 15. März igoz, veranlasst durch 
eine Kabinetö-Srdre vom 5. März, und die Veranlassung hierzu be
richtet. 
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bis auf die neuesten Feiten zn verfolgen, eben so wenig, die verschie
denen Perioden der Blüthe und des Verfalles dieses Handels, so wie 
deren Ursachen durchzugchcu; es genüge, daß eine möglichst vollstän
dige Ausfnhrliste, vollständiger, als sie bisher in mehreren Schriften 
mitgetheilt worden, beigegcben wird; und endlich sei erlaubt ein Paar 
Worte beizubringen über den schon in den 7M nnd 8nr Jahren des 
vorigen Iabrhunderts vprgebrachtcn, im Jahre 1793 0 bei Gelegen
heit des Weber - Aufsrandes erneuerten, und zuletzt 1827 sehr bitter 
aufqewärmten Vorwurf; daß jene Form der freien Fabrication den 
Webern verderblich sei, daß sie von den Kaufleuten bedrücket würden, 
und diese letzter« an der allgemeinen Verarmung jener, bis zum äu
ßersten Elend, schuld Seien. Schon 1793 war jener unbedachte und 
ungerechte Vorwurf von einem unpartheiischen Sachkenner gründlich 
widergelegt worden "); und wenn diese Schrift dem Publico noch in 
Erinnerung gewesen wäre, so würde man sich die Widerlegung vom 
Jahre 1827 haben ersparen können, anf -welche jedoch hier lediglich 
Bezug genommen werden soll""). Daß unter solchen Welt-Coi»- 
juncturen und Krisen, wie den notorisch gegenwärtigen, der Kaufmann 
nicht im Stande ist, den Preis der Leinewand, — was man nennt, 
zu machen, — sondern daß er von jenen gebietnfch vorgeschricben 
wird, kann dem Unbefangenen aus jener Schrift cinlcuchten. Ferner 
daß der Kaufmann nicht schuld sein kann, wenn der Weber nicht mehr 
das Salz und Brodt an seiner Waare verdient; daß an ein Abdrü
cken, an zunftmäßigcs Zusammenhalten, an ein verderbliches und arg
absichtliches Bezeichnen dcs Gebotes mit Kreide auf dem Schock — 
nicht zu denken ist; — daß es wünschenswcrth erscheint: die Weber 
möchten lieber das undankbare Geschäft verlassen, und daß es wunder
bar erscheinen würde, daß sie es nicht in größerer Zahl, als geschieht, 
thun; wenn nicht v. Bonstetten, ein bewährter Beobachter der Mcn- 
schennatur, den Schlüssel zu diesem Räthsel in der Bemerkung an die 
Hand gäbe: „Auf den ersten Blick sollte man glauben, es sei nichts 
leichter, als den Weg der Gewohnheit zu verlassen, und neue Bah
nen mit neuen Hoffnungen einzuschlagcn. Man täuscht sich! Hun
dert Arbeiter, aus einer Fabrick verabschiedet, wer
den eher Hungers sterben, oder wenigstens lange 
im Elende schmachten, bevor es ihnen mit einem neu-

») Frankreich'und Schlesien. Ohne Druckort. c-gz. Das Riesengebir. 
ge :e. von Hoser. Wien igoZ- S- tgo.

»») Etwas über die fliegende Schrift: Frankreich und Schlesien. Ohne 
Druckort. I77Z-

*") Ueber dcn schlef. Lcinwandbandel und die gegenwärtige Notb der We
ber. Eine wahrhafte Darstellung, veranlagt durch die darüber erschie
nenen Berichte in den Breklaucr und Berliner Zeitungen; von dem Ma
gistrat nnd der Kaufmanns - Societät i« LandcShut. Breilau bei 2o, 
seph Max. 1827. 2 Bog.
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e n Handwerk gelingt"*). Alles das zeigen die wenigen Sei
ten jener Schrift gewiß eben so klar.

Die großgefinnre Verseilung von Ländcreicn von Seiten der 
Staatsregierung in kleinen Parzellen für einen geringen Erbzins har 
sebr segenövoll gewirkt, manche Familie von dem eben so hoffnungs
losen Ausharren beim Weberstuhl als verzweiflungsvollen Auswandern 
errettet; indem ein kleiner fast gartenmäßiger Feldbau Viele allmäh- 
lig an den ganz ungewohnten Feldbau durch die Cultur der Kartof
fel gewöhnt, und so wenigstens theilmeise vom undankbaren Weberstuhk 
unabhängig gemacht hat; so daß die Verallgemeinerung dieser Maaß
regel sehr wünschenswert!) ist.

Unerhört ist übrigens der gegenwärtige Zustand auch nicht: denn 
1727 wurde ein Schock Leinwand am 4- Juni auf hiesigem Markte 
für 34 Sgr. verkauft, während im Januar der Scheffel Roggen 
4'/- Thlr- schles. gekostet hatte. So müßen wir denn vertranungs- 
voll abwarten, ob von da, wo die Sonne scheinbar Untergeber, im 
Aufgang der Friedens- und Freiheitssoune für Staaten, die in der 
Entwickeluugspcriode begriffen find, auch uns eine neue Sonne des 
Wohlstandes aufgehen wird. Bis dahin wollen wir uns unser» Zu
stand nicht verschlimmern durch fruchtloses Murren, durch ungerechtes 
Beschuldigen mitlcidendcr ,, Kaufherrn " verbittern nnd — durch er
weckte Zwietracht — das schlimmste aller Uebel; wir wollen abwarten, 
ob die Mehrzahl der augenblicklichen Ueberbevölkerung, denn sie ist da, 
wen» die Bevölkerung vom Boden allein leben soll, in dem letzten 
Mittel, in der Auswanderung nach Pvhlen und Rußland, Befriedi
gung finden durfte, oder — wie bereits von mehreren ausgewaudcr- 
ten Gcbirgsfamilien geschehen ist, die Rückkehr unter den Preußische» 
Scepter unter allen Umständen für das Erwünschtere erachten möchte.

Leinwand - Debit in's Ausland, zu Landeöhut.
Jahr Schocke. Jahr Schocke., Jahr Schocke.

1763 35,396 1771 141,019 1779 130,279
1764 69,108 1772 142,549 1780 105,200
1765 80,012 1773 123,473 1781 133,572
1766 75,149 1774 127,974 1782 161,277
1767 60,870 1775 156,503 1783 148,343
1768 82,340 1776 129,243 1784 132,815
1769 91,202 1777 146,620 1785 163,696

1770 101,576 1778 136,583 1786 186,804 KS.

») Von Maltcn's Bibliothek »er Weltkimd«. Thl. z.

3
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Dieß ergiebt als Summe des Zeitraums von 44 Jahren 176Z 
bis incl. 1806 5,829,3847/; daher als Durchschnitt für jedes die
ser Jahre 132/486^1«. Ferner als Summe des Zeitraums der letz
ten 21 Jahre 1807 bis incl. 1827 1,571,936/°, daher als Durch
schnitt für jedes dieser Jahre 74,854 Schock.

Jahr Schocke- Jahr Schocke. Jahr Schocke.

1787 139,157 1801 159,457 1815 92,145
1788 155,157 1802 186,77Ü 1816 93,290'/.

.1789 147,818 1803 151,173'/ 1817 78,1177;
1790 130,759 1804 173,798'/, 1818 65,213'/.
1791 132,403'/, 1805 167,713 1819 38,865'/
1792 154,732 1806 150,331 1820 61,666
1793 99,060 / 1807 80,414 1821 101,250'/
1794 130,663'/ 1808 70,095'/. 1822 89,585'/
1795 148,291'/. 1809 58,518'/. 1823 79,840
1796 156,8167s 1810 81,037'/, 1824 110,059
1797 136,370 1811 28,516 1825 130,541'/
1798 147,962'/ 1812 29,828 1826 102,5513/
1799 144,586'/ 1813 24,234 «14. 1827 74,805
1800 154,764'/ 1814 71,362

Zur allgemeinen und Verfassungs - Geschichte.

Es sei erlaubt das erste und wichtigste Privilegium der Stadt 
vom 21. October 1334, welches in mancher Beziehung von allgemei
nerem Interesse sem kann, und an welches sich für die spätern und 
selbst für die neu'sten Zeiten vielerlei Orts - Verfassungs - Wichtiges 
anschlicßt, vorauszusenden, und vollständig, von erläuternden Bemerkun
gen begleitet, mitzutheilen. Dieß Pruilegium erscheint hier zum er
stenmal, correct gedruckt, nach einem Vidimus des Landeshauptmann 
v. Nostitz, welches auch bereits von einem solchen entnommen war; 
dg das Original schon früher verloren gegangen sein mag. Die Or
thographie, nicht des Originals, sondern unsers Vidimus, wird nur 
in so fern beibehalten, als sie von Interesse sein kann.

„In Gottes Namen! Wir Volks, von Gottes Gnaden Herzog 
in der Schiene, Herr auf Fürstenbcrg und zur Schweidnitz, thun kund 
Allen den, die diesen Brief ansehen oder hören lesen, daß wir mit 
wohlbedachtem Muth und mit Rathe unser getreuen Mannen haben 
angesehn die willige fleißige Begebrnngen unser getreuer Bürger 
zur Landesbut, wie und in welcher Weise sie mit unser Hülfe, die 
unser obgedachte Stadt Landeöhut bei allen den Rechten und beher- 



35

teil ') also sic der hochgebohrne durchlauchte fliest, Herzog Bolko von 
Lemberg ^) unser lieber Elder Vater seligen Gedächtnisse zu dem er
sten von neuer Wurzel uß hat gesetzt und haben von unserer Fürst
lichen Gewalt ') und von sonderlicher Gnus? den vorgenannten unsern 
lieben getreuen Bürgern zur Landeshut ihn (ihnen) und allen ibren 
Nachkömmlingen alle diese Recht mit aller Fruchtbarkeit, Nutze, Ar- 

/ tickeln und Punkten, also hetnach begriffen und geschrieben steht in die
sem Briefe geben (gegeben) ewiglich zu haben und zu beherten ohne alle Wi
derrede nnd Hindernisse" (von Seiten) „unser und unser Nachkom- 
linge. Sie sollen alle Jahre neue Rathlente kysen §) und die da zu 
dem Rathe schwören °) der Stadt Recht mnd Ehre und ihren Scha
den zu bewahren, so sie allbeste" (auf das allerbeste) „mögen 
und können ?) mit ihren eldistcn und llügesten Leute §) rathen, nnd

i) „bey ehrten" welche« After vorkommt, soviel als befestige», vielleicht 
auch ein Substantivum: das Bebebrtcn, die Befestigung

2) Volks v., der Sobn Boleslaus, besaß anfänglich nur das Fürstcnthum 
Lauer mit seinem Bruder Heinrich gemeinschaftlich. Er rcsidirte zu Lö« 
wenberq, und ward davon benannt, auch noch, als er das Fürsten» 
thnm Schwcidnitz erhalten hatte.

Z) „ B o n neuer Wurzel" r»Lloidus, darüber unten.
4) Diese Worte welche unten noch einmal vorkommen, sind in dem Unter

thanen- Prozesse im 17. Jahrhundert, wovon unten, ein wichtiger^tze- 
gcnstand des DeductionSstrciteS gewesen: ob die Verleihung deS in» 
UncLlv darin enthalten sei, oder nicht. Als Herzog Heinrich I. den« 
Evnrad v. Elirnc r IZ45 zu Landeshut) die Sberqcrichte von Rcibttw, 
Etraupitz, Bertbolsdorf und Grunau überließ, beißt «S auch: „und lien 
von nnstr 'fürstlichen Gewalt." Henscl topogr. Beschreibung von Hirsch- 
berg; S. 21.

5) Bon vier an behielt die Etadt die freie Rathswahl bis 1692, in wel
chem Jabrc sie durch Kaiser!. Rescripte so gut wie aufgehoben wurde, und 
erst 1808 zurüikkehrtc.

7) Hr. Superintendent Worbs, welcher zu dieser Urkunde eine Reihe sehr 
schätzbarer Anmerknnaen handschriftlich nutzn theilen die Eüic .gehabt 
bat, von denen zum Theil Gelrauch gemacht wird, fuhrt hierzu und 
zu den folgenden Worten eine fast wörtliche Parallelste»- aus einer Ur
kunde an, welche die Schoppen und Rathmannc zu Magdeburg den« 
Herzog Heinrich lll. und der Stadt Breklau tiöz über das Magdebur
ger Recht ertheilt haben; hieraus und aus dem übrigen Inhalt des 

. Privileg» geht hervor, daß eS nach Magdeburger Recht ertheilt ist; und 
wenn hierdurch der Nachweis geführt >st, daß in Landeshut Magde
burger Recht gegolten bat, so wird dieß hochwichtig ,u Beziehung auf 
die Rechtsausführung deS Professor Gaupp über die solchen Städte» 
nach dem Sachsenspiegel ohne Unterschied znstehcnden bau» racank 
S. Prov. Blatt, März 182Y. S. 207 Und sf.

ü u. 8) Daß diese „klügelten" («?esot) n-Gt uns allem Volk nach 
Art der jetzigen Städte-Ordnung gewählt werden sollten, muß man 
aus dem beigefugten „Eldlsten" schließen; dabei ist wieder nicht an >lrl 
,«uior», Scnatores zu denken, sondern an die Vorsteher der Zünfte, sie 
sich damals zu bilden anftngcn. ES sollte also zweierlei ,, Geschworne . 
»ei der Stadt geben; Las «oUezrum der Schöppcngenchtes, welche« wi. 

3*
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was dieselben unser getreuen Rathlente mit Ratbe ihr (ihrer, derer) 
(Metten schaffen, machen und Wen, unser chgcnannten Stadt zu ge
mach °), und zur Seligkeit" (Glückseligkeit, Besten), „das sollen -un
ser getreuen Bürger daselbst mit ganzer Stettigkeit Halden, stecken 
und berten, welcher das bcicht" (dagegen handelt,) „und ungehor
sam ist, von dem sollen die Rathleute von der Stadt wegen daß Wan
del" (Strafe) „neMen, gebessert nach der Stadt Küren ") jeden 
Bruch nach seinem Werde ") an allerlei einholdunge ") als in an
dern unsern Städten Recht ist. Auch sollen ste richten über allerhandcn 
Wannmasse ") ungerechte Wage und ungerechte Gewichte und unge
rechte Scheffel, und über allcrbande Speise - Kauf, wer dies bricht, al
so öfte er damitte begriffen wird, so dicke ") sollen die Rathlente das 
Wandel von ibm nehmen, nach der Kühr, also da vorgeschrieben ste
het. Auch sollen sie alle Strassenräuber, Pfadehuchen "), Diebe, 
Mordbrenner, Kirchbrüchel ^), Veutelschneider und alle ungerechte 

-Leute, denen ihr Recht ist '?), rechtfertige» einen jeglichen nach 
seinem Rechte" (seiner Strafwürdigkeit), „ohne Ufschub."
—a------------------- /

später namentlich finden, bei Nro. 6. , und die Genossenschaft der „Ge
schwornen- im engern Sinne, der Zunftaltesien. Wie beiderlei Kate
gorie» bei dcS „Raths" Verwaltung mit ihrem auch dccisivc» „Rathe" 
zugczogen wurden, werde» wir später finden.

y) „gemach" davon noch Gemächlichkeit, zur Beouemlichkest, zum Besten. 
Iv) Küren" Willkübr, von Wahlen; so viel als Statuten; „nach ereS 

Buebs rechts uswcysungen" heißt eS in der beglaubigten Abnbnft von 
1407, von Hcinrich'S I. Privil. für Lbwenberg. Das Lbwenbcrgsche 
Etadtbuch ist eben so, wie gegenwärtiges Privil. WagdebürgisweS oder 
Sachscnrccht. S. SutoriuS Gcsch. von Löwenbcrq S-2l- — Die Strafe 

> soll »ach den in den zu entwerfenden Local - Statuten modificwten Sä»
tzcn des gemeinen SachseurcchtS genommen werden.

II) Jede llebertrctung nach ihrer Wichtigkeit und Strafbarkeit.
12) „ E i n b o l d u n g e " Einbaltung, Einschränkung, ReftriLtion , Einzie

hung, also hier offenbar Strafe-, StrafvollNreckung.
IZ) „ W a n n m a sse" Wahn. Maaße, falsche unrichtige Maaße, wie 

Wabnfin», Wabnglaube. Hier das Generelle, dann die einzelnen Ar
ten der EichungsamtS- und polizeilichen Etrafcompetcn; des Rathes.

iq) „dicke" auf besagte Art; Lies Wort kommt in den Urkunden der 
> Reuhaldcnslebcner Chronik von Pastor Peter Wilh. BcbreudS oft vor;

unter andern in einer lllrkuude von IZ2Z. Thl. I , S. 55.
Diese ganze Stell? entspricht nach Worb's Zeugniß wieder sehr 

genau dem angeführten Magdeburger Dccnmente.
15^ „Pkadehuchen," Hr. Worbs conjeeturirt sehr glücklich: so viel als 

3 Wegelagerer; die sich jn Pfade», Fußsteigen »iederka-ern, hinhllcke», L. i.
verstecke», verbergen, wie. man noch in Schlesien bat. Einem aufbn- 
cken; d. i. auf den Rücken springen; dann figürlich, heimlich einen 
Schaden zufügen; so auch: Einen Huckepak tragen, auf dem Rücken. 
An Pfandlinge zu denken, wie eine alte Abschluss hat, läßt der Zusam
menhang nicht zu.

cS) „Kirchbrüchel," die Kirchen erbrechen,Kirchenräubcr. Dieß Wort 
kommt auch in Ferdinand-S ii.Urbarien-Urtel vom I2-S»ni 1626 vor.

17) Die vor Gericht gewesen, und nach Untersuchung «der Vertheidigung 
verurtheilt sind.

rL) D.strafen, hinrichten, ihr Recht ihnen angtdeihen lassen. Wer
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„Auch Koben wir von unserer Fürstlichen Gewalt gegeben ewig
lich denselben unsern Bürgern und allen ihren Erben und Nachkom
men, daß alle Schultheißen, die in dem Weichbildc unser Stadt Lan- 
dcshut gesessen sind, daß ein jeglicher Schultheiß mit zween Schöpfen, 
zu den drei großen ehelichen Dingen '0) hw Stadt sollen kommen, 
alle ungerechte Leute mit allen schädlichen Sachen zu rügen und zu 
offenbaren davon unser Lande und Leute vertcrben möchten. Wel
cher Schulthciffe mit den Schoppen das versäumen, verschweigen oder 
nicht offenbaren was lbme wissentlich ist von dem ehgeschriebenen 
sachen und geschieht uns vor oder nach ein schade davon, und 
werden sie deß überwunden ") die stillen die Bürger richten nach alle 

> dem Reckte, als dieselben bösen Leute Auch was man iu den
selben dreien großen Dingen gebeut und verbeut, das soll man Hal
den bei der höchsten Busse eines jeglichen Bruchs "). Auch meinen

dürfte wohl übrigens noch zweifeln, daß der Herzog der Stadt außer 
der polizeilichen Gerichtsbarkeit auch die bobc Gerichtsbarkeit, die Eriminal- 
JurisLiction, iu» vltao ct »cois verlieben Nabe?! wenn wir es in der 
Folge anders finden, und letzteres Recht erst von neuem erworben wm» 
De, so müssen.Vorgänge dazwischen liegen, von welchen jede Spur ver
loren gegangen ist.

IY) „Dinge": E oder Ee INI uralten Deutsch: Gesetz. Das alte und neue 
Ec beißt das alte und neue Testament. Ewrrtcn heißen juri Mol gcu- 
ro». die Rechts gelehrten; also ehelich, gesetzlich. Zu den drei großen ge
setzlichen Gerichtstagen. Dergleichen Z-großc Gerichtstage, das Drei- 
ding, waren bekanntlich in ganz Schienen nn Gebrauch, lelvst biS 
in'S ly. Jahrhundert; z. B. im Sagans-Hen Weichbild und in der 
Grafschaft Glatz. lieber den Ursprung der Sache.und des Namens 
ist man nicht einig. lS. Vatcr-S Rep. Thl. I„ S. IZ2 . In dein oben 
angeführten Magdeburger Briefe beißt eS: „U»so doo-tc rechtere 6a-: 
Ist Nie hnrohxrare, Nie sltx.et Urn bot vin- in Uome Ivro, ein Li»g. i» 
Lante^^gatontage, Nav anUer in gante loh. t'ge lies Ulchton" 
(des —äufers, an welchem Feuer angezündet wurden, daher heißt er 
UUch loh. glbns ); ,,6iis Urltte in üom avbtotlon rage rigole gante 
hlertenea." Worbs. Hiernach scheint A.R. Vatcr'S Hhpotbese (über die 
sogenannten Zahlgcldcr -e. DreSlan bei I. Ar. Korn. 1820. S. Z ), 
daß das Dreiding von den dabei concurrirenden Z Happtpcrscncn, dem 
Landvogt, dein Schulzen und dem Grundherrn den Namen habe, nicht 
richtig ,u sein; eben so wenig die: Laß es von den Klasse» der dabei 
verhandelten GegcnsiäUdc benannt worden. S. BöknierS »iplom. Bei
träge Dd. 11, Thl, 11., S.67 ; Pezold Unterricht vomDreidinge. Liegn. 
15YS und Leipzig 1H15; v. L-allenbergschc Bibliothek.

20) Frevel sowohl als polizeiwidrige'Eachvcrkaltnisse.
si) „c b g e sm r i c b e n" könnte »ian in dein obigen antiken Sinne neh

men, wenn es nicht unten in dem gewöhnlichen vorkämc.
22) An ein fiskalisches Interesse kann man nach obigen: Land und Leu

ten, Nicht denken; mithin hat der Fürst schon eine Idee vom LandeS- 
polizeilichen Interesse.

2Z) „ übcrwunden," Lberführet.
24) Die verheimligenden Scholzen soll die auf das Vergehen selbst gesetzte 

Strafe treuen. Streng!
25) Des höchsten StranatzeS für die betreffende Kategorie des Vergehens. 

l
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wir und gebieten ernstlichen bei unsern .Hulden daß die obgensn»- 
ten, die in dem ehacnannre» unserer Stadt Weichbild gesessen lind, 
iglich (jegliche) Schultheisse mit der Dorfschaft je aus dem Hause ein 
Mensch mit ihre Crcutze an der Uffart unsers Herrn in unser 
Stadt Landeshut süllen kommen, der Stadt recht bclfen sterken und 
das Unrecht zu krcnken bei der Pfcndunge zehn Marken; auch ge
bieten wir ernstlichen bei unsern Hulden, denselben unsern Schultheis- 
sen, daß ein jeglicher mit zweien Schövpen an dem Dienstage, in den 
Pfingst- heiligen Lagen in die unser oft genannte Stadt Landcshut 
süllen kommen zu Rügungen ^) derselben Busse zehn Mark; auch 

'füllen unser Schoppen gemeiniglich all ihr Licht und Viermasse holen 
in unser Stadt Landcshut, die in dem Weichbild gesessen sind, den 
Leuten recht zu geben und zu nehmen. Auch verbieten wir einem ig- 
kichen Schultheissen, der in der Meile gesessen ist in der chgenannten 
Stadt Weichbild fülle Vier schenken mecr denn zu den dreyen großen 
ehelichen Dingen, so soll er ein halb Fuder Bier in eine Fasse aus 
unser Stadt Landcshut führen und mag es an dem nechsten Tage 
vor dem Dingcage zu Desperzeit ufthun, und den Dlngtag ganz da
raus schenken, , und was ihm das über den Dingtag übrig bleibt,

Wie sich dieses sehr ausgedehnte Polizei- und Eriininal-Iurisdictious- 
recht Un dem sehr ausgedehnten Weichbild im I7ten Jahrhundert stellte, 
werden wir unten sehen; obwohl wieder sehr viele wichtige Zwlschen- 
factc gänzlich verdunkelt sind.

2S) Bei Vermeidung unserer Ungnade.
s?i Hr. Worts hat diese Stelle für verfälscht gehalten: Es scheine, daß die 

auf dem Drcidiug gesvrochcuen Urtel um diese Zeit hätten cz-ccutirr 
werden sollen; damit die Erecution nicht durch den Anhang der Vcrur- 
theiltcu hintertrieben werden konnte, habe das Landvolk hcreinkominen. 
und dem Gericht zur Deckung dienen müssen. So weit sehr gut! ES 
fei also nicht abznschen, welchen Zweck bei diesem mehr militairischcn als 
religiöse» Marsch die CrenSc gehabt hätte». Er las dafür: „ihres krci- 
zeS (KreiscS ), und hatte Beispiele bereit, dass dich Wort damal» schon 
gebraucht, und so geschrieben worden. Diese an sich scharfsinnige Con. 
jectur ist jedoch irrig; denn in dem zweiten Privilegio König MadiSlauS 
für die Stadt Bolkeuhain vom Jahre 1508 heißt es nach Bestätigung 
der Niedcrqcrichtc und der RatySkühr: „Auch von altbcr die Gewohn
heit, daß des Jahres dreimal, zu den drei großen Dingen" (hier wird 
auf die sehr einfache Beueunungsursachc hingcwicsen), „so sie bei ih- 
ihnen zu rftcgcn haben, ein jeglicher Richter der Dörfer, nu Bolkenbehn- 
schen Wcichbildc mit zwei,cn Schövpen hercinkommcn, und ihrc Rügung, 
wo ste was wüßten, Uns, oder ihnen und dem ganzen Lande zu Scha
den gereichen möchte, cinzubringcn und vermelden. Desgleichen von 
den Dörfern, da Kirchen sehn, am Tage unsers Herrn 
Him >üclfart, die Lcutc mit i» rcn Pfarrern, Kreutzcn 
und Fabnen herein gen Bolkenhcvn kommen wären, 
daß ste ohn männiglichcn Verbindern gebraucht und belieben bis auf 
diesen heurigen Tag." 'S. Bolkcub. Dcnkwürd. aus Handschr. Urkun
den :c. v. Bcnj. Eottlicb Steige. Hirschb. 1745- S- 44 Siehe No. 28- 

28> „Rügungen" die Kirchenvisitationen, welche die Bischöfe von Weis.
sc», oder der Dcean von Dauzen in der Ober - Lausitz hielt, hießen Rü- 
Zungen, d. h. ttntersuchurzzcn. Worbs. 
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das soll er kehaldcn bis zu dem Asterdinge" (Nach - Gerichtstage). 
„ Welcher über das zu Unzeiten schenkt, den süllen seine Schippen 
rügen und besagen" (anzeigcn) „welche sie das verschweigen, werden 
sie des überwunden, das Dorf soll die Stadt lassen pfenden für,zehn 
Mark. den Schultheißen für dreißig schilling. Auch gebieten wir bet 
unsern Hulden denselben unsern Schultheißen bei derselben Busse, daß 
kein Schultheisse in seinem Gerichte die vier Handwerk, Flcischwerk, 
Smuhwerk, Dac5werk und Schnciderwerk, keinen Handwerkmanu füll 
lassen treiben noch wirken. Buch mag ein jeg ich Schultheisse in der 
Meile zur Kyrmeß Bier schenken ane anspruch" (ohne Widerspruch) 
„unser Bürger zween Tage und nicht mehr, es sei denn mit der 
Bürger Gunst und Willen ")."

(Jetzt folgt eine besonders klassische, noch jetzt für Landcshut hoch
wichtige Stelle).

„Auch haben wir von Fürstlicher Ge«v«lr und 
sonderlicher Gunst den oft genannten unsern lieben 
getreuen Bürgern zu Landeshut ihn und allen ih
ren Nachkömmlingen erblich und ewiglich gegeben die 
fünfzig Huben zu Vogelsdorf und zu dem Aieder, 
der Stadt zu Hülfe mir ihr zu schössen und zu wa
chen, Uebel und Gut mit ihr zu überwinden, kein 
ußgcnommen, der in den fünfzig Huben gesessen ist, 
frei noch ledig zulassen. Auch soll ihr keiner ei
nen freien Viehrriffe haben, noch kein übrig 
Vieh Halden. Wenn ihm zu recht gebühret, was 
das ist, davon soll er legen der Stadt thun, was 
recht ist an geschossen und an der Pfründe."

„ Auch haben wir unsern lieben Bürgern und allen ihren Erblin- 
gen von unsern Gnaden gegeben frei Fischerei eine halbe Meile umbe 
und umbe die Stadt oberwennig bis an das Webr zu Blasdorf, nic- 
derwendrg biß do der Seifig in den Bober fällt, den Iieder bis an die 
Lobrücke, den Lcffig bis an die Grenze ohne alle Hindernisse und Wi
derrede unser und aller unser Nachkomlinqe. Auch sollen uns unsere 
gstreuen Bürger zur Landcshut alle Jahre zwanzig Mark Groschen 
Präger Münz polnischer Zahl ?°) geben. Zehn Mark uf Sanct 
WalpurgcnTag und zehn Mark uf santMichaelistag und fünfMark 
zu Münz-Geld alle Jahr drittehalb uf Sauet Johannistag und 
drittehalb uf Weihnachten."

Ly) Alles dies scheinen nur polizeiliche Lurusqcsetze zu sein. Denn daß man 
kein anderes Bier tränke als Landestmt'sches, verstand sich noch von 
sewst. Von ländlichen Brauereien der Dominien war damals noch gar 
nicht die Rede; die Ritter befaßten sich nicht mit solcher Industrie.

Z0) 48 Groschen auf die Mark, die Mark damals — ro Rthl. E. Pachali 
Versuch über die Echles. Geschichte 1777, S. 150.

Zi) Line allgemeine Abgabe an die fürstliche Kammer aus der Zeit der »f-
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,, Mit Urklind dieß Briefes, den wir haben lassen wtz'den versio- 
Seit mit unserm großen anhangeuden Jnffegel, daran unser klein I«- 
ssegel ist hinder aufgedruckt zu einer vollkommenen Beständigkeit und 
Bekenntnisse. Gegeben zur Landcshnte an dem nechsten Freitage nach 
S. Galletage," (den 21. Octbr.) „nach Gottes Geburt dreizehn
hundert Jahr und im vier und dreißigsten Jahr. Deß sind Gegen
zeugen Lilke von Cziratz, Herr Jungen von Czirnen, Kycyolt von 
Hoberg, Günther Byir, Apetz von Bomgarten, Petz Wasserrabe, Ni
ckel von Rouau und Herr. Johannes von Domanz, unser Hofschreiber 
und ander Leute viel ^).

An die vorstehende Urkunde wollen wir nun die übrigen histori
schen Untersuchungen auschließen, nnd selbst noch einmal in eine frü
here. Zeit zurückgehen. Wir finden unfern Ort zuerst, und zwar be
reits bestehend als einen Marktflecken mit slavischen oder Polnischen, 
d. h. LcibeigenheitS - Rechten, im Jahre 1249 in der merkwürdigen 
Urkunde, wodurch Bolcs^ms der Kahle nebst seinem Bruder Conrad, 
den Benediktinern zu Grussan erlaubt, diesen Marktflecken zu deutschen 
Rechten als eine Stadt anzulegen; dieß ist also das obige „von neuer 
Wurzel" raä:<-:i-w. — Die betreffenden Worte lauten: „yuoä

— oaxisntes magniücars er guginentars refläitus scclcsise,

ters unizupräacnden Blechmünzen lBractcatcn), bei der es sein Bewen
den semele, als das Umprägen, so oft auch der MunzfE geändert wur- 

, Le, n ehr mehr nöthig war. W. LSwcnberg zahlte ursprünglich 15 Mark
Münzgcld (üotootns w.onctao , Heinrich I. erließ IZ27 davon 10 Mark. 
Die übrigen z Maik hatte Bolto II. an Bernhard V. ttcchtritz »ersauft. 
ES ging kagfwcise durch verschiedene Hände, bis es 1407 die Stadt für 
60 Mark wudcr an sich lösete. S. Sutorius, S- 64. Ilcbrigens vcr- 
<aufrc dieser Herzog laut Kaufbrief vom Montage nach der Weihnacht« 
Woche iz6i allen seinen Städten, auch dVrStadt Landeshut, 
das Skeu>t goldene und silberne Münzen steuerfrei zu schlagen auf 10 
Jahre für 6oe> Mark präg. Er. poln Zahl. S. Henscl S. 71. Ob 
und in wie weit Landeshut davon Gebrauch gemacht hat, ist noch nicht 
ermittelt.

Z2) Diese Zeugen kommen auch in andern gleichzeitigen Urkunden vor. 
Junge hon Lzirncn heißt sonst Courailn» jnvvni, ge Crlrna; Bhir t. e. 
Bcicr, Petz Wasserrabe, mit dein Gcschlcchtsnamen r>. Cirka. W.

I) es sei der Versuch einer Uehersetzung erlaubt: „Daß Wir — begehrende 
zu verherrlichen und zu mehren die Einkünfte der Kirche, vornehmlich 
der ehrwürdigen Männer Eremiten, welche jetzt zu Cressabor sitzen, 
zur Ehre Gottes und der Seligen, Laurentii des MärthreiS und Rico- 
lai dcs Zeugen und der seligen Agathe, denselben Brüdern vergönnt 
haben den Marktflecken LanLiShut zu deutschem Rechte auSzusctzcn und 
uns der Halbinsel daselbst" (st. tb. ins. nl r-t. peniusnla, durch den 
Zusammenstoß des Bobcr und wieder), „ iluirn ciu Kloster zu erbauen. 
Well e Insel gelegen ist inner der Flusse Zadrue und Bobir, welchem 

^Flecken wir beigegeben haben von Seiten des Flusses Zadrue in die 
. Weite (Breite) ein deutsches Maaß, nämlich 2:0 deutsche Ruthen, wel

ches Maaß (Messung) auf der einen Seite sich erstreckt vom Bobre bis 
zum Flusse Lcsk (Lässig), der in den Dober tritt, und vom Lcsk an wer
den dieselbe» (Brüder) Länge und Breite lRanm) haben drei deutsche 
Dörfer anszusctzcn. Lurch alle jene" (man liefet wahrscheinlich richtig 
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fwsesertim virorum rsliosvrunr Hersmitsrunr, nun« ursnenciuni 
in loso, ^ui vocstur Lrssssbor, sä sonorem äei st destorum l,»u- 
reutii nrsrt^ris; Mcvlsi aonssssoris ol- beskss vlrgiUs ^xstko 
vontulimus cisäsm srstristus l-snäislrutts villsin sorsnssm, 
juro tlreudouico locsnäsru st in c^usäsm ibiäeiu insuls elsustrum 
sorum locsriäum. l^uss insuls sits ost inten Luvios 2s<Iru« et 
Lodin, cui villo ssrensi sääiäimu» ex ^snts Luvü, <zu> vocstur 2s- 
ärus in Istituäinsnr inensuraur tstsutonicslgm, viäelrset äucent»-, 
et Leptusßintss virgsr tlisutonicsles, <^nso urensurs ex pgrte «I- 
Ivrs Doürs proceäit us^us sä Luvium, hui vocstur I.eslc et in- 
brst Lobrsm Lt s s,esk. Istituäinem et Ivngituäinem dsbs- 
Irunt üäem sers " (tres?) „villss tlrsutonicsles locsuäss per om— 
uvs villss" (illss) „ silvss^ ^usv circumäuntur fäsntur) soäam stu- 
vio us<^us sä montsm, rzui voestur Lsrumogors, äs yuo iäein üu— 
vius ortum sumpsit. üt slr ssäein inostövtenebunt rnstss silvs- 
rum cuin trstribus äs I^olisno urc^us sä terminos Loliemorum, 
üecisrstis" (äeclsrstos i. s. terwinos) ,, ^uoifus metis squsrunr 
et silrsrum ejnsäeni nostrs äonstionis, jiss prssrogstivs jiberslis

iUa» für vttig«, welches kurz vorher da gewesen, und »ach der Weif« 
der Abschreiber aller Zeiten anS Versehen Wiederkehr«), „Wälder, wel
che umgeben sind von demselben Flusse" <dcm Bobcr), „bis an den 
Berg, welcher der Steinbcrg heißt, auf welchem dieser Fluss entspringt. 
Und von demselben Berge werden sie inue haben die- Ränder der Wäl
der bis'zu den Brüdern zu <poliz",(in Bdhmcuf — da haben wir den 
weiten Umfang des naaunallgen handckvntfchen Weichbildes!).„bis 
an die Böhmische Grenzen, welche auch bezeichnet sind durch den Zug 
der Gewässer und Wälder dicsepuusercr Schenkung, mir dieser Befreiung" 
(Uborstls so. kratrrbus, elstevus commoUrz illolam vellaia— poscro- 
xallv!,, sblat). „zieren wir den gedachten Flecken und die auszusctzen- 
den Dörfer, so zwar, dass sie volles Recht l volles Eigenthum?) ha
ben sollen sowohl in der Stadt, als auf den Dörfern, und auch in den 
Wässern, ausgenommen daS Münzrelbt und das Blutger,cht, über wel
ches Obergericht wir keinen Richter (Vogt) werden bestellen, sondern 
wir selbst und unsere Nachfolger werden in der Gcrichtspflegc demüthig 
und treu verharren, lalS getreue Knechte Gottes ihr Vorsteher,)." Imel- 

relLlLtLlae Ntittdirsor. VI. p. 48/.
2) Was wird unter UroutonioL verstanden? L0.1Z2Y aufJubilare

hat Graf HunS zu Glas mit seiner Ritterschaft lassen Meilen messen, 
und bat erstlich 10 Männer jeglichen seine - rechten Fuß mit auegczogc- 
uen Schuhen. die Füße aneinander rnbrend«, stehen lassen. Solcher 
Schuh 20 haben gehaben ein« Rutbc, ho Ruthen halten einen Morgen, 
ho Morgen halten eine Meile." Aus einer Schwcidnitz'schen Ehron., Uni- 
vers. Biblioth.au Breslan.slxn.lv. k. >4o. (Hoffmaiins Monatschr. von und 
fürSchlcsien, Apr. 182s) S. ogü. Das würde eine Meile geben von 72,ocs 
Fuß; dagegen giebt ei» kaiserliche« Rescriptcnbuch: ^rob. c»rlao z„ 
Löwcnbcrg No Z.in« gemein eine Rntbc zu 7 1/2 BrcSlauer Elle <IZF.) 
an, und 1800 Längenruthen zu einer Meile, also -u 27,000 Fuß. Je 
nachdem man nun die Ruthe zu 15 oder zu 20 Fuß annnnmr, wurde 
au« unsercr'Stclle sich die Länge einer monsur» rb«»>onlo» im iz. Jahr
hundert ergeben auf 4050 oder" 5400 Fuß. Von, Einstuß des ZiederS 
in den Bobcr ^ber bis zum Einfall des Lässig unter Krauseudorf, a>S 
welche Linie hier offenbar beschrieben wird, eine stark« Viertclmcüc. 

Biblioth.au
Breslan.slxn.lv
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älotrm villam torensom st vmnes vlllas locanckss «lecorsmuL i!« 
viäsUcer, ^uoä pleniLLi'muin jus babedanr asm in clvltsts ^usiu 
in villis st escsin (etism) „in 2Huis, pr-oster raouetam st juäl- 
cium «snZuinl«, «uper <zuo juäicio msjorir nulluin lbicism »üvoo»- 
tum sonstituemuL, ssli i^»i nos st Lusssssores nostri in fuckielo 
Üsvote st käslilei- psrsistsinns. "

Es scheint nicht, daß die Venedictiner Landeshut zu einer Stadt 
erhoben, sondern daß dieß erst wirklich nnd im vollen Sinne, zu deut
schen Rechten, durch das Privilegium Volkes von 1334 geschehen sei, 
einerseits in weit ausgedelmtcrem Sinne, indem det Herzog das „psr- 
seotüm jus" auch das Vlutgericht, verlieh, anderer Seits in einem 
beschränkteren, in dem er über dasjenige, was in dieser Boleslavschen 
Schenkung dem Kloster verliehen war, nnd wovon sie wirklich Gebrauch 
gemacht hatten, nicht unbedingt disponiren konnte, weshalb die Schen
kung der 50 Huben an die Stelle trat.

Die Annahme daß die Anlegung eines Wacht - oder Blockhau
ses auf einem Felsen, dicht vor Landeshut (auf dem Burgberge), durch 
die Strcifereien d.r Böhmen und dadurch auch der Name des Ortes 
veranlaßt worden, hat viel Wahrscheinliches für sich. Doch kann diese 
Burg nickt ansehnlich und von großem Umfange gewesen sein, weil 
die Herzoge, wenn sie sich in Landeshut aufbielten, nicht in derselben,, 
sondern in der Stadt gewohnt haben', indem alle von hier ausgestell
ten Urkunden nicht von der Burg, sondern von der Stadt aus lau
fen. Auch muß sie sehr frühzeitig gänzlich zerstört worden sein, da 
sich am Abhänge des Berges in neuern Zeiten nur noch wenige da
rauf bezügliche Substructionen vorgefundcn haben ^). Wahrschein
lich um die Zeit, als Landeshut mit deutschen Rechten zur Stadt er
klärt wurde, entstanden auch dessen Festungswerke, eine Mauer mit 
mehreren Thürmen und Bastionen, und doppelten Graben. Wir be
rühren nur die Wiedereinnahme des Ortes durch Bolko 1345, mit
telst der bekannte» Kriegslist, wie Lucä erzählt, daß er einige mit 
Bewaffneten angefüllte Henwagen vom Feinde, den Truppen König's 
Johann von Böhmen, cinfangen ließ, die dann unterm Thore aus 
diesem Trojanischen Pferde sich entwickelten; und eben so des Stur
mes der Hußiten von 1446, welcher, »»erachtet dabei ein großer Theil 
der Stadt in Feuer aufging, durch tapfere Gegenwehr der Bürger 
und selbst der Frauen, die den Feind mit siedendem Wasser bedient ha
ben sollen, abgeschlagen wurde-

Wenn Landeshut durch den Vertrag ck a Schweidnitz Peter- und 
Paul-Tag 1353 gleichfalls an die Krone Böhmen gelangte, und dann 
überall das politische Geschick der Fürstenthümer Schweidnitz und Janer 
theilte; wenn überhaupt die Quellen der Specialgeschichte der ältern

g) Hayn's Denkwürdigkeiten: Adamv's KirKcngcschiLte von LandeSbut; 
Naso. rNocutx reaiv. (um rüöo) sah noch die Trümmer und Wallgräben. 
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Zeit hier sparsam Ließen, weil in den verschiedenen Bränden (1548 
am 28. Febr. 84 Häuser, 1566 am 1. Octbr. 28 Häuser, 1628 so
gar 127 Häuser in der Vorstadt, und am 11. October 1638 die ganze 
Stadt nebst allen öffentlichen Gebäuden außer der Kirche, so daß von 
650 Bürgern nur 5 Obdach behielten, _un«> nur 60 der kleinsten Häu
ser in den Vorstädten noch standen) *), und bei den Plünderungen 
im dreißigjährigen Krieae, die meisten Acten und Documcnte verloh- 
ren ergangen sind; so läßt sich von der ältern äußern Geschichte nichts 
erhebliches beibringen, als was etwa bei der Specialgeschichte der ein
zelnen Institute verkommt, und es wird der Gewohnheit der Cbroui- 
tenschreiber genügt sein mit dem 2I »führen: daß >505, 1509, 1625, 
besonders 163« und 80 auch hier ansteckende Krankheiten herrschten, die 
große Verheerungen «»richteten, und die man mit Reckt ober Unrecht 
in Privatchroniken die Pest nennt; ferner: daß der Bober und Iieder 
1604 , 77 , 85, 1717 , 36 (siehe die Fundarionen), 1792 und 1804 
durch Ueberschwcmmungen, besonders wegen seines starken Gefälles, 
mehr oder weniger verwüstend wirkte, und Häuser, Leinewand rc. mit 
sich fortriß *); — daß man schon 1590 Erdstöße wollte bemerkt ha
ben, und im Jahre 1790 ebenfalls; daß Heuschreckcniüge in ungeheu
rer Zahl, aus Böhmen kommend, 1542 und 93 über unsere Fluren 
gingen; — daß 1718 im Febr. ein so ungeheurer Schnee fiel, daß 
er die Landstraßen mehrere Tage lang sperrte, und viele Bürger nicht 
ihre Häuser verlassen konnten; nicht,zu gedenken, daß 1732 am i. Juni 
bei großer Kalte starker Schnee fiel, so daß mebrere Menschen im 
Freien umkamen, welches späte sZchneen im geringerm Grade, selbst 
bis tief in den Juni hinein auch in neuester Zeit öfter hier vorgekom
men ist; — daß am 18. Juni 1725 ein Hagelwetter mit apfel- 
großen Schlossen fast sämmtliche Fenster zerstörte; endlich, daß der 
Winter von 1670 so streng war, daß viele Menschen und Thiere er
froren, und zuletzt, daß 1595 die Italienische 24stündige Uhr hier ab- 
geschafft wurde.

Geschichte des Magistrates, der Gerichtsverfassung, 
des Rathhauses rc.

Wie die Gerichtsverfassung zu Landeshut 1249 projectirt und 
1334 ausgeführt worden, haben wir oben gesehen. Ob vor 1334 bei 
polnischer Verfassung der Ortsbehörde ein Tribun vorgestanden, wie

4) Bon neuern Bränden lind r» bemerken: am 2g. Februar 1786 8 Häu
ser auf der Liebaner Gage; an, 24. Januar 17YÜ 8 Wobnungen vor 
dem Obcrrhor, und am 28. April 1810 5 Häuser in der Stadt.
In diesen Tagen, j„ „encn dieß geschrieben wurde, erneuerte sich am 
8. bis 10. Juni 182«) diese Scene abermals nach lotamgem Regen. 
Nur mit Miibe sind die Brücken gerettet worden, dennoch wird dtr Scha
den nicht unansehnlich sein.
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«n andern Orten, ist ungewiß. Gewiß ist aber, daß auch nachher hier 
kein Burggraf oder Hofrichtcr gesessen har. Aus dem Bolkonischcn 
Privilcgio scheint klar Hervorzugehen, daß der Herzog der Stadt die 
Obergerichtc, und also deren Ausübung durch ein SchöppengeriMt un
ter einem städtischen Erbvogt verliehen hat. Mit demselben sind aber 
im Laufe der Jahrhunderte mehrere Veränderungen vorgegangeu. 
Die Gerichtsbarkeit muß nämlich von der Stadt im 14. oder löten 
Jahrhundert an einen von Adel mit niedreren andern Realitäten auf 
irgend eine Art gelangc sein, wie aus folgendem erst 1827 im Ar
chive aufgefundenen Documente sich ergiebt: „Wir Steffan v. Av- 
palin, Graf im Alps rc. Hanptmann rc. bekennen, daß vor uns kom
men ist, der Wolmannbäftigc Dipraudt Neibnitz von Girlachsdorf in 
macht und anstadt des edlen wohlgebohrnen Derrn Derrn Wilhelm von 
Lcnchtcnburg Cruschin genannt, gesunden Leibes und hat perperuo 
Erblich gegeben und «erreicht und ausgelassen zu einem ewigen Testa
ment dcm Wirdigen in Gott Vater und Hrn. Hrn. Nicolaus Apte und 
Allen und Jglichen andern nachkommcnden Epten des Closters Gries- 
sau und der ganzen samlunge doselbst, die do iynnder sein oder hcr- 
uackmals do zukünftige,) gc . . . (srssen) sein werden, die Erbvog- 
tep zur Landeshutte und auch die Landvogtey doselbst in der 

- Stadt und^ in dcmselbigen Weichbilde mit Alle^ und itzlichen Nutzun
gen Zugehörigung und nemlichcn mit einer Malstadt vor der Stadt 
am Czcdir und mit den Fleischbcnkcn die vor Alders dorzzi gehört ha
ben, und mir den Schubenken, und eine Hübe, die der Nebelyn 
gcwest ist, (s. unten) hinter des heiligen Leichnams unsers Herrn 
Kirchen gelegen, und dortzu ei» vierde Theil in der Stacht Mulen, 
als er es gehabt hat, und die Dadstube und auch die Kirchenbank, > 
dortzu die Teiche und Ecker bei Heynersdorf bei derselben Stadt Lan- 

, dcshutte gelegen, und dortzu das Gutt und Dorf Weißhach mit allen 
ihren Auvelionmgcn, es sei an Scholtige, Gcbauern, Gärtnern, Eckern 
Wiesen, Weiser, Büsche, Rutichr, Streuchicht, Teichen, Teichstcdte, 
Renten, Zinsen, in Pfennigs und getreides Weise rc." Dann folgt 
unteL stist wörtlicher Wiederholung die Landeshauptmanuschaftliche Be
stätigung mit dein Schluß: „Unsers Herrn KönigS Lelmdicnsten und 
Rechten unschädlich. Actum Schweidnik ->nno 1477. Am Abend Ma
thei" °).

Ob dieser Wilhcm v.Leuchtenberg selbst für die Erb- und Land- 
dogtei hier, und für die Mühlen völlig rl^lum gehabt, muß 
man bezweifeln, wenn man liefet, daß König Wladislaus am Cbar- 
freitage 1M2 icnes Bolkonistbe Privilegium und den dasselbe bestäti
genden Freiücttsbnef der Herzogin Agnes <l. 4. Landeshut am näch
sten Sonntage nach St. Jacob 1069, wörtlich bestätiget, in den be-

5) Aus dem Landbuche ru Schwcidnitz in dcr Landkshutcr Magistr. Ne- 
glstratur. niisc. Ko. ro^l, k. S/. »
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züglichcn Worten «) wie folget: „und begnaden sss — (die liebe» 
getreuen Rathlente nnd geschwornen und die ganze gemein unser Stadt 
Landeshut; ) — mit crafft dieses Drieves das wer zu en oder zu 
Ihren mcthcburgcrn und auch zu andern Lewten, die in der Stadt 
recht gesessen sein, sie sitze» vor der Stat oder incher Stat ycht zu 
reden bat, der svl sie beklagen vor deine Erbvoite dosclbft fügen ym 
Kenne seine Bedingen da nicht so magb her sich ziehen in nnse Hof- 
bedingb zu der Schweidnitz aber wo sich das beeil geburt nach ge- 
wonh.it unsers landis fuget deine, der do beklaget wirt do nicht, zu 
anthwortbenn der magh sich auch zeihen gegen der Schwevduitz in un
ser Öoffoingh oder wo sich es heen geboret nach Gewonnheit unsers 
landes."

Mit der Vermuthung, dass der Besitz der Erb- und Landvogter 
zwischen,der Stadt und dem Stifte wenigstens sehr streitig und das 
Rechtsverhältniß verdunkelt gewesen, stimmt der Vergleich von 1521 
uberein, welcher in der Geschichte der Unterthanen vollständig mirge- 
thcilt werden wird: , Da dieser Vergleich noch nicht zum Ziele gefüllt 
haben mochte, so wurde diese Streitsache endlich Lurch einen 
Vertrag zu Grüssau, Freitag neckst St. Vincent. 1527 beendigt, wie 
folget: „ Wir Franciscus von Gottes Erbarmunge Abt und berr deß 
Closters Grissav, Michel Prior, Autonius Supperior, Laurentius Kel- 
utr, Pauluß Nicolauß Ei Listen und im Namen des gantzcn Convents 
daselbst bekennen und thun kundt vor allermänniglick mit diesem un
serem Briefe, daß wib den Ehrbaren und weysen Bürgermeister Rath- 
Manne Geschwornen Eldisten Sambt der ganzen gcmeinde der Stadt 
Landeshute, die lekundt siudt, oder zukünftig sein werden aufrichtig 
redlichen und erblichen verkauft haben die Erbvoygte» zur Landeshute 
in der Stadt" (alfo die Landvogtei in dem Weickbilde hat sich das 
Stift Vorbehalten, s. unten) „mit eklicher Aubehörunge, als nemlich 
dem dritten Pfennig von der Gerichte Wandelung" (f. unten den Ver
gleich von 152t), „die Zinse auf den Fleischbänken, dy vor alders 
dorzu gehört, Schubenke, Brodtbenke, auch die Zinse auf dem Kuttcl- 
hoffc und Walkmühlen, sammt der Jnnunge aller Zöandwerge, und 
deut Fleck in der Stadt gelegen, der zur Vogtey gehöret hat, darzn 
die Mahlstadt vor der Stadt am Zieder gelegen, die man vor genannt 
die Ziedermüle, und ob in künftigen Zeiten eine Mahl-Möhle auf 
die genannte Stelle wiederumb gebauet werde, so sollen unsere arme» 
Leute uuverpflicktct> sein, darinnen zu mahlen." (Die in Ober-Aie- 
der, Kloster-Unterthanen). „Auch haben wir uns sambt der ganze» 
Sammlunge außqezogen das Dorf Weißbach," (dessen Eigenthum 
scheint mithin gleichfalls zwischen dem Kloster und der Stadt streitig 
gewesen zu sein), „die Landvogtey im Landeshütischen Weichbilde ge-

5) Getreu nach einer vom Original ausgestellten beglaubigten Abschrift des 
Magistrate zu Schweidnitz a. a. Freitag vor Suntagc ReminiScere 150z.

wonh.it
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legen und die Teiche zu Heinersdvrf, sollen uns und dem Clostev 
bleiben vor männiglickeu ungehindert. Auch haben wir itzgenantcr 
Franciscus Abt, und Herr des Closters Grissav verkauft die zwo 
Huben Erbiß, welche Nybelß und Osrermanß' zcwc,r 
feint ^), daß man ihund daß Forwerk nennet, daß nende vor der 
Stadt Landesbut gelegen ist, und Habens ihnen beiderseit gegeben umb 
zwei hundert und umb fünf und dreißig Mark, acht kleine Pfennige 
vor einen gr. gezählt, ganghastiger münze, welche sie dann uns zu 
gutem Danke von Iahte zu Jahre gemelte Summe ganz vollkom- 
mentlich vergnügt, und bezahlt haben rc " (Nun folgt unter voll
ständiger Wiederholung der Gegenwände, die Auflassung des Eigen
thums; so daß man sieht: jenes Kaufprsilum habe auch mit der 
Erbvogtei gelten sollen, und endlich die Gelobung der treuen Heraus- 

. gäbe aller über diese Abtretungen sprechender Documentc)-, Dieser
Vertrag ist von dem Landeshauptmann HansSeidlik von Bilav con- 
firmirt worden zu Schweidnitz 1528, Sonntags nach u. l- Frauen 
Himmelfahrt. . «... —

Der Stadt - und Erbvogt hatte die gesummte Polizei- und Ci
vil-Jurisdictiou in der Stadt und in den Kämmereidörfcrn, spater 
unter Beistand des Stadt-Notarii welcher vorzugsweise ein Jurist 
war, zu verwalten, mithin alle Civilprozesse zu instrniren und abzu- 
urtcln, Erbschaften zu regnliren, das ciaps-irum zu verwalten, ->ctus 
voiuntsri»« jnri-eiwtionis aller Art aufzunebmen und das Grund
buch zu führen. Die noch vorhandenen Gerichtsprotocollbücher weisen 
indeß nach, daß im 17. Jahrhundert gewöhnlich Männer Stadtvögte 
waren, die kaum schreiben und lesen konnten.

Schon 1685 nannte sich dieß Gericht Stadtgericht, und gingen 
gewisse Sachen in Apellatorio nicht an das Hofgericht nach Jamr, 
sondern an den hiesigen Magistrat. Dieß wird als alte rechtliche her
gebrachte Obscrvanz dargestellt, ist aber die Frucht der nach und nach 
nnmcr mehr um sich'greifenden, und von der wahrscheinlich absicht
lich herbeigeführtcn Untüchtigkeit der Vögte veranlaßten Anmaaßlich- 
kert des Rathes, ganz so wie es in Neu - Haldensleben auch geschehen 
ist. Hierdurch ist wohl fast allgemein überall der Uebergang zu der 
Vereinigung der Verwaltungs - mit den Justizgeschäften in den Ma- 
gisträten, die wir später finden, gebahnet worden. Die Criminal- 
Jurisdiction wurde aber von dem gesammten Schoppenstuhlc ausge- 
fibt; welcher aus dem Erbvogt, dem Notarius (durch die 3 Stimmen 
des Raths, der Schoppen und der Geschwornen erwählt), aus dret 
Schoppen und einem Schöppenmeister bestand, und welchen in Kapl- 
talsachcn noch die 3 ältesten Geschwornen zugeordnet wurden.

7) so ist merkwürdig, daß das erstere Gut auch hier von dem frühern Be« 
sttzcr, Nybci benannt, und keineswegs auf die Lcuchtenburqsche Echen« 
kung von 1477 Bezug genommen wird, eben so auch im Vergleich »o» 
1521
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Unten bei der Urbanenangelegenheit wird sich zeigen, dass des 
Vertrages von 1527 unerachtet, das Obcrgerichts - Recht zwischen 
mehreren Dominien im Kreise und der Stadt noch streitig war, wo
nach jeder Theil ehrgcitzig strebte zu einer Zeit, wo ein Capitalverbre- 
chem m drei Tagen bequem inquirirt, abgeurtelt und die Hinrichtung 
vollstreckt iein konnte; wo man im Hannövcrscheis einem erpressen Bo
then 6 spruchreife Criminalfachen an eine Junstenfacultät zur Abur
telung mit dem Austrage mitgeben konnte, auf die Urtel zu warten; 
während jetzt über der^urchfübruug eines zweimonatlichen Zuchthaus- 
arrestes Jabrc verstreichen können. (So wird Vollkommenheit wieder 
Unvollkvmmenheit und berühren sich die Ertreme.) Hinrichtungen 
wurden unter andern hier vollstreckt, jedesmal mit möglichstem Cri- 
minalgerichtspomp, mit Ausmarsch der .gestimmten, nnd Salven 
gebenden Bürgerschaft, 1634, 1642 (eine Person aus Krausendorf), 
1708, 1709 (eine Kiudesmörderin aus Hartmannsdorf) 1712, 
1731, 32 und 1/89; doch schon 1723 sandte das Schöppengericht 
m Capital-Sachen die Acten zum Spruch an den Appellationshof zu 
Prag.

. Im Jahre 1820 wurde der Galgen, den man 1731 noch mit 
vieler Feyerlichk^it wieder hergestellt hatte, ohne alle Umstände abge
tragen, und ein Bürger erbaute aus dein Materials ein Haus.

Mit -ein Eintritt der Preuß. Regierung wurde das Stadtgericht 
Mit dem Magistrats - Collegio verbunden, die Competenz dcs Stadt- 
vogtes beschrankte sich lediglich auf die Handhabung der Polizeiqewalt 
unter Leitung des Magistrates, dessen Subaltern er immer mehr 
ward, bis auch der Raine abgeschafft wurde, und an dessen Stelle der 
Polizei - Jnspectvr trat.

Dem. Magistrat, an dessen Spitze der Bürgermeister stand (vvnr 
Komgorrchter oben), hatte mithin nur die Verwaltung des Commu-- 
nal- insbesondere des so wichtigen Annfc-Wesens zugestanden. Die 
Bürgerschaft übte die „ freie Rathswahl" durch die sogenannten Ge
schwornen, d. h- durch die Eltcsten der Zünfte und Mitte', welche je
doch nicht die Stellung der jetzigen Stadtverordneten batten, sondern 
ihren Cvmmittenten speciell verantwortlich waren, in allen erheblichen 
Dingen von Ihnen Information und Jnstrnction einbolen mußten. 
Die Ratbswablen fanden alljährlich statt auf dem Rathkause, nach 
Lesung emer Heil. Geistmesse. Drei Curialstimmen: des alten Ra
thes, der Geschwornen und der Schoppen, entschieden die Wahl. Ur
sprünglich waren sämmtliche Stellen reine Ehrenämter ohne Bei 
soldung und seist auch ohne alle Emvlumente; wir werden aber sehen 
wie sich dieß änderte. Die Wahl artete schon im 17. Jahrhundert

8) Bereits iüzi nahm der Echbppcnstubl bie Sbergerichte dieses 
m Anspruch, allem jenes Dominium hat vielfältig, und mit Erfola da
gegen protestwt. S. unten. 
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ii, eine reine Spiegelfechterei aus, man wählte unter künstlicher Neu- 
tralisirung der 2 andern Stimmen, und unter widerlichem Geziere 
sich meistentheils wechselseitig wieder; auch würde die durchgängig 
jährliche Neuwahl noch verderblicher gewirkt haben, wegen Mangel 
an Geschäftskenntniß. Die ordentlichen magiüratualischcn Sessionen 
hiessen „Morgcnsprache," der Notarius führte in der Regel dabei 
das Protocoll; der Vogt und die Schoppen wurden oft dabei zugczv- 
gen, in manchen Dingen c»m vor», i» andern, besonders der Vogt, 
nachdem sein richterliches Anschn bereits herabgedrückt war, zum Ver
trage und zum Empfange von Ordres. Nachdem der Bürgermeister 
der Versammlung füc das gefällige Erscheinen gedankt hatte (..pnsv 
gr->tl-irum -otlonLm,") wurden die Geschwornen vorqelasscn, welche» 
man, während sie standen, diejenigen'Gegenstände vortrug, über wel
che sie, entweder sofort, oder nachdem sie zur Privatberatbung, abge
treten waren, oder mit den Zünften Rücksprache genommen hatten, 
ihre Erklärung und Zustimmung abgeben sollten; dahin gehörten al
lerlei neue Einrichtungen und besonders Steuer-Erhebungen und der
gleichen ; auch brachten sie hier ihre oder ihrer Committenten Petitio
nen an.

Nach diesen Verträgen und Publication von Polizeiverordnungc» 
wurden sie entlassen, und dann („posr »Kitum jursroruw") ging 
man zu dem eigentlichen Sessionsvortrage über.

König Wladislans verlieh dem Magistrat und Schöppenstuhl ^'ir 
der Jahrmarkrsbclehnung 6. <i. Ofen Witwoch nach Dorothea 1515, 
auch das Recht des rothen Siegels: „Auch haben wir aus sondern 
Gnaden der obgenannten unser Stadt LandeSbut vergönt und zuge
lassen, daß sie all ihr Jahrsachen und Nothdurft mir rothem Wachs 
Petschaften, Siegilliren und verfertigen sollen und mögen, vor jcder- 
männiglich »«verhindert. (S- unten.)

Die Verhältnisse des Stadtgerichtes und des Magistrates seit 
1740 bis 1810 und von da bis 1821 sind die allgemeinen gewesen; 
nur seit dem letzter» Zeitpunkte sind zwei specielle Verhältnisse einge
treten :

1) In Ansehung des Rathhauses: Wie es jetzt da- 
steht, enthält daS Nathhans, außer einigen Kellern, im Erdgeschoß 
vor dem Sinqange (!) den Raum zur Stadtwage, 3 gewölbte Zimmer, 
die der Rathskellerpächter üebst mehreren Gewölben inne hat, (wel
ches Local vielleicht schicklicher und vortheilhafter zu einer Handlnngs- 
gelegenheit nmgeschaffen würde); eine Vürgerwachtstube, und zwei 
schon längst »lebt mehr gebrauchte Gefängnisse. Daran stößt ein Ge
bäude , worin sich unten sonst die Bäckerbänke befanden (jetzt zwei 
Trödkerladen), und oben die Schuhbänke. Im zweiten Stock befin
det sich: ->) ein großer Flur, auf welchem man ehemals die Bürger
schaft versammelte, Schauspiele auffübrte, und Hochzeiten hielt; 
b) ein gewölbtes Zimmer, daneben o) ein Gewölbe im Thurm; 6, 
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-« und 0 3 Zimmer neben einander, und g) eine kleine abgesonderte 
Stube; das dritte und zum Theil Dachgeschoß mit mehreren Kam
mern, hat der Stadtmusicus undThürmer inne. DiePie?en 6und« 
sind ein neuer Anbau von 1734; alles übrige ist wahrscheinlich 1564 
erbauet, und 1684 und 89 reparirt. Als im Jahre 1810 das Königl. 
Stadtgericht vom Magistrat getrennt ward, behielt der letztere Las 
Zimmer s als Dessous-Zimmer, trat das Commissions-Zimmer 6 
zu gleichem Gebrauch an das Stadtgericht ab; so wie das ehemalige 
Bürgerarrest-, nachmalige Servisstcuer- Stübchen g, als Kanzlei; 
das Zimmer k, vor« gelegen, blieb gemeinschaftlichesPartheien-Zim
mer; das Gewölbe b, ehemals heitzbar, und bis 1734 das Raths- 
SessionSzimmer, wurde, im Innern durch eine Verlattung abgetheilt, 
gemeinschaftliche Registratur, und dcs Gewölbe v gemeinschaftliches 
Depolirorium; (hier lag die halb vermoderte und vergessene Registra
tur,. von der unten die Rede sein wird).

, Als im Jahre 1826 — 27 das Königl. Land- und Stadtgericht ein
gerichtet wurde, und zu dem alten Jurisdictionsbczirk der Stadt und 
der zwei Kämmereidörfer noch 16 Grüssauer Ortschaften: Alt- und 
Neu-Reichenau, Gießmannsdorf, Hermsdorf, Reich-Hennersdorf, 
Klein-Hennersdorf, Wittgendorf, Gärtelsdvrf, Einsiedcl, Rubbank, 
Neuen, Forst, Hartau, Schönwiese, Grüssau und Ober - Zieder mit un
gefähr 11,000 Seelen hinzutraten, und für diesen bedeutenden Gc- 
richtssprengel drei Richter, nebst 2 Actuarien und resp. Rcgistrator, 
Ingrossator, Rendanten, Kanzlei-Inspector u. f. w. angestellt wur
den ; so war das bisherige Lscal augenscheinlich ganz unzulänglich, 
war auch auf dem Nathbause auf keiue Weise genügend zu erweircrn, 
weshalb das Gericht dieß Locale verließ und in dem neu - und schön- 
gebauten Hause Nro. 2 und 3 in der Stadt seinen wohl eingerich
teten Sitz (in 6 Pieren) miethweise einnahm. Anfänglich verlangte 
der Königl. Jnstiz-Fiscus für die Räumung der im Rathhause be
sessenen Piere» einen jährlichen Miethebeitrag von 25, und endlich, 
anstatt desselben ein Capital von MO Rthl. Da beides von der Stadt 
verweigert wurde, so blieb das Königl. Gericht bis 1829 im Besitz 
der Pieren 3 und g. Sr. Excellenz der Herr Justizminlster waren 
aber in diesem Jahre so gnädig die Abtretung zu verfügen; nachdem 
die .Commumtät dem Königl. Justiz - Fiscns den Mitgebräuch des 
Gcfangnißhauses auch für den neuen Jurisdictionsbezirk bewilliget hatte.

Uebrigens ist von diesem Gericht noch rühmlichst zu bemerken: 
die herkulische Arbeit, den L0 jährigen Restenwust arkS der Grüssauer 
Jurisdiktion aufzuarbeiten und zu ordnen, hat die gewaltige Arbeit
samkeit des geiammten Gerichts -Personal» unter dem rastlosen Vor
gänge und unter der Leitung dcS Herrn Directors Schrötter, des Di
rigenten wie er sein soll, in zwei Jahren zu Stande gebracht; und 
es herrscht bei dein Königl. Land - und Stadtgericht eine solche Thä
tigkeit und Ordnung, wir in gleichem Maaße wohl nur bei wenige» 
Unterzerichten der Provinz augetroffen werden mochte.

4
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Das Zimmer st ist nun 1829 zum Cassenzimmer für den Käm
merer , für alle seiner Verwaltung übergebenen Cassen *),  wohl ver
mähret eingerichtet worden; das sehr elende und kleine Stäbchen 8 
aber durch Hinzuziehung des vorliegenden Ganges erweitert, mit 
Gypsdecke, wie die übrigen Zimmer, versehen, zum Polizei-Bureau 
eingerichtet worden. Da nun das Zimmer «, anständig decorirt, 
(durch die Ausstattung der jetzt abgegangenen Rathüiänner Wilhelm 
Müller und Maler Gärtner), zum magistratualischen Sessions- und 
Versammlungszimmer der Stadtverordneten dient (welche bis 1827 
ein gemiethetes Local inne hatten), das Zimmer l> in ein treuliches 
Helles Registratur-Zimmer umgeschaffen, zum Arbeitslocal für den 
Bürgermeister und der Kanzlei dient, das Gewölbe u gercinigct und 
aufgeräumt in 2 Abtheilungen zu Depositorien, t aber als Partheieu- 
und Diener-Stube; so ist endlich für Landeshurs Verwaltung der 
bisher nie erlebte sehr wohlthätige Zustand eingetreten, daß das Ar
beiten der Beamten in ihren Wohnungen aufgehört hat, und zur un- 
gemeinen Zeit-, Schreiberei- und Diener-Ersparung alle Haupt
zweige der Verwaltung auf dem Ratbhause in dem Umkreise weni
ger Schritte vereiniget sind; und es fehlt nichts, als daß des Thur
mes festes Bestehen durch Ausmauerung des Grundes, durch gänzliche 
Cäffirung der zerstöhrenden Rinnen, Ausgüsse und Kloake gesichert, 
und um dies möglich zu machen, ein eigener Eingang für die Beam
ten , durch eine Freitreppe auf der Seite, auf welcher bis 1828 die 
FleischHänke standen, eröffnet werde; zu dessen Ausführung durch 
gemeinsinm'ge Beiträge der Optimalen im besten Sinne, nahe Hoff
nung gegeben ist.

*) Außer der eigentlichen Kämmereicasse, die Cassc der vereinigten Com« 
munalabgabcn, des SermseS, der Kbnigl. Klanen- und Gewerbesteuer, 
(b Sber unter einem besondern Communal-Rendanten); sämmtliche die 
«vanaelischc Schule und die Armcufonds betreffenden Cassen, welche uu« 
»er Rendanten aus der Bürgerschaft verwaltet worden waren. Nur den 
beiderseitigen Kirchcusustemcn überließ man bei idieser neuen ISinrich- 
»ung die unmittelbare Äcrwaltung ibrer Cassen. Der Kämmerer muß 
M auf eigen« Kosten «inen Eaffengchülfen halten.

2) In Ansehung des Gefängnisses. Nachdem die ehe
malige Stockdienerei, womit die Scharfrichterei verbunden gewesen, 
in Nro. i87 in der Stadt längst cingegangcn war, hatte man bald 
nach dem 7jährigen Kriege ein Stockhaus zwischen Nro. 134 und 
138 eingerichtet, welches im untern Raume einen sogenannten Mar- 
stall (denn zu jener Zeit hielt der Rath noch ein öffentliches Gespann, 
auch eine Karosse), Jabrmarktsbauden-und Utcnsilien-Bebälter, oben 
außer einer Wohnung für den Stoctmeistcr 4 schleckte Arrestgemä- 
chcr enthielt, im Ganzen sehr unvortbcilhaft und für die Verwah
rung gefährlicher Verbrecher sehr unsicher eingerichtet war, übrigens 
aber Loch für das reinstädtische Bedürfniß jederzeit ausgerelcht hatte» 
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Als aber der Sitz dcs Kvnigi. Landräthl. Amtes bi'erhcr kam, und 
dem Magistrat das gcsammte Grenz- und Kreis - Transportwesen 
übertragen worden, als die Einrichtung des oben beschriebenen Ge
richtssprengels nahe bevorstand, erschien die Erweiterung nnd Vcr- 
vollkommnnng dieser sich als Kreis-Bedürfniß darstellenden Anstalt drin
gend nothwendig und von den Hähern Ansprüchen der sich täglich mehr 
ausbildende» Polizeiwissenschaft dringend erheischt. Es wurde mit 
Bewilligung der Stadt-Verordneten-Versammlung ein geeignetes 
Haus, Rro- 128, gekauft und durch eine Hanptrcparatur mit einem 
Aufwinde von 1808 Rthl., wozu Sr. Ercetlenz der Herr Staatsmi- 
uister v. Schuctinann auf hiestgen unmittelbaren Bericht, von Seite» 
des Landespolipilichrn Fiscns 200 Rthl., und die Kreis-Dominien 
und Gemeinden, wegen des sie betreffenden polizeilichen Gebrauches 
250 Rthl. beigetragen haben, in folgender Art zu einem Kreisgefänq-" 
Nisse aptirt. Das Haus enthält, außer einem mit fließenden Wasser 
versehenen, von der hohen Stadtmauer umschlossenen Hofe, zu ebener 
Erde einen gewölbten, in 2 Abtheilungen verschlossenen Flur, 2 schöne 
Wohnzimmer des Gefangcnwärters (Stadtwachtmeisters), deren ei- 
nes gewölbt ist, eine massive Küche, 2 schwere, rings bis an die Decke 

v/ftafelte Criminal-Gefängnisse und eine große gewölbte 
Arbeitsstube, für arbeitsscheue, hier nnterzubn'ngendc ZwangSarbeiter; 
lm 2ten Stock gußer einem Cvrridor 2 Criminal-Arrcste wie miten, ? 
große,Polizei-Arreste, 1 Civil-Arrest-Zimmer; in einer Mansarde 
eine Civil-, eine Polizei-Arrest- und eine Kranken-Stube, eine große 
Kammer, die seit 1829 dem Königl. Land- und Stadtgericht für im
mer zu einer Pfandkammer eingegeben ist; und mehrere Kammern auf 
den Böden. Für die Feuersicherbeic und Ausbruchserschwerung ist durch 
die Massivität, Wölbung der Flure und Treppen, eiserne Gitter, La
den und zum Theil auch eiserne Thüren, so wie durch die Einrichtung 
«er Ocfcn gesorgt; und auf der andern Seite für Licht, Luft und 
Reinlichkeit. Der Magistrat bot dem Königl. Justizsiscus den Mit- 
gebrauch des Gefängnisses für den neuen JurisdictionSbezitt an, wel- 
Ker ungefähr den 3ten Theil des Gesammtgebrauches ausmacht. Da 
durch die Rescripte der Königl. Ministerien der Justiz und des Innern 
vom 28. Aug. 1827 (v. Kamptz Ann. Bd. 11., S. 712) anerkannt 
ist, daß die Berechtigung zu dem Mitgebräuch eines solchen Privat- 
Sefangnrsscs für einen neuen Jurisdictions-Bezirk durch freien Ver
trag zu erwerben sei, so ist ein solcher im I. 1829 dahin zu Stande 
gekommen, daß als Beitrag für den Werth des Gebäudes die Abtre
tung der beiden obengedachten ratbbäuslichen Locale angenommen wor
den; der Beitrag zn den Unterhaltungs - und Salarirungskostcn aber 
»ach einer Fraction der drei Jabr lang nach den Bestimmungen der 
Sätze des Regulatives vom 10. Octbr. 1815 zu liquidircndcn Sätze 
festgestellt werden soll; wobei aber für jene Sätze der Alimente und 
"er Holzaclder durch die Localität nidtivirte Saserhöhungcn bewilliget 
worden sind. (Aehniiches ist in Fraskcnstei» hei Errichtung dcs In 
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«uisitoriates vorgekommen). Der Gehalt des früher sehr schlecht sa- 
larirten Gefangenwärters ( Stadtwachtmeistcrs) beträgt seit 1823 
von der Stadt 75 Rthlr. lind eben so viel vom Kreise; wogegen in 
Ansehung der Jurisdictionsbelasteten des'Kreises nur reine baare Aus
lagen liquidirt werden. Wenn mithin der Kreis zur Darstellung der 
Substanz des Dauses und zur Salarirung genügend beiträgt, so ist 
noch ein Abkommen über des Kreises Beitrag zu der Unterhaltung, 
Assecuranz des Hauses, und zur Anschaffung und Unterhaltung aller 
UtenMen, im Rückstände, und für den sren Kreistag vorbehalten.

Endlich bedarf das Gericht, und noch mebr der Kreis, einer Kran
kenanstalt für die Fälle wenn Polizei- und Criminal-Gefangene in 
solcher Weise erkranken, daß die Kur in dem Gefängniß nicht erfolgen kann 
und eine Forts»affung des Kranken auch nnthunlich ist; da es einmal 
feststeht, baß die Commuüe nicht gehalten ist,. dergleichen fremde 
Kranke, die ihr nicht aus allgemeinen landespolizeilichen Vorschriften 
zur Pflege zufallen (als nämlich arme Reisende, Handwerksgesellen), 
in ihr zu einer Communal-Krankenanstalt mit eingerichtetes Bürger- 
Hospital, sei es unter welchen Bedingungen es wollen aufznnehmeu.

Da dem Kreise im I. 1828 ein baufälliges neben dem Gefäug- 
mßhause gelegenes und mithin mit diesem leicht zu verbindendes, und 
für wenige hundert Thaler auszubauendcs Communitatshaus für ein 
Geringes angeboten, aber dieser Antrag nicht beachtet worden ist, 
unerachtet ,ene Lage die Anstellung eines besondern Krankenwärters 
ersparen würde, indem dieser Posten vom Gcfangenwarter und von 
feinen Leuten sehr leicht versehen werden könnte, so muß jeües Be
dürfniß noch nicht lebhaft genug gefühlt worden seyn, und ruhig ab- 
gewarlet werden, bis dieß Gefühl eintrcten wird.

Um die übrigen öffentlichen Verhältnisse des I7ten Jahrhunderts 
schildern zu können, ist es nothwendig einen Ueberblick zu geben, von 
dem Einfluß, welchen

der dreißigjahrtge Krieg
«uf unsern Ort ausgeübt hat. Von den Religionsbedrückungen jener 
Heit ist an ihrem Orte das Nothwendige berührt worden. Die Aus- 
brüche des Fanatismus beider Partheien und die allgemeine Charak
terverschlimmerung jener trüben Zeit anschaulich vor Augen zu legen, 
kann.nicht die Aufgabe eines Miniatnrbildes sein, wie eine solche 
Specialgeschichte ist. Wir vermeiden mithin in allen gedachten Bezie
hungen das Einzelne, wofür ohnehin die vorliegenden Nachrichten gar 
zu rhapsodisch sind, und welches auch nur als Kleinliches ermüden 
würde, und begnügen uns zu bemerken, daß Landesbut von 1628 bis 
1635 oftmals schwere Einquatierung von einer oder der andern Parthei, 
bis zu 4 Regimentern, gehabt hat, 27 mal Plünderung erlitt, und 
zweimal schreckliche Feuersbrnnst; zu welchen Leiden sich, neben unge
heuren Contributionen und Lieferungen und pestartigen Krankheiten 
Wechselseitige Verfolgungen gesellten, je nachdem die eine oder dle an 
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dere Parthei im Besitzstände des Übergewichts war, und solche Er« 
bitteruug erzeugten, daß hierdurch zum größten Nachtheil des Ganze« 
viele gesellige Bande gelockert und aufgelöst wurden. Von 1633 bis 
37 wäre» die Schweden hier; so kam auch Königsmark am 21. Oc
tober 1645 hierher und am 21. Januar 1646 Lorstensvhn, beiocma, 
wurde geplündert. *

Die Liquidation der durch feindliche und freundliche Völker erlit
tenen Plünderungs -, Geißel-, Einquartierungs - und andern Scha
den wurde blos von 1640 bis 1652, ohne die ordentlichen'Steuern 
in Anschlag zu bringen, auf 91,701 Rthl. berechnet, wozu die Bauern 
auf den Kämmereidörfern beigctragcn haben mit 5,153 Rthlr.; die 
Cinquartierungskosten insbesondere wurden in diesen 12 Jahren be
rechnet auf 26,829 Rthlr., das Ganze auf 118,630 Rthlr.

Was Wunder! wenn durch- alle diese Leiden 1635 nur noch 3 
Bürger vorhanden waren, und sich kurz nach dem Kriege erst 60 
Familien, überhaupt kaum der vierte Theil der Bevölkerung, zusam
men fanden, wenn 17 Vauerhöfe in den Kämmereidörfern, viele da
runter 20 bis 27 Jahr lang, gänzlich wüst lagen, und nebst vielen 
Häusern, in der Stadt blos durch rückständige Steuern verfallen wa
ren; so daß sie, nach ausgegebenen kaiserlichen Patenten; worin die 
ursprünglichen Eigenthümer peremtorisch zur Rückkehr aufgesordert 
wurden, 1652 für einen Theil des Stcuerrcstcs, Güter für sc^biS 
200 Rthlr., Häuser für 10 bis so Rthlr., ja viele umsonst von 
Obrigkeitswegen wieder ausgerhan wurden. Was Wunder aber auch, 
daß hier, wie fast-übcrall, mit der furchtbaren Zerrüttung dcS Fami
lien- und öffentlichen Wohlstandes, bei dem schnöden Mißbrauch der 
von der Religion zur Befriedigung der niedrigsten Leidenschaften von 
Hohen und Niedern gemacht wurde, auch eine eben so große morali
sche Verdorbenheit in alle» Ständen eingerissen war!; daß sich die 
Bande der uneigennützigen und treuen Fürsorge und des Vertrauens 
und Gehorsams zwischen Obrigkeit und Untergebenen gelöscr hatten, 
die alten Ordnungen und Verfassungen in Vergessenheit oder in ver
derbliche Ausartung gerathen ivaren; und daß bei wiederkehrender 
äußerer Ruhe, als man erst so viel Besinnung gewonnen hatte, die 
tiefen allseitigen Wunden des Krieges zu fühlen, das Bedürfniß be
friedigen wollte, sie zu heilen und das Chaos zu ordnen, ein inne
rer Krieg der verderbten Untergebenen mir den Zweifels ohne eben s» 
depravirren Vorgesetzten sich entspann, welchen zu stillen die Landes
regierung sich zwar hier und anderwärts redlich bemühte H, hierin

y) Hier schon von rSgz bis gZ, wo bereits die Släbrung entstand, durch 
2 6c,nmissioucn. TbcNs aus Furcht vor qefä! rlichen Amrsvcrtrctun- 
gen, rücas vor der RaMe der zurü-kkebrenden Schweden vatten sich der Bnr- 
zermcistcr und 2 Rukbmänner gänzlich geftüchret, im December 1646 
erst wieder cingefunden und erklärt: bevor ste nicht eine Sicherhcitsur- 
kunde von der Stadt, bestätiget »0» dem Kaiser und vdn der Kronr 
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ober er,r ,pat und nur unvollkommen zu ihrem Zweck gelangen konn
te, weil „e es nicht verstand durch gleiche Behandlung beider Con- 
feffwnspartheien die Gemüther zu versöhnen und das Mißtrauen zu 
verbannen. ,
. Der Landeshauptmann Graf Georg Ludwig v. Stakremhcrg sandte 
m die,er Micht zu Ende des 30jährigen Kriches Commissionen in 
mehrere Städte, m dcnc» die Zerrüttung und der Unfriede den höch- 
sten Grad erreicht hatte, z. B. nach Stri'egan und nach Hirschbera; 
ließ die Lage der Sachen allseitig untersuchen, die Streitigkeiten schlich- 
lsn, die alten Verfassungen in zeitgemäßerer Gestalt wieder herstcllen, 
und über dieß alles einen Transact ausfertigen unter dem Namen 
'-Stadtverfassnng. Auch nach Landeshut ward von neuem eine 
solche Commission gesendet, es waren Matthias v. Pischel auf Böqen- 
vor^ Kauen. Diener und der Bicrgefäll - Obereinnehmer, und Daniel 
ch^Czepkcn auf Marzdorf, welche vom 28. December 1648 bis zum 
1 - -^anuar 1649 hier commiffiomrten, wofür die Kosten 113 Rthl. 
24 Sgr. ausmachtcn. Das Statut selbst aber wurde erst von seinem 
Nachfolger, dem Landeshanprmann Freiherr» Otto v. Nostiz am 10 
^nui 1651 bestätigt, prächtig ausgefcrtigt und demnächst in Vollzie
hung gesetzt.

Dieses Statut ist durch seinen treuherzigen, wahrhaft frommen 
und wenigstens charaktcristi,chen Ton, durch das Licht, welches dasselbe 
auf icne Zeiten wirft, und durch die Vergleichung, die sich mit der 
Stadtcordnung von 1808, nicht zu der letzter« Nachtheil, aufdrängt, 
so interessant, daß wir es nus nicht versagen können, das Wesentliche 
gedrängt daraus mitzutheilen, und einige neuere historische Angaben 
daran anzuschließe».

Die Zahl der Magkstratualcn wird bei der so sehr herabgesunke- 
nen Bevölkerung, außer dem Bürgermeister aus 4 Mitglieder herab- 
gesetzt; wobei es bis 1710 verblieben ist. Als verbotene Verwandte 
rm Math wurden Bruder und wirSichc Schwäger bezeichnet Die 
Zahl der frühern 7 Schoppen wurde auf 4, unter Zuziehung'zweier 
Geschwornen Zechalteuen, eingeschränkt. Die höchlich vernachläßigten 
Rathoutzmigcn wurde» auf-2 ordentliche wöchentlich bestimmt, die 
Schoppen zum Beisitz nur auf außerordentliche Erforderung berufen, 
lind bestimmt: daß über Verwaltungs - und Rechtsvcrletzunas - Be
schwerden die Commune oder jeder Einzelne am Jahresschluß vor dem

Schweren erhalten hätten, nicht wieder eintectcn zu wollen: ine Nur, 
gerswnft hatte deinnächst ohne Censcns des Landekhauptmann zu einer 
neuen -tiahl gcschrntcn, welches sehr übel anfgeuonmicn wurde, und 
hart bestraft werden sollte. Da erst ,,kroeh die Bürgerschaft" wie sich 
ine Urkunde auSdrnckt, ,,z» Krcutze," und bei Errichtung „derStadt- 

wurden d>e gewählten cvgygelifchcn RathSberrn, die eben 
«esttzt^ waren, auSgestoßen, und jene entwichenen wieder ein« 
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Amtsbauvtmann oder vor einer Commission gehört werden solle. Dir 
freie Rathskühr wurde nach Inhalt des Dvlkonischen Privilegü wie
der in der Art hergestellt, daß sie nicht der Masse des Volkes zustc- 
hen, sondern durch die drei Curiatstimmen des Rathes, des Schoppen- 
gerichts und der geschwornen Aeltesten der in jener Urkunde genannten 
4 Hauptzechcn am Michaeli-tage jährlich, nachdem sich jeder Theil 
einige Tage vorher zur geheimen Viril-Abstimmung versammelt har
te, ausgeübt werde. (Man sieht, daß der Nepotismus und die In
trigue hier dichtes Spiel haben konnte. Dies ist auch nicht ansgc- 
blieben, wie aus den Accessen vom 17. April 1676 und vom 25. Sep
tember 1683 hervorqebt, durch welche abermals, mittelst Aurückver- 
wcisunq auf diese Stadt-Verfassung und Wiederherstellung derselben, 
eine Reibe Streitigkeiten geschlichtet wurden. Es ward festgesetzt: 
daß die Theilnehmer der 3 Curiatstimmen sich zu - gleicher Zeit am 
Michaelis-Tage in verschiedenen Zimmern auf dem Rathhause ver
sammeln und nicht eher von hinnen weichen sollten, bis die Wahl 
vollendet sei. Die Wahl des Stadrvogts sollte lediglich vom Magi
strat abhangen, und in der Regel lebenslänglich sein, auch, wo im- 
mcr möglich auf einen Rechtsverständigcn gerichtet werden.)

Eigenmächtige Absetzungen eines als pflichtwidrig angcklagten 
Magistratualen im Laufe des Jahres, ohne Genehmigung des Lan
deshauptmanns, wurde untersagt; die Beschwerden sollten vom Eol- 
lcgio instruirt/ mit der Suspension verfahren werden, und ein wegen 
Eigennutzes oder sonstiger Malversation auf diese Art förmlich ,abge
setztes Subject sollte künftig für Magistratualische und Ehrenämter 
unfähig sein.

Nach Erwähnung, daß die städtischen Aemter ehemals ganz be- 
soldungslos und reine Ehrenämter gewesen, nach der Klage: „ES 
wäre zn wünschen, daß durch die unendliche Umtreibung der obersten 
und alles bewegenden Kraft, diejenigen Zeiten, nach dem zerrütteten 
Zustande unsers Vaterlandes wieder erstattet und herbeigebracht wer
den möchten, darinnen mehr auf gemeinen Nutzen und die Ehre als 
auf die Besoldung und allerhand Zugänge in den Aemtern gesehen 
worden, maßen in hiesigen Städten mchrenthcils solche Leute tir 
den Rath erkohren worden, welche beides, durch ihr Wohlverhaltniß 
und Vermögen bereits in Ebren und Ansehn gewesen, und also die 
Würde und die Aemter ohne der" Gemeinde Schaden, von dem Jhrw 
gen führen und behaupten können." Ferner: „daß es bereits bet 
itziger Beschaffenheit in diesem und andern Lettern dahin gediehen 
wäre, daß des heiligest Grabes Niemand umsonst zu hüten begehret," 
dennoch aber die Geschäfte sich vermehret hätten, und noch dazu die 
Nothwendigkeit käme, nicht ohne Noth einen jährlichen Wechsel durch
aus eintrctcn zu lassen; so wurden Gehalte ausgeworfen, und — 
welches ausdrücklich bemerkt wird, sehr anständige, wie folget: der 
Gehalt des Bürgermeisters auf 100 Thlr. (Es sind Schlestsche Thaler 
gemeint s 24 Sgr.; vorher war er 40 Thaler gewesen, 4437 war er 
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bereits 144 Rthl.j; für den RathsÄtcsten 60 Thaler (vorher für jede» 
Rathmann 8 Lhl.; im Jahre 1737 erhielt der Procvnsnl 106 Rthl.); 
für den 3ten Rathmann 50 Thlr.; für den Jungherrn 40 Thlr., 
(1737 aber 86 Rthl. 15 Sgr. und 72 Rthl. 15 Sgr.). Der Stadt
schreiber (N'ot-wius), welcher die Geschäfte eines Syndici, Secretairs 
und Registrators führen sollte, worüber ihm für jene Zeit treffliche 
Vorschriften ertheilt wurden, die «der in Beziehung auf Secretariat 
und Registratur, die ganze Zeit über, wie die Folge lehren wird, sehr 
schlecht befolgt worden sind, erhielt 60 Thlr. Gehalt, und „zu einer 
besonderen Verehrung" 15 Thlr., außer den besonders zü »ertheilen
den Gerichtsgebühren. Dem Stadtvogt wurden außer den üblichen 
Gerichts- und Amtsgebübren 40 Thlr. äusgeworfen. Die Schoppen 
sollten unentgeldlich amtiren, außer zu den Gerichtssitzungen nnd Bc- 
sichtigungs-Commissionen zu nichts gebraucht werden und neben dem 
üblichen Antheil an den Gerichtsgebühren „zu ihrer Ergötzlichkeit" 
zusammen erhalten 16 Thlr. Der gcsammte Besoldungsetat, einschließ
lich der übrigen städtischen Verwaltnngs-Aemter, betrug 551 Thlr. 
»der 440 Rthlr. 24 Sgr.; im Jahre 1737 dagegen 1334 Rthlr. "). 
Dagegen wurden alle sogenannten „Zugänge" x->r küs er nein«, zu
mal die schändlichen Bedrückungen der Bürger im Brauwesen (da
von an seinem Orte) untersagt, und eben so die mißbräuchliche Be
freiung der Beamten von allen laufenden und ordentlichen Steuern 
vom Grundvermögen, worin sie sich hier und anderwärts hatten von der 
Bürgerschaft übertragen lassen; jedoch nur für die Zukunft, für welche 
der Rentaintsverwalter angewiesen wurde, ihnen die Reste vom Ge
halte abzuziehn; indem der Erlaß eines Ungeheuren Regrcßanspruches 
aus der nächsten Vergangenheit der Bürgerschaft als ein nothwendiger 
Act her Großmuth daegestellt ward. So wurden auch die empörend
sten Ungerechtigkeiten in Betreff des militairischen Einqnartierungs- 
wesens gerügt, eine Einqnartierungs-Commission, aus einem Rath- 
mann und 2 Bürgern bestehend, eingesetzt, und der Bürgermeister, 
Stadtvogt, Stadtschrsibcr, die Rathmänner, der Rentamts - und 
der Wirrhschiftsverwalter von der ordentlichen Natural-Einquartie
rung frei gesprochen.

(Das Unwesen der großen und kleinen Schmausereien und Trink
gelage bei allen nur erdenklichen Gelegenheiten auf öffentliche Kosten: 
bei den Huldigungen, Geburten und Hochzeiten, Todesfällen Kaiserli
cher Prinzen nnd Prinzessinnen, bei Siegessesten, Eroberungen von 
Festungen, bei Abnahme aller Raitungcn, bei der Rathswahl, bei je
her Commission u. s. w. — hei der Kämmereirechn.ungsiegung z.B,

ro) 1828 waren sämmtliche Besoldungen ZZI2 Ritt, und nachdem eine 
ig Jahr lana vezahlre Wension an« einer Amtkcntlanung Sei Einfüh
rung der Städte-Srgamnrung mir qoc> Athl. lm Layr« ihSY wegge« 
falle», Nthl.



ä7

wurden allein jedesmal 70 bis .80 Quart Wein ausgetrnnken, im 
Ganzen jährlich wenigstens 4 bis 500. Quartdurch welches Alles 
gegen 4 bis 500 Rtbl. verschmauset und vergeudet wurden; — wurde 
nicht gerügt, und blieb ziemlich »»geschwächt bis 1740.)

Da vermöge Privileg» des rothen Wachssiegels alle Magistratua- 
lischen und gerichtlichen Ausfertigungen ihre öffentliche Beglaubigung 
lediglich durch das Siegel erhielten, und nicht unterschrieben wurden, 
am 21. October 1645 aber beim Königsmarkschen Einbruch vom Stadt- 
schreiber mit mehreren Documenten 2 kleinere und daö große Siegel 
auf dem Polzensteine, und andere hier am Orte vergraben worden, 
erstere dort verlohren gegangen, von letzter» eines beim Torstensobn- 
schen Einfall am 21. December 1646; und mit diesen Siegeln von 
den »nentdeckten Findern war Mißbrauch zu Verödung von Falsis 
gemacht worden; so wurden jetzt sämmtliche Siegel verrufen, und 
alle damit gesiegelten Urkunden vom 23. Januar an für immer an- 
nullirt, auch eine Siegelordnnng errichtet; wie das Stadtsiegel auf 
dem Rathhause mit3 unter den Bürgermeister, dem Schöppenmemer und 
dem Fleischer-Aeltesten.«ertheilten Schlüsseln sollte verwahret und 
nie ohne allseitige Genehmigung gesiegelt werden "). Am allerwe
nigsten sollte der Rath berechtiget sein, Stadt - Schuldbriefe ohne Ge
nehmigung der Bürgerschaft auszustellcn. Diese Verordnungen muß
ten indeß in dem Receß von 1683 von neuem eingeschärfc werden.

Als Waisenamt ward der jüngste Nathmann, zwei vom Schöp- 
penstuhle und der Stadt-Schreiber verordnet, und mit Instruktion 
versehen.

Zur vegelmäßigen Verwaltung deS ganz zerrütteten Finanzwe
sens wurden 2 Bürgerämter, nach dem Vorschläge der Bürgerschaft, 
unter Bestätigung und Verwaltungsaufsicht des Magistrates zu^be- 
setzen, angeordner: das Rentamt und das Wirthschaftsamt. Dem 
Refft- oder Steueramtc, bestehend aus dem Rentverwalter mit einem 
Schreiber oder Controlle«:, (Gehalt 50 und 10 Tbaler. jährlich), 
waren untergeben das städtische Aktivvermögen- und Schuldemveftn, 
die Eintreibung der versessenen, nicht nieder;« schlagenden.Reste, die 
currcnten sowohl Real- als Personal-Steuern nnd-Anlagen, und der 
Empfang der Ueberschüsse aus dem Wirthschaftsamte, und anderer 
Seits die gesammte Verausgabung; mit Ausnahme der firirtcn Po
sten nicht anders als auf Anweisung des Bürgermeisters. Viertel
jährig sollten die Journale dem Magistrat vorgelegt, revidirt und be-

II) Hierher gehören auch die „»ubs-ripUonc- geuernlo«" nämlich, daß die 
Bchbrdcn, Corporationen, kurz alle moralischen Personen ihre Eingaben 
nicht mit ihrcr Namcnkxnterschrift vollzogen, sondern ; 8. Bure,er- 
meistcr und Rathmannc N. N. Dieser Unfug, welcher leicht Veranlas
sung geben kann, alte Originale für bloße Concepte zu halten, wurde 
erst durch ein Lber-Amre-Patent von 1durchgängig gufgehobcn und 
abgcschafft. 
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richtigst werden, und die nach dem Muster dcs wirtlich erngerückten 
Edictes .Kaiser Marimilian's II- vom 2. November 1573 anzuord- 
nenden Rentamts - Reutnngen mußten nicht nur den Geschworenen 
und Aeltesten, sondern Asten, die diese aus der Bürgerschaft zuzieben 
wollten, zur Revision in einem eigens eingegebcnen rathhäuslichen 
Zimmer übcrgeben, und nach der Erledigung der Moneten unterschrie
ben und dechargirt werden. Sämmtlich bisher unerhörte und höchst 
nothwendige Vorkehrungen, welche jedoch im Verlaufe der Zeit gänz
lich vereitelt worden stnd, bis zum Jahre 1808. Die neue Städte- 
Ordnung war also auch hierin nicht etwas ganz neues, sondern führte 
nur den aus dem Alten entwichenen Geist zurück. Sollte» ihre treff
lichen Einrichtungen das gleiche Schicksal haben? Sie würden es, 
wenn der Geist der Pflichttreue aus der Beamtenschaft und der des 
Gcmeinslnnes aus der Bürgerschaft entwiche! — Wenn vielleicht die 
Commnnalrechnungen jährlich öffentlich ansgclegt werden, ohne daß 
sich jemand einstndet, um sie cinzuschen, so kann dieß an dem einen 
Orte ein schöner Beweis sein von gerechtfertigrein Vertrauen zu den 
Stadtverordneten und zu den ausführenden Behörden; an dem an
dern aber auch eine traurige Anzeige von Mangel an Theilnahme an 
dem gemeinsamen Oeffentlichen.

Das Stadt-Wirthfchaftsamt, fauch 2 Personen mit M Thaler 
Gehalt), erhielt seine Jnstruction für die Verwaltung der Mühlen, 
dcs Spitales und die miethweise Vcr'tbeilung der sogenannten Hospi- 
taläcker, zur Verwendung der Zinsen für diese Stiftung. Ihre Ent
stehung, und ob sie ein Theil der 50 Hufen gewesen, ist nicht ermit
telt worden; jetzt sind sie freies Eigenthum der Besitzer. (S. oben). 
Ferner wurde ihm übertragen die Fornverwaltung neben einem För
ster. Aus dem Stadtbnsch waren, außer den Nothdnrften für den 
Pfarrhof, das Rathhaus und das Hospiral, für den Bürgermeister 10, 
für jeden Rathmann und.für den Stadcschreibcr 8 Klaftern Holz zu 
liefern, welche Deputate längst abgeschaffr stnd. Es war auch gesetzt 
über die Verwaltung deS Salzverkaufs-Monopols (Salzamt), der 
Zvllrevenüen, (aus der Special-Cinnahme des Zolleinnchmers und 
der Thorhüter); endlich über das Weinamt, (Weinsreuer).

Das Salzverkaufs-Privilegium besaß Landeshut aus einer Ver
leihung Herzog Bolko's von 1341, am Tage „der cilftausend Mägde," 
welche die Bedingung enthält, daß die Verwaltung,des Monopols 
von der Stadt selbst geschehen, und nicht vermicther oder sonst ver
äußert werden könne.

Geschichte, des erwähnten Roß- und Pflaster-Zolles.
König Wenzeslav verkaufte laut Instrumentes 6. a. Prag 1387 

am Tage St. Stanislaus „den Zoll zu der Landesbutte" so wie ihn 
die Herzoge von Schwcidn'b und Jauer und zuletzt die Hsrzogin'Äg- 
ncü besessen hatten, an Benischen von Chuenick, Landeshauptmann 
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zu Jauer. Als König Ludwig -ud a. Ofen am Sonnabend nach der 
Auffahrt Christi 1519 diesen Brief unter wörtlicher Infektion, con- 
firmirte, declarirte er den Umfang dieses Zollrechtes dahin: „Als 
nämlich von einem Roß im Wagen 8 Heller, von 1 Ochsen 4 Heller, 
von einem Schwein 2 Heller, von i-Schaff 2 Heller, von 1 Roß, 
das man treibt, 4 Heller, alles Schlesisch, sonder die sugkfollen feint 
frei. Und solches Tzolles soll niemand aus dem Weichbild noch au- 
Herbalb des Weichbildes auch niemand aus der Stadt Landeslmt ent
hoben noch befreit sein. Auch alle diejenigen so mancherley süren auff 
die Margkt aber von den M itten, es sei an Kaufmannschatz, Ge- 
traide, Holzwerg, Waid, Ascher, Lohe aber welcherlei Wabr das sein 
und wie die benannt werden möchte. Dergleichen die so Ochsen oder 
Schwein, Roß, Schoff rc. treiben würden, wo ste das Weichbild 
Landeshut bcrüren an welchem Ort und Srelle dies ist, sollen obange- 
zaigtcn Zol ane Mittel sampt denjenigen so Vier aus der Stadt auf 
den Schank fürten so oft das "geschehe volkomlich genntzlich Niemand 
davon ausgeschlossen unablaßlich zu entrichten und geben für und für 
auf ewige Zeit verbunden und schuldig sein. Doch einem jeden an 
seinen beweislichcn Recht zu keinem appruch noch Schäden."

Am 27. December 1616 besaß, und verkaufte ihn an die Stadt 
Hans v. Dvhr auf Kreppelhof, Leppersdorf und Rohnau, wie er und 
seine Vorfahren, ihn besessen und ausgeübt hatten, für 1500 Thaler, 
den Tbaler zu 36 Gr., den Gr. zu 12 Heller Schlesisch gerechnet; und 
der Landeshauptmann Caspar von Warnsdorf confirmirtc diesen Con- 
tract am 29. December 1617.

Auf diesen Grund hat die Stadt Landeshut seitdem den Zoll 
erercirt und zwar außer der Stadt im Weichbildc mittelst verschiede
ner Filialzollstätten zu Schömberg, Licbau, Tschöpsdorf, Hcrmsdorf 
bei Schmiedebcrg und Wernersdorf; und es sind darüber zu verschie
denen Zeiten mit den angrenzenden Dominien Streitigkeiten' eiggc- 
schlichen. Die veränderte Verfassung unter Preuß. Regierung hat es 
nach und nach von selbst mit sich gebracht, daß der Zoll mancher
lei Einschränkungen erlitten kat, in der Stadt selbst nur noch »ach 
dem sogenannten kleinen Tarif erhoben wird, und die Filiale, bis auf 
Wernersdorf, in neuerer Zeit freiwillig aufgegeben worden sind.

Im Jahre 1806 brächte der Zollpacht noch 426 Rthl. ein, seit
dem ist er bis auf 186 Rthl. herabgesunken und ist kaum hinreichend, 
die Straßen innerhalb des Polizeibezirkes der Stadt davon in ord
nungsmäßigem Stande zu erhalten.

Außer demjenigen, was unten noch gelegentlich zur Charakterisi- 
rung der Verwaltung von 1700 bis 1740 und von da bis 1808 ver
kommen wird, ist weiter nichts zu sagen, als daß ihr Geist der allge
meine , nämlich der einer in sich abgeschlossenen Passivität war.

Wegen des Einflusses, den die Städteordnung von 1808 hier ge
äußert hat, in so fern er nicht aus einigen schon berührten und noch 
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zu beehrenden Factis erkennbar ist, wird anf eine andere Schrift Be.- 
zug genommen

Z»r äußern Geschichte von 1740 an.
In den 2 erstem schlesischen Kriegen litt die Stadt nicht außer

ordentlich, als höchstens durch Einquartierung und Durchmärsche, 
B. am 21. April 1745 marschirten die Oestreich» und Sachsen hier 

- durch zur Schlacht bei Striegau; und durch unbedeutende Gefechte in 
der Nabe. Det etwaige Schaden wurde ausgewogen durch das mit 
solchen kriegerischen Scenen verbundene lebendigere Gewerbe, weit 
mehr aber noch durch die öftere und längere Gegenwart des großen 
Monarchen; (am 10. August 1743 war Frieorich zum erstenmale 
hier); wodurch er den Ort nicht bloß als militalrisch wichtigen Po
sten kennen lernte, sondern als eine wichtige Fundgrube des Preußi
schen National-Wohlstandes, als welche er Landeshut liebgewmm und 
stets stch seiner wohlwollend, selbst wenige Tage vor seinem Tode, er
innerte. Die Versicherung seiner .Huld überbrachte der General-Ad
jutant Major v. Pritrwitz zugleich mit der Todesnachricht, welche 
lu'er vorzüglich eine höchst erschütternde Wirkung hcrvorbrachte. Un
beschreiblich dagegen litt die Stadt im 7 jährigen Kriege und erhielt 
endlich durch den berüchtigten Sturm Laudon's am 23. Juni 1760, 
und die ruhmwürdige Vertheidigung Fouque's und seiner 11,000, 
den Namen des Preußischen Lbermopylä. Wir verweisen in Anse
hung der Geschichte dieses Tages und der kurz vorhergehenden Tage 
lediglich auf die treffliche L^nsbeschreibung dieses Helden, aus der 
Feder seines Enkels, welche alle Tugenden und besonder» Eigenhei
ten dieses ausgezeichneten Schriftstellers im vorzüglichen Grade dar- 
bietet. Nur zwei Gegenstände dürfen wir nicht unberührt lassen: 
Erstens, daß der Freiherr n« I» oiotte das Terrain nach
einer äußerst fehlerhaften, in wesentlichen Punkten unrichtigen Charte 
beschrieben n»d beurtheilt hat, durch welchen Umstand die Erzählung der 
Begebenheiten selbst hie und da verdunkelt wird; und jenes ist um so 
befremdender, da in der Plankammer sich sehr richtige Special - Char
ten dieses Terrains befinden müssen, indem es'sehr oft von Königl. 
Ingenieuren unter Führung von Greisen, welche diese Tage hier er
lebt harten, besichtiget und ausgenommen worden ist.

Zweitens: daß Hr. vl Fougu« durchaus in Abrede stellt: die 
stürmenden Oestreich» wären betrunken gewesen. Daß sie es gewe
sen, und daß sich Landen nachher, als er dem Plündern nnd Morden 
Einhalt thun wollen, sich in der Lage von Tilly und Pappenheim 
vor Magdeburg, befunden, nämlich, daß er Mühe gehabt, die zügel-

12) Versuch einer Metakritik Kritik der Hrn. v. Räumer, Etreckfuß, 
-vorn und Thiel über die Städtcorduuug, von.Pcrschlc. ileipz. bei 
Hartmann. IL28. 8. 
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lose Wuth der Leute zu bändigen, dies ist am hiesigen Orte notorisch; 
und es tbnr nicht Nord, es kann in den jetzigen ganz veränderten 
-Verhältnissen keine Rücksicht cristircn, die Wahrheit zu verschleiern. 
Unter andern stach in der Vorstadt ein Musqnetier einem Tambour, 
der in des Feldherrn Nähe auf seinen Befehl den Sanimlnngsruf 
trommelte, das Trommelfell durch, welchen Frevel Laudon selbst so
fort durch das Niederstoßen dieses Kerls rügte. Zwölf Personen der v 
Einwohnerschaft verloren, nicht durch das Gefecht, sondern bei der wil
den Plünderung das Leben, 43 wurden, größteurheils schwer, verwun
det, und über 300 fürchterlich gemißhandelt. Der.Plündcrungsfcha- 
den an Gelde, Leintwand, Mobiliar rc. wurde auf 635,356 Rtbl. li- 
quidirt, und König Friedrich machte nach -dem Frieden noch außerdem, 
daß er bei mehreren Gelegenheiten eine Reihe Häuser auf feine Kosten 
bauen ließ, tzer Stadt ein Entschädignugsgeschenk von 100,000 Rthl., 
welches unter die Beschädigten »ertheilt wurde. (Ein anderes gleich 
hohes Geschenk ging der Stadt dadurch verlobren, d/ß man es nicht, 
wieder Monarch erwartet hatte, industriös anlegte, sondern 90,000 Rthl. 
an Schmiedeberg verleimte, dem es der entrüstete Monarch, bei der 
Beschwerde ermangelnder Rückzahlung, zu lassen befahl.)

Im Balerschen Erbfolgekriege 1779 kantonirte die Armee eine - 
Zeitlang hier und in der Umgegend, wodurch die Stadt keincsweges 
ütt, vielmehr einen lebhaften Verkehr genoß.

Wählend der militairischcn Bewegung von 1790 sah die Stadt, 
König Friedr. Wilhelm II- am 8. bis 9. 2uli in ihren Mauern.

Die traurigen Kriegsjahre von 1806 — 1807 brachten feindliche 
Einquartierungen, (z. B- am 19. Januar 1807 400 Mann, am 20. 
70 Mann, am 26. über 100 Mann, am 15. Februar 160 Mann, 
am 24. December für längere Zeit 12 Officiere, und 60 Mann des 
loten französ. Dragoner-Regiments; — 'im Ganzen machte man 
auch hier die Bemerkung, daß die französischen .öelden ganz charmante 
liebe Leute waren, wenn man es ihnen an Braten, Wein rc. nicht 
feblen ließ); so wie die Aufsuchung und Verfolgung des eben so un- 
uüsen als schädlichen Parthcigäugers Negro, ungeheure Contributio- 
uen der Franzosen, die soforr bezahlt wurden, und Kriegsschulden im 
Gesammtbetrage von 50,000 Rthl., welche, nachdem die Städteord- 
nung neues Leben in alle Theile der Verwaltung- ergossen hatte, mit
ten unter neuen, weit größer», aber freudig gebrachten Ovfern, im 
Jahre 1813 unter die gesammte Bürgerschaft »ertheilt (zu 3000 Rthl. 
bis zu 6 Rthl.), soforr und in den folgenden Jahren aufgebracht und 
abqebürdet wurden. Zwei Männer haben sich insbesondere m dieser 
Krieqsschuldensache ein Verdienst erworben, welches dn Mit- und 
Nachwelt nicht undankbar vergessen möge! der Kaufmann (leMe Stadt- 
Aelteste nach I2jährigem Dienst als Rathmann), Hr. Will). Müller, 
durch die Rendantur und Rcgulirung des gcsammten Kriegs - Schul
den -Wesens von 1807 bis 1810; und der Kaufmann, Stadt-Aelteste
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Hr. Mathias Christ, dadurch, daß er als Vorsteher der Stadt-Der- 
ordneten die Abbürdung jener M,000 Rthl. Schuld, durch allge
meine birectd Beitrage i u 35 Klassen, zu Stande gebracht hat; ein 
Werk, welches nur durch die gemeinsinnige Selbstbestimmung der Ma
jorität der Bürger ins Leben treten konnte; keineswegs durch ein 
Macht-Gebot eines noch so unumschränkten Magistrats. Ehre den 
Männern, welche dabei die Anfechtungen und den Haß des Egoismus, 
selbst für spätere Zeit, 'nicht achteten!

Die freiwilligen Opfer, welche die Stadt im Ganzen und die ein
zelnem Bewohner in den denkwürdigen Jahren 1813 bis 1815 dem 
Vaterlande gebracht haben, sind sehr ansehnlich, lassen sich jedoch we
der in Geldsummen aussprechen, noch überhaupt genau ermitteln; 
weil der Geist der schönsten Pietät es liebte, sehr viel mit der Rech
ten zu geben, von dem die Linke kaum wußte; weil mau'über dem 
Handeln das Aufzeichnen vergas. Unvergeßlich aber werden die Tage 
des Waffenstillstandes von 1813 bleiben: während welcher ein russi
sches Corps von 30 — 40,000 Mann hier und in der Umgegend kam- 
pirte, am 13. August vor den Monarchen, dem Kaiser Alexander un- 
uuserm allverehrten Könige, und vor einer zahlreichen und glänzen
den Generalität, welche auf einem Hügel dicht an der Landstraße nach 
Schmiedebcrg hinter Leppersdorf versammelt waren (welche Stelle des 
verdienten Denkmals noch entbehrt), zur Heerschau von Märzdorf 
an bis gegen Johnsdorf ausgestellt war; unvergeßlich die Tage vor 
und wahrend der Schlacht an der Katzbach, an welchen der Regen irr 
Strömen herabgoß, .und stets 6000 Mann aus dem Lager auf ein
mal in die Stadt eingelassen wurden, um sich abzutrocknen und za 
erholen "). Jener Sieg rettete die Stadt von dem Schicksal vom 
1760; denn obgleich die Russen unter Kaisarow einen Theil derFou- 
qu-schen Stellung iune hatten, jedoch mehr die Höhen vom Burgberge 
bis nach Krausendorf hinab; so würden" sie doch ohne Zweifel von 
Ketschdorf aus in den Rücken genommen und geschlagen worden sein. 
Die Hölzer von jenen 7 Schanzen, zu den Pallisaden und Verhauen 
wurden aus dem Krausendorfer Dominial- und aus dem Landeslmtcr 
Stadrforst entnommen. Nachdem die hiesige Kriegsgefahr beseitiget, 
und das russische Corps abgezogen war, wurden zwar die Verhaue 
zum Theil von den Holzeigenthümern abgeräumt, die Wegnahme der 
Pallisaden und die Demolirung der Schanzen aber wiederholt uud zu
letzt noch am 25. April 1814 vom Königl. General - Gouvernement 
untersagt. Endlich wurde zwar am 17- Januar 1815 die Demvli-

IZ) Während des Waffenstillstandes wareweine so große Menge Fürsten 
Grafen, Generale n. s. w. hier, daß sie, bei der llcberfüüung des 2rtS 
oft zufrieden waren, bei einem armen Handwerker einguartirt zu wer« 
den Nach Tagen gerechnet hatte die Stadt an Einquartierung im Jahre 
Az: 38gr Sffieiere, ny,Z5l Gemeine: 1814- iZyü Officiere, 30,447 
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rnng erlaubt, aber auch am 10- Februar ES vom hohen Kriegs- 
ministcrio der Verkauf der Hölzer, so weit sie nicht abhanden gekom
men , für Königl. Rechnung angeordnet und ausaeführt- Der Be
trag des Holzschadens war gleich anfänglich durch förmliche Tarc für 
Krausendorf auf 2SS5 Rthl., für handesbut auf 997 Rthl. fistgc- 
stellt worden. Da verschiedene Llquidationsversuchc bei der Liquida
tionscommission in Königsberg und bei verschiedenen andern Behörden 
erfolglos gewesen waren; so wurde der Entschädigungsanspruch 1926 
Sr. Majestät dem Könige zu Füßen gelegt, und von .ööchstdemselben 
mit gewohnter Gerechtigkeit dem Dominio 1000 Rthl-, der Stadt 
200 Rthl. gnädigst zuerkannt.

Geschichte der Kämmereidörfcr Vogelsdorf und Nieder- 
Zieder.

Die Entstehung dieses Verhältnisses ist aus unserm Privilegio von 
1334 bekannt. Die Plastischen Fürsten des 13. und 14- Jahrhunderts 
hatten die Marime, durch Anlegung, Erweiterung und Aussetzung 
von Städten zu deutschen Rechten, d. h. durch Befreiung von dem 
Polnischen, bis dahin herrschend gewesenen ädöhrigkeits - Verhältniß, 
und Bewilligung des germanischen Selbstgesetzgebungs-Rechtes, durch 
das Verleihen einer Municipalverfassung, und einer Menge anderer 
Rechte, und endlich durch Vergrößerung ihres Territoriums, diese 
Städte möglichst zu kräftigen und an ihr Interesse zu fesseln, theils 
wegen der aus llmen, als den Mirtelpunkrcn des Gewerbes, zu zie
henden namhaften Abgaben, theils um sich in den Bürgern ein ge
übtes Fußvolk für ihre Kriege, und ein Gegengewicht gegen ihren 
Vasallen-Adel zu bilden; in dem letzterer oft unbequeme Ansprüche 
machte, und im Verhältniß derselben wenia leistete, besonders we
gen der eigenen Unfähigkeit der Industrie und des DaruiederhaltcnS 
des LandmannS in der alten HLHrigkeitsrphheit.

. Die Vergrößerung der Stadtgebiethe wurde theils durch Terri
torien - Scbenkunge» drr Fürsten , theils durch bewilligten und begün
stigten Ankauf, und zwar so bewirkt, daß die Landzuwüchse in das 
Stadtgebiet und Stadtrecht (zu deutschem Rechte), ausgenommen 
wurde, und zur Erleichterung der Bürger in ihrer Communalhaus- 
balts- und «taatsabgaben - Belastung gebraucht werden konnte. Das 
gewöhnliche Maaß dieser Erweiterungen war das von 50 Huben

r) Das Hubenmaag war nickt zu allen Zeiten und überall aleick gewesen. 
Des Papst ÄEinnes des xxu. Privilegium für das Stift Erüssan

den Jahren von izi6— !Zg4>, erwähnt sckon „mausos magna," f„,„. 
tick gab es mlavros. In dem wgleich zu erwähnenden Iancrschcn Stifts- 
briefc werden „niau«t xranvonict genannt. Nach dem oben angczogenen 
Kaiser!. Rescriptenbuchc bestand - Ruthe aus 71/2 Ellen; ro Ruthen 
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Hauer z. B. war um die Mitte des 13. Jahrhunderts blos ein 
Dorf. Ein Besitzer desselben, Hermann nahmst) Huben davon, und 
legte sie zu einer Stadt an -). Der alten Stadt Süden crlatibte 
Herzog Conrad M. von Saga» im Jahre 1299 fünfzig Huben in
ner einer Meile von der Stadt zu kaufen, und von allen Abgaben 
und Leistungen frei zu besitzen ^). Dessen Bruder, Herzog Heinrich m. 
von Glogau, erlaubte eben so der Stadt Sprottan im Jahre 1306, 
weil ihr Gebiet!, zu klein war, 50 Huben zu. kaufen, und legte sie 
der Stadt bei mit aller Herrschaft, wie er sie selbst besessen hatte, so 
daß sie von allen ordentlichen und außerordentlichen Diensten, Collec- 
ten und Kontributionen ganz frei sein und bleiben sollten. Die Bür
ger konnten sie als städtische Grundstücke benutzen, ohne Abgaben von 
denselben zu entrichten'). Herr Superintendent Worbs ist im Stau-

e
breit und ZO Ruthen lang waren i Morgen, zo Morgen — i Hübe, 
(6o Rutlen lang, 5 breit — i Gewende); diese Angabe, zo Morgen 
stimmt übcrcin mit den Allcgaten G. upp's in dem oben allegnten 
Aufsatz, ruan habe zu den gewöhnlichen zo Morgen (jnrnaie,) nach 

- Sachs. Recht noch zugeqcbcn Z7/Z Morgen, „hobas in. ooutinonto» 
ZarnLles oontnrn " Ncngart oach cl.plom. ^.Nem. I. 25. Schamat tra- 
6it. Strich p. 5«. l,Xi. Anton, Gcsch. der deutschen Landwirthschaft. 
I. LZo. Damit ftebt blos die oben beigebrachte Glätz'sche Messung nicht 
in Uebereinstimmung. Dieß ist für unsern Zweck genug.

2) LomrnersderZ sori.pt. rer. LUes. IH. S. Z2. im Jahre I2?§. ... »otnn» 
köre oupimns gnoU ^.NLibe^üi nxori Svlikriäi.oivis Nostri in iavor ezL 
1ooLticme ljuanr Uornrannns gnun^sm vir ejns baue rnemorie ioorrvit 
vivitatem pr-wlNotam in sr>aeL<< soiliovt I» MLNsorum kranoonioorurn, 
ex ^nidn» sibi oessernnt etv.

»es gningnsZints rnsusos intrr^ spsUun nnius »iNisris sä gnsmonn-

hioonses oum ipsorsm Uberls^jam nstis vt in tntnro nasoeuäis soiu- 
ros ad omnidns exactionibus et solutionidns notri» guidns 1ioet, rino- 
oungne nomino oenseant ratione ai ocliorum oivitstem nostram I^ub^'n 
pertineutium libere so porpetue possiliebunt." ( Nach einet alten Ab
schreibung im Raths-Archive zu Lüben, von Hrn. re Worbs.)

H) „I^os itagnv. Uenriou« . ... voiumns Leveniee, l^uoc! stlonäonte» älver- 
ss inoommocia, gne vives nostri Sprottsvis ratione llelootns k§rornnr 
et sNoULoruni sotonns portnlerunt, onpientes ipro» in iwjnsmQäi xro-^ 
visionUms nostris oksegniis reäUero proniores. ^ningnsZints manso»

Licto oivitati» ntilitatidu» Unximns oonmrenäo» its ^iüeLioet, nt »epe- 
kkti mansi sd «ini^orsi» »costri» tain orLinariis qnanr 
extrsorLinariis Dreeii«, volleotis, oonrridntiorr^- 
dn» et sinxulis §r svLrni»Lhn," (Beschwerungen), „gnibuL 
vnnr^ne oonsentnr nominibn» psnitn» al»«olnti vodis nvstris- 

»neovssoridus «t rurte» nomiu« ipsin» olvitatis et «um Lps^ civi- 

sori.pt
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do, noch mehrere ähnliche Falle boizubringon von Sagan, Sorau, M- 
tau und andern Orten. Manche Städte erhielten sogar zweimal so 
.huben, wie es von Goldberg wahrscheinlich, von Löwenberg gewiß ist, 
nämlich die zu Mops, von welchen unten, und zu Görisseifen.

Die hiesigen SO Huben lagen zum Theil in Vogclsdorf, zum 
Theil in Aieder, und zwar in Nieder - Aeder, das weiter entfernt da
ran stoßende Ober - Aicder gehörte dem Kloster Grüssau °); und um
gaben die Stadt ringsum.

Vogelsdorf, ln^nnzähligen spätern rathhauslichen Documenten 
auch abwechselnd vorzugsweise und im engern Sinn „Fünfzig-Hu
ben " genannt, zahlte bis zum Jahre 1297 einem Rüdiger v. Haüg- 
wik 6 Mark und 9 Schock (Pfennige) Grundzinsen °).

Dieser verkaufte sie aber in gedachtem Jahre an den Abt Dit- 
rich von Grüssau für eine nicht genannte Summe. Das Kloster be
dielt diesen Zins, wie sich aus dem oben allcgirtcn päbstlichcn Briefe'), 
Pid aus dem unten beizubringenden Entscheid zwischen der Stadt

vitnle in 8o1iSitM üeder,rit SeL»ire." (Nach einer becnaubigten Ab
schrift vorn 12. October 1826 des im Sprottauer Rathsarchiv befindll. 
chcn Originales.)

5) In der oben augezogenen Privilegien - Bestätigung Papst's Johannes:

ronznnotis «X narto " Dirk dicht nn Nieder-Zieder
anstoßende Dorf ist dem Kloster dir auf die neueste Zeit verbstcben, und 
nutlnu ie-t Königl. vnrte LLnSe-Nnts" bezeichnet nur im Allgcmci- 
nen die Lage, da sehr viele andere Orte jn entgegengesetzten Richtun» 
gen genannt werden.

6) Die Urkunde lautet, nach dem Eingänge: nino Kos volco, v.»3. 
et Nom. cio I^ürstenheeg, Lis in ^or-lptis nrUversis innoteroimns, quoä 
cnm I^mllxerns äiotas Ue HuZewierr, miles noster, quauäLM suam 
viUam oommurriter Voglinsäorkk nunouiratam vivltati 
ü 0 sUirt e i o b m aaitis sex niktreas et »oven» soo-

QbkLs eavaern xevUuie snrnin»iu. slo»^ xromlLlt, sN Lin»ulos ternrirror 
oä ^00 prÄeüxos prius nonrinato LlriUßero ex iodexro ^ersolvit, seenn- 
clum (juvlise^L «lictus faerit protestnlirs" (bezeuget hat), „tuneir» ros- 
triL praesentirr voiisUtutag. Uiuo itarjne irereältario vontraotiü 
iem vraebirlma« nsseirsttra; eo )Kin premissirs krtlliZerus, snic;ne 
^ueri servivLum." (Unterthänigkeit), „ «1 e quo ip.a viil» 
ciiiänm erat nvhi, m an 0 i p L ti (») , aä aUa bo»L iu nostra 
ävmilirio Labita traustnlenunt. itr^ Kkv trarrslatione Live orcUnL-

Intnmäetaliservitio, resveotirmNe 
Lpsnmünäigerum et aä pueros «ius, seouaäum (juoä. 
„»animiter Leri deereverunt." „In iUe ketruneUae Virg. "S7 
älsliuts. "

7) „VvAeUnäorlk i>rope I^nüesliutrni sex wkrcat euia tluuiäiL et älwiäi» 
Lertoue ArZonti ete,^

5
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Landeshut und dem Kloster von 1521 °) ergiebt. Er hat sich bis 
auf die neueste Zeit erkalten, und ist auch bei der Seculansation auf 
den« Fiscns unter dem alten Namen „ Abt - Zins " von beiden Dör
fern übergegangcn.

Aber weder der Herr v. Haugwitz noch das Kloster war oder 
wurde Dominium dieser Dörfer, sonderst das Dominialrccht, die Ge
richtsbarkeit, die Benutzung der übrigen Leistungen, Dienste und Ani
sen stand dem Herzog zu, er behielt sich die „aerricis" rc., kurz die 
Unterthänigkeit bei der Bestätigung dieses Ainsverkaufes v.or, und 
diese vorbehalteneu »verherrlichen Rechte übertrug er 1334 an die 
Stadt Landeshut.

Wenn diese 50 Huben noch ganz unbewohnt, und bloße Aecker 
gewesen wären, wie dies nur zum Theil der Fall gewesen ist, wie 
wir sogleich sehen werden; so würde es ganz derselbe Fall gewesen 
sein, wie bei Lüben und Sprottau: die Bürger hätten sie selbst be
bauet, damit ihr Stadtgebiet erweitert, oder ein Vorwerk für die 
Kämmerei angelegt. Die Einverleibung kns Stadtgebiet ist zum Theit 
auf dreifache Weise ausgeführt worden: durch Aussetzung nnd Er
bauung einer Menge Aucnhäuser, auf der sogenannten'Breiteng» 
(jetzigen Vorstadt), desgl. anf vielen Auen,lecken in Aieder nnd Vo- 
gelsdorf, und am letztem Orte vorzüglich auf dem sogenannten Vie- 
big, und endlich wahrscheinlich durch Vertheilung von 140 Stücke» 
Hospital-Aecker an die Bürger, jedes ungefähr zu Scheffel Aus
saat; noch ungerechnet, daß man nicht wissen kann/ welche von den 
jetzigen Kämmerei-Aeckern und Forststücken diesen 50 Huben «»gehört 
haben.

Da nMt alle übrigen Theile der 50 Huben von früherer Zeit her 
bereits an Bauern ausgethan waren; so konnten die Worte „erblich 
und eigenthümlich gegeben" (s. Privil.) keinen andern Sinn haben, 
als daß die Stadt dieselbe Herrschaft über die Einwohner dieser Dör
fer erhielt, welche der Herzog gehabt hatte; und das, diese Schenkung 
eine wahre Unterthänigkeit -dieser Dörfer gegen die Stadt, enthielt. 
In Folge dessen finde» wir, daß die Stadt folgende Siechte über sie 
ansübtc:

1) Sie standen unter der Criminal-, Civil- und Polizei - Jurisdik
tion der Stadt, welche durch das Schöppcngericht, und durch den Stadt- 
und Erbvogt, später durch den Magistrat, und endlich, was die bei-

8) Was aber die Zinse auf den fünfzig Huben belangende, sollen dein 
gärn. Abt Er. Gnaden neuen Mark CrbunL weniger drcizcbcnde halben 
Groschen, 8 wf. schief vor einen Groschen, ganqhaftiger Münz, zusran' 

, soll sein Gnad sammt dem Convcnte bekommen und haben, anm 
gemanct werden fortkin, zu ewigen Zeiten, in »lagen, form und Welse 
>ri l vormals vor Mdcrs gemanct sei» nwrdcn von demselben Eonvent 
Grüssau." Hier war der Zins von Nieder-Zicdcr auch dabei, »ebri- 
gcns ,ü der Zins durch die vcrselnedcncn Münz - AeWvatione» imLer« 
laus! d-r ZM auch verändert worden.
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den erster» Arten anlaugt, durch das Königl. Stadtgericht, ausgeübk 
wurde und wird. Der Magistrat setzte die Scholzen ein und ab, wo
von mehrere Beispiele int 17. Jahrhundert vorkommen; z- V. 1097.

2) Die Dörfler leisteten, wenn sie Wirthschaften annahme», vor
dem Magistrat ein , welches in einer vorhandenen Liste von
WM an, ausdrücklich „Unterthanen - Eid, Schoßgcnosseu - Eid," 
„ N»sni6>itum Uäditiitis'- genannt, und vom Bürgcreidc, „juramsuto 
-lvlco," genau nntcrschicdcn wird, so, daß gemischte Subjecte, d. h. 
hicu'gc Eingebvrne, Bürger und Büx^erkinder, welche auf diese Dör
fer zogen, oder gleichzeitig sich daselbst ansässig machten, je nachdem 
lie das Bürgerrecht beibchielten, entweder den ersten Eid oder beide 
leistete», hiervon waren selbst Edelleute nicht ausgeschlossen, welche 
Bauergüter erwarben; so mußte z. B. in der Rathsseffion vom 
16. October 1694 einem Hrn. v. Rogol, der einer polizeilichen Cita
tion nicht Folgt geleistet hatte, gesagt werden: „nicht allein dem Ma
gistrat, sondern auch den Gerichten, und >n -peci« dem Vogte hin- 
künftig in aller und jeder Erforderung gebührende Paririon zu leisten, 
bannen er nicht als ein Edelmann, sondern als ein unter gemeiner 
Stadt und dero Vorgesetzter Obrigkeit gehöriger Schoßgenoß, seines 
Gutes wegen könne tractiret werden, danuenhero er den schuldigen 
Gehorsam zu xrästiren, nicht ermangeln, und bei seinen etwa erheb
lichen Ehehaften die Seinigen schicken solle, damit E. Er. Magistrat 
bei verspürender fernerer Renitenz, um andere Obrigkeit zu suchen. 
Und seinen Fuß weiter zn seyen, ihn zu compellireu nicht veranlaßt 
Werden möchte." .

Ei» Hr. v. Tschirnhaus wurde 1672 zu dem Ankäufe eines Gu
tes zu Vogclsdorf nur „llav oxpro-s» coullitiono" zugclassen: „daß 
rr sich reversirc, alle uns jede «uora imbilcs, wie sie auch immer 
Namen haben mögen, wie ein Anderer für ihm gethan, willig Mo
den zu wollen,"

6) Zu beide» Arten von Abgaben, sowohl für den Herzog an Ge
schossen, und nachher für den Konig an allerlei Arten von Steuern, 
uls mich für den Coimuunal - Haushalt umßten die Dörfer in die 
Etadtcasscu in Krieg und Frieden ihre Beiträge cinzahlc». Dieß ist 
bas: „mit ihr zu schössen." Diejenigen Steuern, welche nach beson
dern GnmduilM erhoben und mich besonders abgcführt wurde», als t 
Nieh-, Nauchfaug, Kopf-Steuern, wurden auch besonders nach 
be» speciellen Vorschriften von ibnc» erhoben, und netto abgcführc;

allen andern Steuern und Geschossen aber, welche die Stadt i« 
abführtc, so wie zu dem Beiträge für den städtischen Coimuu- 

Allbaushalt wurde» sie nach Verhältniß der sogenannten (Grund-) 
Steuer - Jndiction mit Domesticalien - und Kämmereisteaern, so 
Viel deren erforderlich waren, von jeder Hübe, wie jeder Bürger von 
lauern Bcsitzthum und Einkommen, angezogeii, und in der Steuert 
nie durchaus abgesoudert von den Bürgern und Zünften in der Stadt

V S*
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und Vorstadt, aufgeführt, unter dem Rubro: „Bauern, Gärtner, 
Häusler und Jnliegcr zu Vogelsdorf, und m Nieder - Ziedcr," oder 
„ in 50 Huben." „

4) Sie leisteten im Frieden verschiedene Robothen- und „Herrn- 
und „Gemein-Dienste" in die Stadt, schlugen die Klaftern des an- 
sebnlichcn DeputathslzeS, fuhren es herein, fo wie die Wasserleitungs- 
röbren und die Mühlbölzcr, nnd leisteten Handdienste nur den Bür
gern bei der innern Stadtarbeit; ja als am 9. September 4621 be
schlossen wurde, wegen der Unzweckmäßigkeit dieser allgemeinen Com- 
mnnal-Natural-Frohnen, solche Handarbeiten künftig zu verlohnen , 
so trugen sie direct auch dazu bei, durch ihre nach Bedürfniß., zu zau
senden Steuern in die Kämmerei-Gasse. Außerdem mußten nc Thor- 
und Jahrmarktswachen leisten im Kriege und Frieden, ihren Unter- 
tbaneneid mit der Partisane in der Hand schworen, und un Kriege 
zahlreiche Kriegsfuhren gewähren.

Alles dies begreift das: „der Stadt zu Hülfe — zu wachen, 
Uebel und Gut mit ihr zu leiden, und alle ihre Noth mit , ihr Z» 
überwiudcn;" und das: „legen der Stadt thun, Las recht ist, an 
Geschossen und an der Pfründe;" welche Stelle auch noch eine besondere 
Beziehung hat, die unten Vorkommen wird.

Wenn bezweifelt werden wollte, daß „Pfründe" nicht blos die 
nocks jetzt übliche Bedeutung eines zum Beamten-Unterbalt begmim- 
ten Einkommens, geistliche Pfründe, sondern die von Pfron -, Frovn- 

- Dienst gehabt hake; so giebt folgende UiM.de einen, rolluandMU 
Beweis, nnd daß die 50 Hübner wirklich der Stadt ursprünglich froh», 
vflichtig gewesen sind. Wir bringen diese Urkunde nach dem vorhan
denen Vidimus des Landeshauptmann v. Nostitz volluandig bei, um 
von ihrem anderweiten interessanten Inhalte bei andern Gegenstand» 
beziehungsweisen Gebrauch zu machen:

„Eudscheidt zwischen dem Clostcr Grissav und
-er Stadt Landeshut wegen etlicher Strei

tigkeiten 4521."

Von Gottes Gnaden, Wir Friedrich Herzog in Schlesien zut 
Liegnitz, und Briet rc. Obrister Hauptmann in Niedcrschlesien, beken
nen öffentlich, mit diesem Brieffe, vor jedermänuiglichen, .so mw 

' nachdeme der Ehrwürdige, in Gott Vater, und Herr Fkauz Abbt ocv 
Gcstiffts zu Grissav vor sich und im Namen der ganzen Sammlung- 
-osclbest eines theils, und der Edle, Wohlgebohrne Herr Carle v. 
Schumburgk rc. und die Rathmanne ganze gemeine der Stadt Lau- 
LeShut andern theils umb etzliche Schelnnge und Gebrechen von we
gen etlicher Güter, so beide part vermeinen Gerechtigkeit darzu Z» 
haben, lange Zeit irrig, zwielauffig und spenigk mit einander, gewest 
feint. Also haben sie vielfältige gütliche HandelStage mit emau^r 

UiM.de


69

derhalben qehaldcn, und nie können und mögen darmub genzlich ge- 
einet vertragen und entschieden. werden, bis so lange Wir anstatt Kö- 
m'gl. Maj. als ein Ober-Hauptmann in Nieder - Schlesien ihn mite 
gegebenem Verminst, und zu gelassen under ihn selbst einen gütlichen 
sünlichen HandclStag zu pflegen, mit Fleiß versucht zu haben, ob he 
sich selbst aus solchem langmirigcn Jrthumb Zank, Widerivillen mid 
gebrechen entscheiden und freundlich verrichten nröchtew, deme Sie 
auch nachqegangen und dies an beiden Theilen eröffnet, daß Sie umb 
alle und icyliche Zwifaltigkeit, Uiwinigkeit derselben Güter genzlichen 
ünd gar vertragen, geeinet und freundlichen entschieden seint, wie her
nach folget.' Am» erstt-n daß der Hr. Apt seine Gnade zusambt dem 
Convcnt die Mülc in der Stadt gelegen, der Stadt Landeshut abge
treten, entreumet, und allenthalben sreiledig und loßgelassen, angese
hen den Königl. Brief, so die Stadt über solche Mühle hat. Was 
aber die Zinse auf den 50 Huben ic." (wie oben allegirt; „gemanet" 
beißt ohne Zweifel: eingttricbcn). „Und die Müle vor der Stadt ge
legen, bie man die Zieder-Mühle nennet, soll dem Hrn. Abte Sr. 
Gnad, ohne alle Hindernisse folgen und bleiben." (S. oben den Coutr. 
von 1526.) „Jedoch mit diesem Bescheide, daß die Landeshutcr arm 
und reich in-und auswendig der Stadt, und auch der 
Stadt arme Leute, sie sciut im Zieder, oder zu ,Va
ge lSdorf mahn hastig, sollen nicht verpflicht sein, in der Aicdcr- 
müble zu mahlen, sondert in der Stadtmühle zur LandeShutte mah
len lassen, welches der Hr. Abt Knad. gutwillig' zugelaffen- W a.S aber 
betreffende die. zwo.Huben NicbelS und OstcrmannS, 
das man das Vorwerk nennt, welches balde vor der 
Stadt gelegen," (also die zwei beftsn Güter oder Huben in 
Nieder - wieder,-dicht an der Stadt,) „sollen >dcm Hrn. Abte 
S. G. sambt dem Gestifte bleiben, doch mir dieser 
Meinunge, daß der Hr. Abc, oder dieser Huben 
Inhaber der Stadt Lande^hure dieZinsc, Schar-^/' 
werk, Loc, und Recht geben und thun sollen, wie^zk 
andere in Lünfzighuben wohuhafrig, an allem 
Behelf zu thun schuldig; und sollen solche zwo Huben von 
dem Hrn. Abte S. G. oder wer sie in Besitz immer bringen würden, 
wie und welcher Wegen es darqucme von der Stadt Landcshut di e 
Lehn cmpsahen, laut der Stadt Anssatzunge, und die 
Schaftrift, so des Hrn. Abts S. G. Vorfahre» gepflogen, soll 
allenthalben abgesteldt, und endlichen nimmer sein §) und soll

> >
4) Obgleich dieß eine re« mter -Mo» ge,ta ist, so giebt stc doch eine» sehr 

starken Beweis an die Hond; in dem, wer die Stifter kennt, auch weiß, 
dak es nicht in ibrcr Äre war, sich generös zn,b«eigcn, und Ccn 
ecssioncn ;n machen, die ilmen alS Schuldigkeit nicht beweisbar zu Ma
gien gewesen wären. Wir scben auch vier, daß der Abt nichts zugab, 
rvaS nicht durch Urkunden, und durch der Stadt „Auchahuuz" L. l>, 
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auch mit der Zeit in 4 Jahren mit Gebavden von dem Hrn. Äbte 
S. G. versorget werden "). Was antrift die Fischerei auf die halbe 
Meile, soll die Stadt Landesbut srei zu fischen haben laut der Stadt 
Aussatzunge. Wiedernmb sol der Hr. Abt S. G. sambt das' Con- 
vent und ihre Nachkomlinge Macht haben heroben bis an die Stadt 
Landeshut zu fischen ane.Hinderniß.

Was betreffende dle Erbvogtci zut Landesbut, soll der Hr. Abt 
S. G. Jtziger und aller Nachkommen mit einem Vogte versorgen, 
und von allen Bussen, die sich erlaufen lind begcbcn den dritten Pfen
nig haben und die Stadt z Lbeil, und die andern Stücke und Ge
rechtigkeit, so,au der Vogtei nach Inhalt S. G. Fürstl. und Königs 
Briefen darunter lautende, sol die Stadt Landeshut dem Hrn. Abte 
S. G. aber dem Convent zu ewigen Zeiten keinen Einhalt thun."

„Solchen freundlichen Vertrag haben die Part mit einander ge
stiftet nnd gelobet, geredt mit mnndt und mit Hand ein Theil dem 
andern, daß unverbrüchlichen zü halten gewiilet, gelibet und gelobet 
angenommen, und ob indcrt ein Brief, oder Handfeste, nnd bewel- 
smigen welcherlei die sein mögen cincrmals von ibr einen Theile fm- 
bracht und vor äugen keine, der solche obengemclte nnd angczeigW 
'Stücke rüren werde, anders denn in diesem jetzigen Entscheide begrif
fen ist, der sol diesem Entscheide keinen Schaden und Nachtheil brin
gen , nnd sich sol kein part kegen dem andern wider diesen EnNcheid 
damite zu behelffen haben, sondern dieser vollkommene Entscheid soll 
in allem und jetzlichen artikcln, wie oben begriffen ist keine Verpand- 
lunge zu ewigen gezeiten unverbrüchlich gehalden werden. Nach sol
chem Vertrag, Vgteiuigunge und Entscheid haben die obgenannten 

tz > atz part und obgenannten Friedrichen Herzog von Schlehen mit Fleiß ge
beten von wegen unsers Amts daß wir zu bekräftigen solches Ent
scheides diß mit unserm I»Hegel befestigen und bekräftigen wollen, 
haben wir angesehen ihre redliche, ziemliche und ehrliche Bitte , usw 
sonderlich zu Herzen genommen freundliche Einigkeit, des wir ein 

»L» Liebhaber sein,'und haben ihnen diesen Brief mit unsenmanbangen- 
dcn Jnsiegel bekräftiget *md besiegeln lassen, und zu mebr fester Si
cherheit haben die vorgenannten Part als ncmüch der Ehrwürdige 
Gott Vater und Herr Abt des Closters Grissav vor sich und in Macht 
dcs ganzen Convents doselbst, und der Edle Wohlgebohrue Herr Carlc 
von Schumburg ic. sambt der'Stadt Landeshut mit gutem Wich» 
auch ihr eigene angebvhrnc Jnsiegel an diesen Entscheides-Brief han
gen lassen. Geschehen und gegeben zur Liegnitz, Mimoch nach Bar-

durch daö noch nickt mißerklärte Bolkonischc Privilegium, »ach 
AuSsprua e LcS hoben Vergleichs. SrichtcrS als erwiesen vorlag.

Io) Man erinnere sich an den Coutract oo» 1526 — 1527durch 
diese Guter zurück an Landec-Hne kaiueu, >vaurschciuüch aus deu>>»" " 
dc, weil eS den, Magnaten nicht gefiel aus diese», Bcschthmu 
dorsamcr Ilnkcrthau der ehrsamen Bürger zu Landeshut zu sem- 



tkwlomei des heilige» zwölf Potcus, nach Christi gebnrt unsers Lerrn 
iSZlstm Jahr. (Q. LJ (r. 8.) (I.. 8.)"

Aus der obigen allemeinen Geschichte ist nun bekannt, welche 
ungeheuren AernMungcn in der Landescultur, im baulichen und Be- 
völkerungszusraiide der Stadt und der Kammereidörfer, in der Auf
lösung der Derfassnngs- und Snbordinations-Verhältnisse der drei-- 
fiajäbnge Krieg auch biet hcrbeigcfübrt hattet wodurch die hiesige 
Municipalveisassung fast ganz aufgelöset war, und alte Rechte und 
Verbindlichkeiten schwankend wurden. Der große Brand von 1638 
bette das Uebel noch dadurch vergrößert, daß diejenigen Acten und 
Documcute, welche in den Knegsplündernugen verschont geblieben 
waren, in dem letzter», bis auf wenige Original - Urkunden und alte 
Abschriften, sämmtlich zu Grunde gingen ; so daß nur wenige Docu- 
mente über den Westphällschcn Frieden hinaus zurückreichen, die mei
sten und wichtigsten Urkunden erst aus andern Archive», in welchen 
Douplettcn lagen, durch besorgte Vidimus herbeigeschaffc werden muß
ten. Wahrend deö Krieges waren nun auch die Bauern in Zieder 
und Vogelsdorf sehr hart mit Einguartieruna, Fuhren und Kriegs
steuern aller Art anaezogen worden; worüber Strcitiakeiten entstanden, 
welche den Commissionen, die zur Schlichtung der diesigen Zwistigkeiten 
vom Obcramte zu Jauer abgeordnct waren, gleichfalls vorgecrageii wur
den, und worüber die oben auszüglich mitgethcilte Stadtverfassnng 
von 1649 — 1651 folgende Entscheidung enthält:,

„5) Von Fünfzighubcn. Zu Vogelsdorf und im 
Zieder."

„Die Robothen, Dienste und Fuhren, darüber sich die VogelL- 
dörflichen und Zipdcrschen der Stadt Unterthanen beschweren, wisse» 
wir anders nicht auszufertigen, als folgender gestalt. Und könnte 
sich ja aus, denen im Volkonischcn Stistsbriefe Endursachen und Wor
ten: „ „der Stadt zu Hülfe, mit ihnen" " sden Bürgern), „ „zu 
schössen und zu wachen, Uebels und Gutes zu leiden und alle ihre 
Noth mit ihr" " (der Stadt), „ „zu überwinden," " schließen las
sen, daß sie nickt mehr als die Bürger zu leisten schuldig wären "); 
weil aber die Worte der Uebergabe: „„Erblich uns ewiglich gege
ben" " auf keine Gemeinschaft, sondern gänzliche Erb - Untertbänig- 
keit zu deuten, als werden die.angeführten Roboten, Dienste und Be
schwerden mebr ihrem Erbzustaude, und der allgemeinen Kriegsnolh, 
als einziger Neuigkeit bcizumessen sein "). Wie sie nun von dem, 
Natbe und Bürgerschaft mit den Roboten, darunter die Acterdiensie

,i) Dien war der Cinwand der beschwerde - führenden Zo Hühner.
,2) Dafür wurden die Dienste von den Bcschwerführern auSgegebeu. Man 

ficht der entscheid von 1521 hat weder damals, noch spater Vorgelegen, 
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begriffen, und sie zu leisten nickt schuldig "), nicht beschweret wer
den sollen; als werden die Dienste, so aus dcs Krieges oder anderer 
Nvthdurst entspringen, und deren niemand befreiet ist, hmfüro ver
nichten müssen; und sich dazu der Fuhren, so die gemeine Stadt 
angehen, keineswegs aus eben dem Volkonischen StiftSbriefe und der 
darin ausgedruckten Erbnnterthänlgkeit entbrechen mögen und kön
nen." (Dieser Gegenstand enthalt neues-Acht durch folgenden sehr 
ähnlichen Fall: Herzog Boleslav II-, von Liegnitz, der Vatk Bolkv'S, 
welcher Landesbut zur Stadt erhob, erließ 4201 den Bürgern ist Lö
wenberg, welche etwas von den so Huben in Mops besaßen, die lan
desherrlichen Abgaben davon, und setzte fest, daß die Bauern, die zu 
Mops anf den übrigen der 50 Huben wohnten, jährlich in festgesetz
ten Zeiten einen Vierdung (den' 4tm Theil einer Mark) Silber von 
jeder Hübe für Wächter und Thorhüter an die Bürger zahlen, und 
damit eine Abgabe, die sie vorher an den Herzog hatten entrückten 
müssen, nun an die Stadt leisten sollten " . Mops und die L«n- 
dcshuter „Fünfzighübner" standen mithin in gleichem Verhältniß zu 
den Städten,, denen sie z»gegeben, wurven; nur mit dem Unterschiede, 
daß die Vogelsdorfer und A-ederer ihre dem Herzoge. schuldigen Ro
boten und Wachdienste noch gar nicht in Gelde abgelöset hatten, son
dern ihm, und nachhet der Stadt -n natur» leisten mußten. Die 
Einwohner vön Mops aber hatten die Herzogs. Wachdienste bereits 
mit einem Canon von 2 Tblr. für die Hübe (eine für ^damalige 
geldarme Zeiten hohe.Summe), abgelöset. Uebrigens waren sowohl 
in Mops als in den übrigen Löwenbcrger Kämmereidörfern die Bau
fuhren, Roboten, und in den Dörfern, in welchen die Stadt Vor
werke hatte, auch die Acker-Robothen und Handdienste, bis auf die

IZ) Im engern Sinn, abgrsprocbetl; weil die Stadt nie Vorwerke besessen 
harte; im weiter» Sinn aber: Ballführen»Dienste nnd dergl. zuge« 
sprachen.

14) „I. n. I). ». tznod malektn, prlrrvIplL elLr^ttar, Lllibatirm Hebet oon- 
kovere soHertiL suvoessorrs. Kos Loleslsns N. v Slesie oo-
inm kacinius nrilTserslL proesentitms et tnturls, perspeotis mnl- 
rts obseciuu.s L.Lle1Idns ctvimn oostrornm In Le^venberg et etmn» i»-

L^uees nortinerittbus nnllu-i orviunr prnekLtornnr eos possiNens Llicjnitl 
nobissolv.it Lir se1»vir>i1s »ut cvllevtis Mbqabcn, Steuern), "ist 
körte ritt eollectLS civitoti ^ertiuentrbiis se ninnso^-

einer corxcctcn Avslllrift des Originals im Löwenberger Magistrat"^. 
Arünv. In Lommersb. IN. rr ein ineorrect; corrcct in Hcn» 
Worb- Archiv.

nobissolv.it
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neueste Zeit nicht abgelöset; sondern dies ist erst 1825 — 1826 ganz 
allgemein auch in Betreff dieses Canon's geschoben, und dort ein 
Gegenstand von mehr als 30,000 Rthl. Capital. Fuhren, „welche 
die gemeine Stadt angehcn" Und also Bau - und andere Fuhren 
pro j>m>o puKUco, und Ackcrfuhren fallen da weg, wo kein Domi- 
nialvorwerk eristirt, weil die einzelnen Bürger für ihre Privatgrund- 
stücke natütlich keine zu fordern Haben.)

Der Tert unserer Stadrverfassung seht noch hinzu: „Massen 
gedachte Unterthanen sich nicht übel' die Bürger zu beschweren, indem 
sie nicht allein von einer jedweden auf 30 Thlr. Jndiction liegenden 
Klibc 20 Thaler bis zu besserer Zeit, und da sie sich etwas erholet, 
zu versteuern glasten, sondern auch die zeithero aller .hülfe und Wache, 
Mstleid und Ueberwindung allgemeiner Noth zu ihrem Schaden ent
behren müssen."

„Es wird aber gleich sehr E- E. Rath, wie auch die Bürger- 
schaft hiermit erinnert, gleiche Bürden und einzige Mäßigung in den 
Beschwerden zu treffen, und also binfüro zu verfahren und bemüht 
zu fein, das? die Wüsteneien wieder besetzet und angebauet, und die 
Bürger dadurch der rechten und ausgesekten Hülfe an Schossen und 
Wachen und Ueberwindung' aller Noth wieder theilbakt gemacht wer
den möchte; so wir als eine an einem großen Theile zu der Stadt 
Wirthschaft gehörige Sache dem Wirthschafts - Mrwaftcr, wie es von 
C. §. Rath wird «»geordnet werden, alles Fleißes empfehlen."

Dieser schiedsrichterliche Bescheid, bei welchem die Dorfgemein
den allerdings zugezogen worden sind, führte aber nicht zum Ziele, 
cinestheils,.wcil der Magistrat hie und da wirklich mit Härt» gegen 
die ilnterthaUen mag verfahren Haben, indem er auf wiederholtes An- 
dringen der Geschwornen , darauf bestand, daß jede Hufe, wie vor 
dem Kriege zu sämmtlichen, wahrscheinlich wegen erhöhten Bedürf
nisses weit öfter ausgeschriebenen Steuern in die Kammereicasse, mit 
der Jndicjion von 30 THlr. bcitragcn sollte, wahrend die größten 
Häuser in der Stadt nur mit 10 Thlr. „indictionirt" waren; indem 
er ferner die Bauergutsbesitzer und kleinen Leute zu viel mit foge- 
gcuaunten Herrn-, Bau-Fuhren und Kanddiensten, und zwar mit 
erecutivischcr Strenge, heranzog (obgleich der Magistrat selbst behaup
tete , es wären auf jede Hübe jährlich im Durchschnitt nur 3 Fuhren 
gekommen); anderntheils, weil die Unterthanen, welche anfänglich 
nur in beiderlei Beziehung gegen das vermeinte Uebermaaß anstrcb- 
tcn / z. B. daß sie — wie billig gewesen wäre — die wüstlicgenden 
Güter nicht ,,nüt verfahren" d. h. übertragen wollten, durch Advo
katen «ufgchctzt, und endlich bis zu dem Aeußerstcn fortgetrieben 
wurden, daß sie im Jahre 1652 förmlich beim Landeshauptmann 
klagbar einkamen, das gcsammte Unterthanen-Verhältniß in Abrede 
stellten, gar nichts mehr daraus zu leisten, und als wahre „Mitbür
ger" Landcshuts gnerfannt zu werden verlangten.
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Die Jnstructions-Relationen in erster Instanz von, 5. Septem 
her 1652 nnd 13. Januar 1657 sind noch vorhanden, so wie das Ur
sel erster Instanz im Orginal, weiches verdient, wörtlich hier mitgc- 
theilt zu werden:

„Ich Otto Freiherr v. Nostiz Herr anf Rakenitz, Scifersdorr, 
Herzvgswalde, Lobris, Prosen und Ncueudorf, der Röm. Kaisers, 
auch zu Hungarn und Böheimb Königl. Maj. Rath und der beedcu 
Fürstenthümcr Schweidnitz und Inner vollmächtiger Landeshauptmann 
Urkunde hiermit öffentlich wo noth kegen Allermänniglich: demnach 
die Vorsichtig und Arbeitsamen samiutlichc Besitzer derer Fünfzig .ön- 
bcn zu Vogelsdorf und im Ziedcr, nllschon hintcrwichenen i652ten 
Jahres sich wider E. E. Rath der Stadt, Landeshur in unterschiede
nen ns-i-iinis Beschwerdeführende bei mir gemeldet, Ich auch derer da
ran behangeuen undienlichen Aweiung desto schleuniger abzukommen, 
wie bald danach, als nit weniger im Monat Jannaris -v. 1657 ge
wisse commissiones Amtes ausgesetzct, jedcnnoch bei demjenigen so 
fern nicht penctriret worden, womit durch gütliche Vcrnehnmüß der 
Sache abkommen verrichtet werden möge, sondern-auf ferneres beider 
Theile etgangeneS beider Theile Beklagen, erst anderiveitische ordent
liche Verhör auf den 16. Juny nechstverlaufencn I66oten Jahres 
anberaumet werden müssen, und bei gebührender der Interessenten 
Erscheinung die strittige Angelegenheit ohnabganglich und mit beschlos
sener äupllca zu richterlicher Vollführung gediehen, daß Ich Ihnen 
nnnmebro, nach reiflichem darüber gepflogenen Fürdenkcn, meinen bil
ligmäßigen Amtesaussatz zu erkennen gegeben, und sie richterlich be- 
schieden habe, immassen hiernechst folget: Weil nämlich bei obange- 
zeigtcr Diät, sich von beiden Theilen allerdings nnd durchgehende auf 
vorerwehnte letztere Commission und waS dabei vorgegangen, bezögen, 
und darüber insonderheit der Präjudicial-xs5sus? ob, wegen ih
rer abgelegten Aydesp flicht und anderer angeführ
ten Ursache, Klag ere vor Landchutcsche Mitbürger, 
oder Unterthanen zu achten, becmbsigter gehandelt, und trac- 
tirt worden; so befände in qcnauister aller Umstände Diocutirnng, 
anders nicht zu urtheilen, dann daß die vorgeschützte 
Aydesleistung vor eine bloße Erbhvldigung zu er
messen, und derentwegen auch klagende Vogclsdorfi- 
sche und Ziedcrsche Jnwohnere vor gemeiner Stadt 
Landeshut vhnzwcifclichc Erbunterthanc» und von 
dem vermeinten Bürgerrechte gänzlich ausgeschlos
sen, zu achtenz und könne der Bolkouische Stiftsbrief zu ihrem 
Behuf im mindeste nicht ausgcdcntct werden; welcher wegen sie sich 
dann auch von der bei dem Backermühlgauge, und sonst bei gemeiner 
Stadt nöthigen HandarbeitS - Leistung kcinesweges zn entziehen, noch 
weniger aber kegen so auskömmlicher entrichteter Zahlung zu weigern, 
daß oon einem jcdwcdcre Gärtner 4 Klaftern Scheitholz geschlagen 
werden sollen; angesehen dcroglcichen Dienste ühnverneinlich der Erb- 



«nterthänigkeit inhärirend, uud demcnechst auch die Fuhren, nickt 
nur auf das wenige .Holz, dessen man zu Vchcilmng des Rathhau- 
scs, der Pfarretei uud Schulhauses bcdörfend, zu rcstringiren; son
dern vielmehr bei allen Angelegenheiten zu erstatten, welche vor jetzo , 
und künftig Gemeine Stadt betreffen möchten. Anrcickend den Punkt, 
des strittigen Stcuerbeitragcs beffnde ich beklagten Raths hierbei füh
rende Intention durch Ptoducirnng der alten Steuerbücher gar gc- 
uüglich ftmdirt, daß jedivedere Hübe a»f3 > Thlr. (ohne die «xpr-Lss 
auf 25 Thlr. gewidmet), bei der Steuer - 'Abgabe zu vertreten; und 
weil nun Klügere ohnedies so lange Jahre über von der gemeinen 
Stadt und Bürgerschaft mit einem ganz crgcbligen , xi-sstor 

süpportirt und übertragen; selbiges auch auf keine Perpe- 
tuität, sondern nur, bis Klügere in ihrer Nahrung sich etwas erholt 
haben würben angezielet, und mitleidentlich übernommen worden, de
nen zur Ungebühr beschwcrfübrenden Fünfzighübncrn ihre bisher ver
mindert gehabte Steuer - Jndiction um ein empfindliches auch pr» ,-e- 
iista, bis auf die völlige alte Ansage zu vermehren. Was übrigens 
auch von hcrgegebenen VorgcspannS und- Verpflegung wegen 
mlin« inco angcrügct worden, ist solcher Wichtigkeit nicht wahrzunch- 
men, daß es in Kcgcnhaltung des von der niedrigen Steuer-gu-NL 
emvfuudencn großen RugcnS, mit gänzlichen wie hiermit beschuhet, 
cassirct und aufgehoben werben solle; und haben sich nebst Comxensi- 
runa derer -i»ö >n6d geforderten, Unkosten, maßgeblichen Beiderseits 
hiernach wie (bot) zu achten. Urkundlichen unter meinem Amtes 
freiherrl. Siegel und eigenen Hand- Unterschrift anszufcrtigcu wohl 
wissentlich befohlen, ^crum aufm Königl. Burglchn zum Jancr den 
2. September 1661. Otto Freiherr v. Nosiiz "

(l-. 8.) - „ Jacob v- Thamm."
Gegen dieses Urtel wurde von den Gemeinden Vogclsdorf und 

Nieder-Aieder das Rechtsmittel der Appellation ergriffen, die bisher 
gleichfalls als Kläger ausgetretenen Brcitcnaucr aber zogen sich zu- 
rüch. Nachdem die Sache sowohl wegen des Präjudicialpunktcs, als 
auch wegen aller bcregten speciellen Beschwerde - Passus in ausführli
chem (im Jahre 1825 erst wieder aufgefundenen), und für jene Zeit 
äuperst gründlichen Appellationsbericht und Gegenbericht bearbeitet 
war, gingen die Acten nach Prag znm auderweiten Spruch. Jmmit- 
telst.war der Landeshauptmann zwar mehrmals bereit, den Magi
strat in semem Bestreben zu unterstützen, jenes Urtel als ein 6>te,l- 
nnstieum zu behandeln und die bis, zum Aenßerstcu aussätzigen und 
widerspenstigen Bauern zur Leistung der Dienste in der ausgesproche
nen Art, durch Erecutivn, selbst durch Personalarrest, anznhaltrck; 
allein er wurde, in dem es den Bauern gelungen war, zweimal in 
Wien selbst — wahrscheinlich durch den Beichtvater — bis zum Kai
ser vorzndringcn, von Prag äus, auf Veraniaffung Zweier Kaiserl. 
donnernder Kabinetsschreibcn vom 26. October 1661 und 3. May 
.1662 gcndthiget, jenem Urtel suspensive Kraft in negativer Hinsicht, 
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und gegen das bestehende xosssrsorlum, beizulegen; bis endlich das 
Appelüttions-Urtel in folgendem Inhalt erschien:

„Ich Christoff Leopold Schaff Gotsche, dcs h. R. Reichs ---m- 
xer Frei, von und auf Künast, Freibcrr zu Trachenberg, Erbherr der 
Herrschaft Greiffenstein, Künast und Bobcr-Röhrsdorf, der R. Kai
ser!. a. z. Hung. u. B. Königl Maj. Rath, wirkl. Kämmerer u. 
Kammer-Präsident im Herzogthum über- und Nieder-Schlesien, 
wie auch der becdcn Fürstenchümer Schweidnitz nnd Jaucr vollmäch
tiger Landeshauptmann und Obristcr Erbhoffincister, Urkunde hiermit 
öffentlich, wo Noth kegen Allermanniglichen, daß demnach cntzwischen 
denen Vorsichtig - und Lrbeitsamben Inhabern und Besitzern derer 
fünfzig Huben zu Vogelsdorf und im Ziedcr Klägern eines, u. E- 
E. glathe der Stadt Landeshut Beklagten andcrnthcils ainigcr beider
seits gesuchten Berechtigungen nnd Prästationshalber von meinen Amb- 
tes , dem weiland'hochwohlgcb. Hrn. Hrn. Otto, Frcih.
pon Nostiz ic. unterm 2. September längst verlaufenen ik>6lten Jahres, 
eine gewisse Vorbeschcidung abgefasset, nnd gehöriger Massen pnblici- 
rct; darwider aber von vorerwchntcr klagenden Gemeinsleuthen, un
ter denen bei R'.-te ansgesetzten Fäkalien an höchstgcdacht Ihre Kai- 
scrl. nnd Königl. Maj. vermittelst intcrponirter-Apellation, sich aller- 
unterthänigst beilegen; derjenigen auch gewierige statt gethan, der 
ordentliche'Prozeß darüber anberaumet, die complireten Acten an -die 
hochlöbl. Königl. Pragerische Appellations-Cammer inrotulirter ein- 
gcschicket, und nnnmehro von ftlbster am 27. letzt zu cndlaufenden 
Monats MLvin die hicrmrten resolvirte endliche Erkändtnüß zu han- 

,den meiner Königl, Ambtes Canzcllei übcrsendct, demnechst meines 
' Ortes durch den Woblgebohrnen Hrn- Hrn. Hanß Friedr. Freiherr 

von Nimptsch auf Oclße, Lauterbach, Ullersdorf und Ncudvrf rc. ver
ordneten Königl. Amtes Verwalter und dieser Fürstenthümer Königl. 
Landes - Canzler zu Kegenwart beider streitenden Partheien, an hennt 
unten gesetzte» dato, sechste gebührlichen zu vernehmen gegeben und 
eröffnet worden, immassen völlig wörtlichen Inhalts hiernach folget:

„Im Namen und von wegen der R. Kaiscrl. auch zu Hung. u. 
Vöh. Maj. unsers Allcrgn. Herrn rc. haben dero Herrn Präsident, 
Vice-Präsident und Räthe, so über den n Appellations, ob dem Kö-' 
Nigl. Pragerischen Schloß sitzen, das ihnen von dem weil. Wohlgeb., 
Hrn, Hrn. Otto Frcih. v. Nostiz rc. auf eine angegebene Appellation - 
etziiche Satzschriften zwischen N.N. gesambtcn Inwohnern zn Vogelsdorf 
und im Zieder Appellanten an Einem, und N. N. Bürgerin, und 
Rathmanne der Stadt Landeshut im Namen genannter Stadt Ap- 
'pellantcn andern Theils- in Sachen von gedachten Inwoh
nern zu Vogelsdorf und im Iicdcr prätendirten 
Bütgerstandes in bcmcltcr Stadt Landeshut; von de
nen Appellaten aber Vorgeschichten Erbuntcrthänigkeit, und davon ab- 
hangendcr Dienstleistungen und Fuhren, wie auch Erhöherung der al



teil Steuer - Jndiction und ander», zum Versprechen zugeschickt, und 
darinnen was Rechtens sein möchte, zu erkennen gebeten worden, 
nach Erseh- nnd genirgsamber Erwegnug derselben, so bei ihnen ver
blieben, zu Recht erkant, daß die gesambten Inwohner 
zu Vogclsdorf find im Zieder den libellirtcn Mitbür
gersland nit erwiesen, und sind dicsemnach sie, als 
Landeshnttsche Schoßgcnosscn alles dasjenige^ was 
die fürstl. VolkoNische suk 6->to Landcshut den nech- 
sten Freitag nach Sr. Galli des I334ten Jahres bc- 
scheheuc uebcrgab, buchstäblichen in sich Halter, de
nen Bürgern obst ermelter Stadt Landes bnt, und 
ein me-breres nit, zu leisten schuldig; die Schädrn nnd 
Unkosten aber werden aus erheblichen Ursachen gegen einander com- 
xensiret und aufgehoben. Von Rechtswegen. Mtt Urknnd bis Brie
fes besiegelt, mit dem bierzu verordneten Kaiser!, und Königl. Teeret 
^nsiegel. Der geben ist, ob dem Königl. Präger Schloß, den 14. 
Monatstag LlartH nach Christi», l. .Herrn Geb. 1669. Franz Mlrich 
Kinskp; P. Kröche Teer." (.Hierauf die Auöfertigungsklausel 6. 6. 
Jaucr den 30. März «j. a. unter Siegel und Unterschrift des Hanß 
Freiherrn v. Nimptsch.)

Da dies Urtel (nun ist wohl klar, daß in beiden Instanzen der 
Entscheid von 1521, und der Kaufbrief über die Wogclsdorfer Zinseir 
von Petronclla 1297 nicht mit Vorgelegen haben), beiden Theile» 
nicht ganz gefiel; weil es eben das in dem Bolkonischen Privilegio in 
Ansehung der Roboten Dunkele in demselben dunkel beließ, so ist 
von ihnen -»ei-- es» Declarationsgcsuch angebracht wor
den, worin die „Schoßgenossen" völlige Robotsreihcit, auch „->3 
cUkcia in Anspruch genommen haben und behaupteten, daß,
obwohl in dem Appcllativnsurtel „das Wörtlcin: reformirct, c a s- 
ssivt und annullirt s^pi-esrs nicht zu finden," dennoch der Ma
gistrat es in Ansehung der Roboten zu weit ertendire. Die Declara- 
twn scheint aber verweigert worden zu sein; doch wurde auf den 
Grund Präger Rcscriptc die Freilassung der wegen Roboten incarce- 
rirten Vanern vom Oberamte «»befohlen. Aber noch im Jahre 1670 
sind Widersetzlichkeiten wegen des Anfübecns des Brennholzes sür das 
Rathhaus, den Pfarrhof und die Schule vorgekommrn, woraus zu 
schließen, daß sie allerdings noch Dienste «4 sesikcis pubUcs geleistet 
haben; und noch 1671 erbot sich ein Bauer in Zieder von seinem wü
sten Gute wenigstens 2 bis 4 Fuhren unentgeltlich zu leisten. An 

.demWen Tage, dem 3. November, wurden die Schoßgenossen in Vo- 
gclsdorf und Zieder mit ihrem Anträge, sie einem Hause am Ringe 
in der Jndictiop gleichzufekew, abgewicscn. Durch einen Amtshaupt
manns - Receß vom 25. September 16L3 wurden die Jndictivnen zu 
den Steuern und Domesticalien sowohl für die Unterthanen, als auch 
für die größer» Häuserbesitzer in der Stadt auf die Hälfte hcrabge- 
sest, so daß eine einfache monatliche Anlage von der Hübe nunmehr 
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nur 6 Sgr. ausmachte. Außerdem, daß der „ Schoßgenosseu - Gd," 
das „juromontum »(iolimris" bis 1728 »och genau von dem Bürger- 
erde unterschieden wird, ist bis zum Eintrit der Preußischen Regie
rung nichts bemerkenswerthes vorstndlich. In den letzter» Jabrcn 
der Ocstrcichscheu Regierung aber bestand, und ging über unter die - 
neue Regierung ein äußerst imbeclllcs Magistratscollegium, welches, — 
dies gehet aus dein Folgenden umvidersprechiich hervor — Nie ganze alte 
Registratur und Ortsgeschichte nicht im mindesten kannte, alle ante 
s.no von einem Jahrhundert her, Alles, woraus wir das hierher ge
hörige Resultat abgezogen, und im vorstehenden mitgetheilt haben, 
in dem äußerst feuchten Rathsrhurmgewölbe in wirre Bündel gebun
den, nngclescn in Repositoricn und Kaufen zusammcngcworfen hatte, 
wo sie dann unter immer scheuslicher werdendem, Staub und Moder 
unberührt gelegen haben bis 1823 und 1825. Diese vollständige Un
wissenheit, und Unbekanntschaft mit der Vorzeit hat es möglich ge
macht , daß sich schon 1740 das ursprüngliche Verhältniß der Vogcls- 
dorfer und Niederer Schoßgenossen in den Auge» des Magistrates 
gänzlich verdunkelt hatte; so daß er sich, selbst gegen wiederholte Hin- 
Peisunq auf das factisch vorhandene und leicht erkennbare Unterthä- 
nigkeitsverhältm'ß, von Seiten der Königl- Behörden, die denn doch 
das Vorgeschichtliche noch weniger kannten, — von der horrenden 
Idee eines stattfindendcn monströsen Mitbürgerrechtcs dieser Dörf
ler, und daß diese Dörfer Vorstädte von Landeshut wären, nicht ab- 
bringen ließ. Da dieser ungeheure Irrthum von dem Wesentlichsten 
Nachtheil für Landeshut gewesen, und die Quellen der neuesten so in
teressanten Prozesse geworden sind, so kann die Geschichte, der Geistcs- 
hlindheit jenes Magistrats - grsmH nicht ganz Übergängen werden.

Als König Friedrich das Cvntribntions- und Steuer-System 
rcvidireu, und' die bisher über Städte nnd Land verbreitete unvoll
kommene Accise für die Städte allein, mit Ausschluß alles Dorfähnli- 
chcn rcguliren ließ durch die Rcctificarions - Commission vom Jahre 
1743 (primss er socunNse i-ev-Honis von 1721 und 1733), erklärte 
her Magistrat vor derselben: daß die Stadt keine untcrchänige Ge
meinden besitze, und daß die Schoßgcnossen in Vogclsdorf, Nicder-Iiedcr 
und Breiten«» Vorstädter wären; es wurden 21 Begüterte mit 
27 V- Hufe, und 106 Häusler aufgcfübrt nnd profitirt es sei zii zah
len: „An eine hochlöbl. Schlcs. Kammer und Bankalitäts - Admini
stration zu Breslav H privilogii von Weiland Durchl. Herz. Loi- 
«,-ono gemeiner Stadt verliehenen, und von nachfolgenden alierh. Kai
sern , Königen, und Erblandesfürsten nnd Hrn. Hrn. allcrgn. crufir- 
mirten freien Fischerei im Bobcr und Iieder nnablößliche Verbindlich- i 
keit jährlich abtrageude Cameral - Geschoßgeldcr » 50 Thlr. Schles." 
Man sieht, von jenem Privilcgio hatte sich eine dunkle Sage erhal
ten, aber weiter nichts, von weiter nichts! oder wenn man Abschrif
ten dcs Privilegiums kannte, so verstand man es doch nicht. ,

Von der Königl. Steuer - Behörde n'urde hierguf in EmM'ü'g 
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gezogen, dop diese, auf eine halbe Stunde von der Stadt entfernten 
Ortschaften, „sogenannten Vorstädte" wegen ihrer „Situation" nicht 
zur Accise, selbst nicht zur Firaccise ohne die größte Beschwerde ge
zogen werden könnten, sondern zum „platten Lande" zu schlagen seien; 
wobei jedoch erwogen werden müsse, „daß, da sie 2<i »uora ci- 
vics gleichwohl contribuirten, diese »001-2 zuvör
derst abgezogen, und die Coutribntion darauf einge
richtet werden müßte, damit der Stadt nichts entzo
gen werde." Man erwartete, daß der Magistrat seine übrige» 
Befugnisse „wohl vorstellig machen" werde. ") Dieser Plan war 
dem Magistrat bereits früher zur Erklärung darüber bekannt gemacht 
worden; diese Erklärung aber, unter Zuziehung der fchoßgenossischcn 
Gemeinden, behufs ihrer neuen Jndiction; zum Protocoll dahin aus
gefallen: „die Stadt sei bisher berechtigt gewesen, eine monatliche 
Domestikalstener, oder Anlage, zu fordern.- Nachdem aber die Steu
ern von der Stadt abgekommen waren; so hätte man selbige" (die 
Anlage) „nur noch nothdürftig colligiren lassen, weil die Stadt no
torisch keine Dörfer noch Vorwerke pder sonst hinlängliche RevenüeS 
lsärrc, daß Magistrat,^ daraus salarirt, oder die publiken Abgaben 
bestritten werden könnten, wozu diese Leute bisher jederzeit 
der Bürgerschaft gleich heben und legen müssen. Ma- 
gistratus läßt nch ganz gern gefallen, daß Sr. Königl. Maj. entwe
der Accise oder Steuer daraus" (aus den Stadt-Axpcrtmeuzicn, 
Vvgelsdorf, Zieder und Vrcitonau), „erheben, behält sich aber dabei 
vor, daß die Steuer-Anlagen jhre,bisherige Revcnües 
nicht l>enehmen, nnd der armen Stadt ein Soulagcmcnt nicht 
surgeben möchte." 'Diese Gedanken waren dem Magistrat vielleicht 
von dem etwas hellcrsehenden Finanzbeamteu in den Mund gelegt). 
„Vorstädte" (d. h. dieVogclsdorfer, Zjederer nndBreitcnauer) „sind 
niemals selbst als Bauern und Unterthanen, son- 
bern als wirkliche Bürger considcrirt worden (!!); 
indem sie auch das Bürgerrecht gleich andern gewinne», und vom 
Magistrat und Stadtvogt allein dirlgirt werden "I; weshalb Ma- 
gistratus des Zutrauens, daß selbige Einwohner künftig 
nicht als Bauern nomlns des Vorspanns und an
derer »nsruin angesehen werden mögen."

Dieses merkwürdige Gemisch von Wahrem und Falschem bedarf 
einiger Erläuterung. Der oben angczogenc Receß vom 25. Septem
ber llW schrieb vor, daß mit Erhebung von Domestical-Anlagen 
und vou Kammereistencrn monatlich, oder so oft eine Anlage im M-

,5) Sw>-. des Krieges und St. N. WcruiSe vom 6. Mär; 174z an das 
Aecisc« Amt.

rLi Das Schulienamt muß auch um 1711 ocnwi cinseaanacn sein: Siel,- 
nuten.
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tern Sinn, nöthig sei, abgcwechselt werden sollte. (Denn damals wur
den überhaupt nicht die Anlagen monatlich, nach dem Erforderniß ei
nes Etats, sondern so oft als Ebbe in der Kasse war, auf vorgau- 
gigen magisrratualischcn Sessionsbeschluß, erhoben.) Jene Vorschrift 
war sehr vernünftig; denn die Dvmesticalien, sowohl die Real-Do- 
mesticalien, als die personellen für die Unangesessenen waren damals, 
wie jest, firirt, und von sehr wenigen Abstufungen, mit geringer 
Rücksicht auf die Vermögens - Verhältnisse, vonAlters her festgestellt; 
(noch jetzt: jene inner der Sätze von 3bis 10 Sgr., diese inner 
1 Sgr. 4 Ps, bis 4 Sgr. 6 Pf.). Die Kammereisteuer hingegen 
war schon damals weit gerechter, und wurde von der Steneriudiction 
(von 2 bis 30 Thlr.) nach Proccnten erhoben; (jetzt zu 7Rthl. bis 1 Sgr. 
in 25 Klassen.) So lange die Stadt Steuern und Accise ganz für 
sich erhob, und davon ein Avcrswnal - Quantum an die Kaiser!.Casse 
abfübrte, war es ihre Sorge, auf welche Art sie im Ganzen so viel 
erhebe, daß so viel übrig bleibe, um davon ihren Haushalt bestrebten zu 
können; (eine ähnliche Bewandniß hat es jptzr mit dem Aversional- 
quanto deS Servißcs; der Staat kümmert sich nicht darum: ob durch 
die nach gesetzlichen Grundsäken regulirte Special-Anlage weniger 
oder mehr anfkommt.) Als aber die Accise und die eigentliche Lan
des-Steuer rein und unmittelbar an die Staatskasse abgesührt wer
den mußten (die Accise seit 1709, die Steuer seit 1723), mußte sie 
ihre Communalsceuev davon trennen, und es war nur eine ordnungs
widrige Abweichung von der Vorschrift von 1683, wenn blos Dome- 
sticalanlagen erhoben-wurden. Daß'sie um 1740 herum „nur noth- 
dürftig" erhoben wurden,-d- h. etwa jährlich 2 bis 6 mal, anstatt, 
daß früher 42 bis 18 Dvmesticalien und eben so viel Kammemsteu- 
ern waren erhoben worden ^") ist wahr; aber die Verwaltung war 
auch im höchsten Grade passiv, die Gehalte waren schlecht, desto grö
ßer dagegen der Unterschleif jeder Art. Wenn der Magistrat nicht 
einen ganz verkehrte» Begriff von dem Verhältniß seiner Schoßgenvs- 
sen gehabt hatte und nicht blos darauf auögegangen wäre, deren ver
meinte Mitbürgerberechtigung zu behaupten; so würde er die beste 
Gelegenheit gehabt haben, das Verhältniß der Stadtcommunal-Bei- 
tragspflichtigkeit der erster» regulirt zu sehen.

Nachdem die Regulirungs-Commission in ihrem Geschäft ledig
lich im Interesse dcs Staats vorgeschritten wgr, und die Dörfer zum 
platten Lande geschlagen hatte, beschwert sich der Magistrat in einem 
Berichte an die Königl. Kammer vom 22. Juli 1743, daß „die zu 
allhiesiger Stadt gehörigen Mitbürger, oder sogenannte Schoßgenosscu 
in Nieder-Aieder und Vogclödorf, wie auch die nahe an der Stadt

17) Zu 12 Steuern hatten die Dörfer 2Z7 Rthlr. 70 Sgr., ;u 72 Dome- 
fficalien 786 Rthl. <) Sgr. cingezahlt, 2 Dvmesticalien brachten im gan
zen ungefähr zoo Rthlr, ein, wozu die Dörfer später 6g beitru-en. 
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gelegenen nnd bezünfteten" (in Begräbnißzünften) „bürgerlichen In- 
wobner zu Breitenau bei der neuen Special-Steuer-Anlage alljährig 
mit 737 Rthl. 22 Sgr. 11^ Pf. conrribairen sollen." Es sei 
zwar auf den Befehl des Hrn. Ministers die Abführung der Steuer 
geschehen, zugleich wären aber auch der Stadt alle »b -svo comve- 
tircnde Siechte, Gerechtigkeiten und Privilegia rcscrviret worden. „Sin
temalen der Durchl. Herzog Bolko piss mem. im I334ten Jahre 
der allhiesigen Stadt Landeshut unter andern herrlichen tunästionibu» 
die 50 Huben zu Vogelsdorf und Zieder der Stadt zu Hülfe, mit 
ihr zu schössen und zu wachen, übel und gutt mit ihr zu leiden, und 
alle ihre Noth mit ihr zu überwinden, erblich nnd ewiglich übergeben, 

Wie solches das in copis sub c beiliegende 1'rivilegium verbis -ub- 
«Zuetis mit mehreren! verificirt." (Man hatte sich also eine von den 
im Publico befindlichen, aber unvollständigen und incorrectc» Abschrif
ten der Urkunde verschafft, deren Sinn man aber bei-gänzlicher Un- 
Lekauntschaft mit der Srtsgcschichte, nicht verstand; wie sogleich das folgen
de lehrt): „Weswegen auch dieJnwohnerzn gedachtem Vogclsdorf und 
Zieder s primuev» tünstsrione, als unsere, der Stadt Mitbürger considc» 
rirt," (Hort! Hört!) „mithin die contrikuenll-, hxj der Etadt in 
«oosormiiL!« der gesammten Bürgerschaft jederzeit schuldigst lind wil
ligst berqetraqcn haben, und »hnerachtet das vorgewcsene Landes-col- 
lexium des Furstenthums Sldweidmtz erwehnte unsere Mitbürger oder 
Gchoßgenvssen zu Vogelsdorf und Zieder -»uno 1703 zu dem Lande, 
besonders bei dem Vorspann und Einquartierung bei March und 
Demarchen ziehe» wollen, mithin bei dem damaligen Königl. Amte 
der Fürstenthümer Schweidnib und Jauer Klage angestrengt, hierbei 
aber von selige nachgebcn müssen, daß vorerwehnte Schvßgenossen we
der zn Vogelsdorf noch zu Nieder - Zieder mit etwas bei dem Lande 
in der Jndiction nnd Mitleidenheit sonsten begriffen sein, so ist jedoch 
und dabero die Stadt teuors des »ub o. annectirten Königl. AmtS- 
<?ntscheides, in p»s,eos!ons vel guosi immunitstls Iiltuitu der Iie- 
dcrec und Vogelsdorfer geschützt, dagegen die Laudstände xvtito- 
rium verwiesen worden, welches sie aber »uecss-u rempnrl- mit kei
nem jot» «u sü'-iotum gebracht, sonder» »it« siisnelo Übergängen." 
(Dieser Receß vom 27. Februar 1703, welcher nicht mehr vorhanden 
ist, gründete sich aber auf das der Stadt übertragene juL clucsle, 
und auf die damalige Steuerverfassung im Allgemeinen, daß die 
Stadt die Steuern fniis abtrug; und so war es sehr natürlich, 
daß die Landstäudische Lasse keine besonder» Ansprüche, auch nicht 
«uf Vorspann, an diese Dörfer mache» kennte,)

„Wie nun aber die Stadt in possessions ^uss, tmmunits- 
fernerhin durch 40 Jahr verblieben, also bat auch dieselbe die vermöge 

priv. Lolcouis reservirten Geschoßgeldcr alljährig, besonders auch au 
die jetzige Königl. Kamnier durch 2 Jahre mit 40 Rthl. richtig 
und baar abgeführt. Gleicher Gestalt sind auch die Vreitcnauer an 
der Stadt gelegen und unter die Vorstädte zn rechne», mitbiy nier 

6
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mals vom Lande in Anspruch genommen worden, sondern dabei 
rie »Es mit der Stadt getragen, sintemalen dieselben außer ihren 
kleinen Wohnhäusern keine Stecker besitzen. In dessen allen Erwägung 
sind sowohl die Vogeisdorfer und Aicderer, als auch die Breitcnauer 
unter her Accise begriffen. Auf gleiche Weise muffen auch die oftgc- 
dachten Einwohner, oben angezogener BolkonischerStistsbriefe gemäß, 
sammt den Brntcnaucrn ihre rsiss zu der Stadt bei den monatli
chen Servisgeldsrn abgeben rc. rc." — Endlich folgt die Bitte: 
denen Ziederer und Vogeisdorfer, wie auch Brelteuauer bürgerlichen 
Einwohnern das bei dem Lande aufgeführte Steuerzu ent
nehmen, womit dieselben, dem Bolconischen Stiftsbriefe zufolge 
znm Mitleiden der Stadt, worunter das Dvmesticale ent
halten, fernerhin zugezogen werden mögen." ,. ......

Darauf wurde nach hohem Befehl der Magistrat zur Beiichts- 
crstattung aufgcfordert: ob die Accise oder die Contribution von die
sen Gemeinheiten mehr eintragen werde, nnd wie die Contribution 
„dergestalt einzurichten, daß d i e U n t e r t b a n e n dabei die ->nara 
zur Stadt, außer der Accise, geben und abtragen" konnten. Der 
diesfälliqe Bericht des Special - Commissarii Geheimen Raths v.^luclc 
lautete im wesentlichen dahin: Es habe zwar der Magistrat gründ
lich genug dargethan, „daß diese eine halbe Meile von Landevhut 
abgelegenen Dörfer oder Vorstädte", (diese Entfernung gilt 
nur von den äußersten Enden) „ehedem ein eorpu- mit der Stadt 
ausgemacht, und also gemeinschaftlich gesteuert haben. Es folgt aber 
daraus noch keinesweges, daß nachdem die Städte von den Dör
fern separirt worden, die Classifications - Commission Unrecht ge
than habe, diese Dörfer -,6 oatsstoum zu bringen, denn 
einmal bleibt es eine ausgemachte Sache, daß die Städte und die 
Dörfer contribuircn müssen, und kommt es also nur auf den da
rin eilizusührenden mo-ium calisctsaäi an, nämlich, ob die Accue 
oder Contribution erwählt werden solle. Die Classifications - Commls- 
sarii haben dieserwegen ihrer Instruktion nach sich mit dem commis- 

toci zusammen thun, und von denjenigen Städten diejeni
gen separirem müssen, welche nicht füglich mit Accise zu belegen gewe
sen. Nachdem nun dieser incxlu« in Ansehung der Stadt Landeshut 
und denen Dörfern erfolgt, so hat er seme Meinung da

hin schriftlich »6 oats gegeben, wie die Dörfer Iicder, Vogelsdors 
und Dreitcuau füglicher mit Contribution als mit Accise zu belegen, 
weil selbige von der letztem nicht wohl übersehen werden könnten. 
Diesemnach hat man selbige nach den princiiE ^ulZtiv-s claM 
cirt, und von ihnen rssiitsi' einen Ertrag von 2440 Thlr. 17 Sgr^ 
9 Den. heransgebracht, welche mit 553 Rthl. 5 Gr. 6 Pf. zu ve - 
steuern, wozu noch ein Nahrungs - guEum von 143 Rthl. 8 
kommt. Sb nun bei der Accise, wenn die Aussaats- und aneere 
Firsteuer eingeführt werden sollten, ein mehreres herauszubringm, 
und welcher mo-tus Er. Maj. Interesse nach, bei so bewandten Um-
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standen zu erwählen, lasse ich dahin gestellt sein, sondern führe nur 
noch an, daß einer von beiden erwähle werden müsse, und wenn die 
Kontribution bleiben solle, ,die Stadt sich dawider so wenig beklagen 
kann, als sich ganz Schlesien zu beklagen befugt gewesen, daß die 
normalen mit dem platten Lande combinirt gewesenen Städte von 
demselben scparirt, und bei jedem corpore ein besonderer msllu» c»i- 
lecroncli, ohne daß eines dem andern zu Hülfe kommt, cingeführt 
worden. Daß im übrigen aber diese Vorstädte mit der 
Stadt wegen Salarirung des Magistrats nnd ande
rer ehedem gemeinschaftlich getragener Lasten ver? 
knüpft bleiben ko nnen, bin ich nicht in Abrede, indem sol
ches mit dem nack jeder Orts-Convenienz eingeführten Steuer-mol!» 
keine Connerion hat."

Der magistratnalische Bericht vom 26. September j. I. dreht 
sich um die alten Deductionspunkte, ohne die Aufgabe zu erledigen, 
und endigt mit der Darstellung der Nachtheile, welche der Stadt aus 
der Contributionsanziehung der Dörfer entstehen würden: daß sie ihr 
Fleisch rc. nicht mehr bei der Stadt nehmen, daß sie aus den bürger
lichen Zünften treten würden; (nämlich Begräbnißzünften, in wel
chen einige Individuen seit der Verdunkelung des Verhältnisses, und 
besonders gemischte Subjecte, Bürger in der Stadt, welche zugleich 
Wauergütcr besaßen, stch befanden); daß sie ihre Prästauda bei der 
Stadt nicht würden mehr leisten wollen, weiches ihnen auch nicht 
werde znzumuthcn sein, woraus großer Verdruß entstehen müsse.

Hiernäch,c entschied die Königl. Kammer am 8. October 1743, 
daß Zieder, Vogelsdorf und Breitenau zur Contri- 
bntion gezogen werden, die Accise aber und der Servis Wegfällen 
solle. „Was aber die Geschoßgelder und übrigen » us- 
r-l clvio-i begreift, wozu diese Gemeinen nach ih
rer Qualität 8L pr'ivllsxlo Lolconis bisher mit bei
rr agcn müssen, davon können sie sich keineswegs ent
ziehen, und bleiben alle übrigen Verbindlichkeiten 
dieser Gemeinden gegen die Stadt und deren Zünf
te, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, bei der 
porigen und bisherigen Verfassung."

Anstatt noch in das richtige Gleis einzulenken, und die Grund
sätze sür die Beitragspflichtigkelt der Schoßgcnvssen zum städtischen 
Haushalt nach einem billigen Verhältniß zu regiiliren, setzte derselbe 
den Widerstand gegen das Königl. Finanzsysiem fort, dasselbe The
ma wie früher variircnd, wobei nur das Neue verkommt, daß das 
Geschoßgeld p- 40 Rthl. im Jahre 4730 für 413 Jahre im Rück
stände gewesen, und eronrigenllo mit 3600 Fl. anstatt 6780 Fl. an 
das Königl. Bankalamt gezahlt worden; zu welchem Geschoß die Füns- 
zighübner nichts mehr würden beitragen wollen ").

l8) Dieß ist also baS Erschoß von 20 Mark oder 200 Thlr.. welches wir

6*
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Ein Kammer - Dccisum vom 8. November 1743 bcmmmte nun 
nachgcbeud: daß die Vorstädte zu Zieder, Vogelsdorf und Breitenau 
mit dem Accise - und Scrvisbeitrage contribuiren sollen; aber durch 
das Kammer-Rescript vom 23. Juni 1744 wurde die Sache von neu
em ausgenommen; daß unerachtet des vor! des Lommissami ioo, die 
Landeshuter „Kammereidörfer" Zieder, Vogelsdorf und Brei
tens» wegen der Entlegenheit zur Contributwn zu ziehn, „ diese b c- 
melten Dörfer, oder vermeinten Vorstädte" cimrwcueu 
bei der Accise belassen worden, jetzt aber den Classifications-Prin
cipien Genüge geschehen und untersucht werden solle, „was von ge
dachten drei Dörfern unter die Accise zu ziehen, und was dagc- 
gen wegen Entferntheit unter der Contribntion bleiben müsse." Da
bei solle man darauf sehen, daß nicht daraus Irrungen entstehen, 
wenn „ein städtischer Unt e r thau " Accise,, der andere Lon- 
lribution entrichten müsse, ansonsten auch folgen wurde, daß die Un
terthanen zu Zieder Stift-Antheils zur Accise zu ziehn, weil ne 
sowohl Inwohner zu Zieder sind, „als die Unterthanen städ
tischen Antheils." Diese Verfügung ist durch die Wahrnehmung 
herbcigeführt worden, daß das Contributions-ctusotum dieser Ort, 
schaften deren bisherigen Accisebetrag um das Doppelte überstieg, wie 
der Magistrat in einem Berichte vom 23- Juli selbst zngab. Obgleich 
bisher, und endlich in dem Commissionstermine vom 14. October des
selben Jahres, der Magistrat wiederholt auf sein Donnmal-Verhält
niß hingewiesen wurde, so blieb derselbe dennoch bei der alten ver
kehrten Dednctivn der Bolkonischen Mirbürgerschafc stehen, nnd daß 
diese durch das Eontributions - System zerstöhrt werden wurde. Was 
Wunder also, daß durch das Decisum vom 10. November 1744: „daß 
Breitenau zur Accise gezogen, Nieder-Iieder und 
VvgelSdorf aber unter der Landes - Cvntribution 
bleiben sollen;" der Knoten nicht gelöset, sondern zerhauen wurde!

„Wir befehlen Euch," heißt es in dem Rescripte an den Kriegs
rath , „ solches dem Magistrat sofort bekannt zu machen, und densel
ben zu versichern, wie durch diese Abänderung die Nieder- 
Ziederer und Vogelsdorfer keineswegs ästemor-- conäino-

in dem Bolkonischen Privilegium angetroffen haben, und welches durch 
die verschiedenen Mim;-Devalvationen so weit herabgesunken, zu An« 
fang des gojalnigcn Krieges aber gan, in Vergessenheit gerathen, und 
erst I7go rc.chumirt war. Von diesem wichtigen Dantälitäts-Vergleich 
bat sim in den Acten auch nicht eine Spur erholten. Dieß Gcschoßgeld 
wird noch heute, sonderbarer. Weise, von den Kämmerei» ärfcrn in d,e 
Kämmcreicaffe, und aus dieser in die Kreissteuercaffc gezählt. Aoch 

hätte der Magistrat alles redrcssiren kbnnrn, wen» er die Proceß« 
acrenvon iöö2 bis iSüy:c. ausgesucht hätte: denn bis dahin hatten die Vo« 
selsdorfcr und Ziedcrer der Kammerentschcwung zuwider, dlcS GesMosgeio 
der Kämmerei nicht erstattet, unter dem neuen (doch auch schon lüüL vor- 
«erommencni Cinwand, daß die Zo Huben nicht ganr vorhanden waren, 
gleichzeitig unter Anerkennung mehrerer Donnnialrechte der Stadt. 



nü sein "), noch das»v-tsm» der Stadt und der n-- 
xu- mit denen übrigen städtischen Bewohnern gänz
lich aufgclvset werden sollen, allermassen sie nur lc- 
digllch rstivnv c o n t ri l> u ti o n i« und der Feuersocie- 
tär wegen unter dem Land rath stehen sollen rc."

Auch wurde versprochen, daß die übrigen städtischen Bewohner, 
nicht aurioris conflitinnis werden sollten; in dem ihnen der Servis- 
berrag der Dörfer abgeschriebcn sei.

Dein Landratb wurde unter demselben dato bekannt gemacht: 
daß die Dörfer außer der Contribution nur die 40 Rthl. Geschvßgeld 
zu entrichten hätten, daß sie vom Vorspann nach wie vor frei blie
ben, weil sie keine robotsame Bauern enthielten; daß es wegen 
der Recrutengestellung bei den allgemeinen Gcbirgs - Verordnungen 
bewende.

Jene Worte: daß die Dörfer Vogelsdorf und Zieder „rations 
mantributionis zum platten Lande, rstione: pnrsonns aber wirkliche 
Mitbürger der Stadt Landesbut" wären, hat der Magistrat, ohne ih
ren Sinn zu verstehen und ihnen N.alität zu verschaffen, in unzäh- 
lichcn Berichten und andern Schriften bis 1^80 wiederbolt. In der 
That aber gestaltete sich und blieb dies Verhältniß bis 4808, wie 
folget:

4) die Stadt wurde von allen Landesbehördcn, sowohl was die 
Rechte, als auch was die Pflichten anlangt, als wahres Dominium 
der Dörfer Vogelsdorf und Aieder angesehen, so genannt und so be
handelt; und dieß besteht noch heute. Namentlich z B. mußte die 
Stadt nnd muß noch als Dominium beider Dörfer Grundsteuer zah
len : von den Schankzinlen der Kruge (die übrigens vor der Hand nicht 
einmal entrichtet werden), von der Fischerei und von den Mühlen, 
in beiden Dörfern; als von den einzigen grundsteuerpflichtigen Dvrf- 
Revcnüen, und zwar von einem Ertrage x. 244 Rthl. 6 Sgr. mit 
17 Rthl. 42 Sgr. 6 Pf.

2) Die Breitenau wurde von da an eine wahre Vorstadt; und 
ist es auch seit der Städte - Ordnung geblieben.

3) Der Magistrat gerierce sich auch als Dominium, denn

Nämllw in dem Sinn, in die vorgefaßte Meinung dcs Magistrats 
eingehend. Man sieht, auch die Kammer hatte, und sehr natürlich, 
keine richtige Änliche: denn die Vogeisdorfer und Ziedcrer wurden in 
der That. bei der gan, verkehrten Meile, wie sich der Magistrat be- 
nahm , tu Unrecht nirliorrs oomlrtillnrs; sie nahmen Theil an stadtnchcn 
-Instituten als angebliche Mitbürger, an der ünstii, Polizei u s w. 
vbnc etwas dafür -,i,m Stadthauehalt ferner tu leisten: ue behielten 
Nikchtc, und wurden der Pflichten entledigt. Sie trugen als Bauern 
sie Staatslasten wie alle übrigen; leisteten aber widerrechtlich nichts 
nls Dommial-Unterthanen, und nichts alS Bürger, mit Einem Wort: 
s,c wurden Freibauern,
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er übte über diese Dörfer nach wie vor die Criminal -, Civil- 
nnd Polizei-Gerichtsbarkeit, letztere durch den Stadtvogt, spä
ter durch den Polizei - Jnspector, endlich durch die Beaufsichti
gung der Dorfgerichte

L. er war und ist im Besitz des Auenrechtes (eines in Schlesien notori
schen »nnex! des Douünialrcchts); denn es sind an looVerthcilun- 
gen von Auenfleckeu in Vermischung, Verkauf und Verschen- 
kung, zur Eultivirung, Grasbenutzung und Erbauung von Au- 
enhanfern aus drei Jahrhunderten, dem 17. bis iMen, uach- 
zuweisen, und zwar in der Vogeisdorfer, Ziedcrer und Vreltcn- 
auer Felvmark.

6, Auch in allen übrigen Beziehungen: als Patron der Schulen, 
durch Berufung und Bcanfstchtigung der Lehrer; durch Aus
übung der Jagd, durch Bestätigung und Beaufsichtigung früher, 
der reiheum jährlich dienenden Gemeinältcsten, jetzt der Schol- 
zen und Gerichte; und durch die Revision und Abnahme der Gc- 
meinderechnungen, bisher letzteres mittelst des Königl. Land- 
nnd Stadtgerichts ").

4) Der Magistrat war also Dominium, und geriete sich als sol
ches, nannte sich aber bis 18N8 nicht so, und hielt sich bei manchen 
Gelegenheiten nicht dafür. Die Unterthanen nannte er bald Schoß
genossen bald Mitbürger; aus dem juraiueuto st-iei-taris war eine 
Art Mitbürgereid nebst Mitbürgerbriefen geworden; wofür 1 Rthl. 
Gebühren, außer den Stempeln und einigen unbestimmten kleinen 
Taren genommen wurden, während wirkliche Bürger, je nachdem 
sie Eingeborne oder Auswärtige, arme oder Reiche waren, 10 Sgr., 
2,3 bis 10 Rthl- Bürgerrechtsgcbühren bezahlten- So war es be
reits im i7ten Jahrhundert gehalten worden, nur daß man dle 
Schvßgenossen- nnd Unterthanen-Vereidungsgebühren ausdrücklich als 
solche von den Bürgerrechtsgebühren unterschied.

20) Die Civil-Jurisdiktion ist der Stadt, mit ihren „«vmmoai» -t ilieoin. 
seit 1820, wie überall, entnommen; die Dominial-Polizei- 

JunSdicrion verblieben, zur eigenen Ausübung, unter dem Königl. 
LandrarbSamte; »nd die Criminal-JnnSdiction in Beziehung auf die 
Last; sie tragt die Kosten in unvermögenden llntcrsuchnnaSsachen in 
den Kämmerei-Dörfern, zählt nach der Verordnung von 1804 zum 
CorrccrionSbauS - Fonds als Dominium lo Egr. imn deshalb so wenig, 
weil diese Beiträge nach dem Grundsteucrfußc regulirc worden sind, 
welche Dvminial-Grundsteuer, wie wir gesehen haben, aus Mangel an 
steuerbaren Realitäten, gering ist); ,dagegen empfängt sie als „lruv- 
bu» jnrr,lUctwnes" alle nicht fiscaiischen Strafen über 5 Rthl., und 
als Dominium bei allen Bcsitzvcrändcrungc» in den sDörfcrn I2/Z pra 
Cent von den Kaufpreise».

Si) Im 16. und 17ten Jahrhundert epistirten, wie bereits erwähnt, in 
beiden Dörfern ordentliche Schclzcn und Gerichte; woher um das Jahr 
1730 die einzeln stehenden jährlichen Acltestci, gekommen, ist bei dein 
elenden Zustande der Acten von 17c» au, nicht zu ermitteln gewesen.
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5) Außer den oben in der Note erwähnten 4t) Rthl. Geschoß- 
Held, mit deren durchlaufender Zahlung das Bolkonische: „der Stadt 
zu Hülfe rc." zum Spott geworden, war

6) nur noch eine Trümmer des alten Verhältnisses übrig geblie
ben: die Fünfzighübncr mußten a» Jahrmärkten und am Pfingst- 
schießen Thorwachen stellen.

Dieß war nun die Lage der Sacke, jedoch ohne Bekanntsein der 
oben bcigebrachten Urkunden, mir Ausnabmc der Bolkonischen, der 
sonstigen Docnmente und thatsächlichen Momente, welche hinter dem 
Jahre 1700 zurückliegen, — im Jahre 1808 beim Erscheinen der 
Städteordnnng. Die §. §. I — 6 und 12 dieses Gesetzes brachten 
es mit sich, daß von einem so monströsen Verhältniß, als das so 
genannte „Mitbürgerrecht" der Vogelsdorfer und Niederer war, nicht 
mebr die Rede sein konnte. Die Stadtbezirke schloffen mit den ei
gentlichen localitätsmäßigen Vorstädten, einschließlich Breitenau, ab; 
und in beiden Dörfern wurden ordentliche Gerichte ««geordnet, die 
man in Vogelsdorf vertragsmäßig flrirt salarirte, in Zucker auf 1 Xr- 
Tantieme von jedem Thlr. der Kaufpreise von Grundstücken anwieS. , 
Da jedoch dieser Vertrag nicht zur Landesherrlichen Bestätigung ge
kommen war, und die DorfgerichtS-Spvrteltare von iSiSauch hier, 
wie anderwärts Irrungen verursacht hatte, in dem man ibn blos auf 
die eigentlichen richterlichen und Justiz - Arbeiten sich beziehenden Vor
schriften, auf die ganz fremdartigen und weit umfassenderen Polizei- 
und Verwaltnngs-Fundationen ausdehntc; so hat das Dominium 
Landeskut unter Genehmigung der Königl. Regierung, und unter 
freundlichster Mitwirkung des Königl. Land - und Stadtgerichtes und 
des Königl. Landräthl. Amtes im Jahre 1829 einen gerichtlichen Sa- 
larirungs-Contract auf die alte Basis von 1 Lr. vom Thlr. Kauf
gelder, als welche einer Firinmg mittelst directer Steueraufbringung 
vorzuziehn ist, zu Stande gebracht.

Die Städteordnnng aber gab auch die Veranlassung zu der letz
ten interessanten Scene, deren Darstellung wie folget, cinzuleiten ist.

Es eristiren auf der Landeshuter Feldmark, innerhalb des Um
fangs der alten SO Duden zwei lange Streifen Landes, welche von 
Alters her (so weit die Acten reichen), die Aiebige (Viehwege, 
Victriebe) heißen.

Der eine, der „obere" genannt, liegt so, daß sowohl eine 
der langen als auch eine der kurzen Seiten nordwestlich an die Grund
stücke der Vogelsdorfer Bauern grenzen, die beiden andern aber an 
Landeshuter Feldmark, namentlich die städtische Pfarrwiedmuth. Bis 
4795 war dieser Strich wüste und unfruchtbare Lebde, und deshalb 
weder für die Vogelsdorfer noch Landeshuter Viehhaltcr nutzbar- 
Doch hatten diejenigen Vogelsdorfer, welche darauf hüteten, zuletzt 
4 Rtbl. 8 Gb. Hütegeld an die Kämmcreicaffe bezahlt. Auf Ver
anlassung der Königl. Kammer wurde er in gedachtem Jahre vermes- 
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seit (er ist 400 Rrsthen lang, 30 durchschnittlich breit, und enthalt 
66'/, Magdeburger Morgen Flächeninhalt.) Dann wurde er alsEm- 
pbyteusts ausgethan und endlich in 12 Parzellen verpachtet, anfäng
lich für 200 Rthl., später (auch 1829 von neuem) für 150 Rthl.; 
so daß er von 1795 bis jetzt jährlich im Durchschnitt 154 Rthl. ein
gebracht hat. Er ist mithin ein Object von ungefähr zooo Rthl. 
, Der andere, sogenannte „niedere" oder Krausendorfer Viebig 
ist erst zur größer» Hälfte vermessen, dieser Theil ist 240 Ruthen 
lang, und 15 Ruthen breit (ungefähr 22 Magdeb. Morgen Fläche). 
Er grenzt auf der langen Seite gegen Norden, und auf der kurzen 
Seite westlich mit dem Dominium Krausendorf, auf der langen Seite 
südlich mit einem Vogelsdorfer Bauergut, und auf der kurzen Seite 
östlich mit dem Dominio Hartmannsdvrf.
Dieser Strich Landes war bereits im 16. und i7tcn Jahrhundert ein 
beständiger Zankapfel zwischen der Stadt Landeshut und dem Domi
nio Krausendorf. Beide Theile hatten sich des ausschließlichen Eigen
thums angemaßt, beide darauf gesäet und Holz gefällt, beide die ge- 
gentheiligen Anmaßungen sogar mit Gewalt, nutz zwar in Masse, ab
getrieben, daraus war endlich ein Prozeß entstanden, der durch ein 
rechtskräftiges Appellations-Urtel entschieden worden, welches in der 
Dnplik der Stadt in Sachen gegen die Vogelsdorfer und Iiederer 
Schoßgenossen vom 10. September 1662 als Beilage 6. wieder auf
gefunden worden ist; Uud wie folget lautet:

„Appellations-Urtheil. An Caspar von Warnßdorff, Hauptmauu 
der Fürstenthümer Schwcidnitz und Jauer rc. Zwischen Georgen von 
Tschirnhaus, Klägern an einem, und dem Rath zu Landesbüt, Be
klagten andern Theils, zu Rechte erkannt, daß Bürgermeister uud 
Mathmanne unserer Stadt Landeshut, vor sich, ihrer Bürgerschaft 
und Unterthanen zu Vogelödorf freie Trübe, Hutuug uud Fuh
ren, neben den Krausendorfer», auf dem Viebwege von Hartmauns- 
dorf bis au den Boberflust, so zwischen Pogelsdorf und Krausendorf 
gelegen, genugsamb erwiesen, und dargethan, derowegen klagender 
George von Lschirnhauß, sich darauf aller Pflügung, Ackerns nnd 
Desehung zu Schmälerung der Gräserei gänzlich zu enthalten schul
dig sei: und werden die Gerichts - und andern Kosten hiermit gegen 
einander verglichen und aufgehoben. Von Rechtswegen. Prag den 
28. Aprill 1625."

Seitdem ist er von beiden Theilen als gemeinschaftliches Eigen
thum betrachtet und umgrenzt worden- Seit dem Jahre 1821 end
lich hat die Stadt Landeshut mit dem Dominio Krausendorf den mit 
Holz bestandenen Theil gemeinschaftlich abgeholzt und den Ertrag von 
ungefähr 900 Rthl. von da an bis 1827 getheilt; im Jabre 1826 
sind bereits zwei cultivirte Stücke darin für gemeinschaftliche Rech
nung verpachtet, 1827 aber der gesammtc irgend cultivirbare Grund 
auf 6Jahr uncntgeidlich an den Administrator des Domininms Krau-



89

sendorf in Cultur ausgetha» worden; um nachher gleichfalls gemein
schaftlich genutzt, oder gänzlich getheilt zu werden.

Im Jahre 1811 trat nun die Gemeinde Vogelsdorf als Klägerin 
gegen die Stadt Landeshut mit der Behauptung anf: Ihre Mitglie
der wären bis zur Städteordnung „Mitbürger," wahre Bürger der 
Stadt Landeshut gewesen; unfreiwillig hätten sie 1808 aus diesem 
Werbältuiß ausscheiden müssen; sie wären also Miteigenthümer des 
städtischen Communal-Eigenthums gewesen, namentlich der gedach
ten 2 Viebigstückc; deshalb vindicirren sie das Miteigenthnm dieser 
beiden letzter», beantragten, daß sie meistbietend verkauft, und die 
Lösung, so wie die genossenen und zu genießen gewesenen Früchte 
(truLtus perospti et porcipienäi), mit ihnen getheilt würde».

Der Magistrat vertheidigte sieb dagegen nach Kräften; war aber 
bei dem Mangel aller Acten hinter dem Iahte 1740, (denn daß sich 
in dem Moderhaufen im Thurm etwas Brauchbares befände, ahncte 
man nicht), und bei den in den neuer» Acte» überall Vorgefundenen 
confuse» Idee» der eigenen Amesvorfahren in einer allerdings übel» 
Lage. Er behauptete, die Vogeisdorfer wäre» städtische Unterthanen; 
die Kläger leugneten dies gänzlich.

Unstreitig hätten vor Erörterung und Entschlidung dcs Anspru
ches selbst, folgende Präjudicial-Fragen gründlich instruirt werden sollen:

1) Sind die Vogeisdorfer, wie sie behaupten, — und also auch 
die Ziederer — wirkliche Mitbürger der Stadt?

Gesetzt, diese Frage wäre nach dem damaligen Stande der Sache 
zu bejahen gewesen; dann würde ein doppeltes Liquidum zu formi- 
ren gewesen sein:

-) Von allen Passivis der Stadt, seit 1743, von welchem Jahre 
an die Bolkvnische Verbindung in Ansehung der dörflichen 
Hülfslcistungen zum städtischen Haushalt gänzlich aufgehört hat
te, nämlich besonders von dein Passivis von 1656 — 1763, 
von 1806 — 1808 und von 1813 — 1815;

d) Von dem Werthe dcs gesammten Revenücntragenden Kämmerei- 
Vermögens.

Dann würde die Sache ganz nach den Grundsätzen von Auflösung 
ciu r Societät und der Auseinandersetzung der Mitglieder zu behan
deln gewesen sein: Die Kläger würden von der Masse s nach dem
selben Verhältniß ihren Theil übernehmen müssen, in weichem sie an 
die Masse 6 Anspruch gemacht hätten; und wenn sich daraus unfehl
bar ergeben haben würde, daß ihr Antheil zu » den an b nicht nur 
aufböbe, sondern vielfach übcrstiege; so würden sie UU et cav-ss ent
sagt haben.

Oder gesetzt, es wäre gesunden worden, daß sie „ihr libcllirtes 
Mitbürgerrccht nit erwiesen," so hätten sie abgewiesen werden müs- 
be»; weil sie aus einem unrichtigen Fundament geklagt hatten.
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2) Sind die Vogelsdorfer (und Niederer) städtische Unterthanen? 
wäre diese Frage sogleich, oder bei erneuerter darauf gerichteter Klage 
bejahet worden; dann hätten die Fragen zur ordnungsmäßigen Jn- 
struction gezogen werden können: haben die Kläger ein jus xasaens, ? 
compsscvnäi? couipLsvui? oder auch nur ein Vichtriebs- Viewcgs- 
Servitut?

Beide Haupt-Präjndicialpunkte siud aber nicht gehörig getrennt 
und nur beiläufig behandelt worden; es ist von beiden Seiten die 
Krentz und Quer eine Masse von Beweismitteln und Gründen zur 
Jnstvuction gekommen, deren theils Halbwabrheit, gänzliche Unrich
tigkeit, theils Unmitzlichkeit sich erst jetzt zu Tage legt

Dcnu: zu 1 ist der Gegenbeweis aus dem Jurisdictionsrechte von 
Klägern als unzulänglich ausgegeben worden: sie hätten als Mit
bürger unter städtischer Jurisdiction gestanden. Die Beweise, daß 
die Stadt von sämmtlichen Vcrwaltungs-Behörden deS Staats seit 
länger denn 4t> Jahren als Dominium angesehen und so behandelt 
werde, ließen sie als keinen Rechtsgrund passiven. Aum Beweise ih
rer Behauptung stützten sie sich lediglich auf ihre Mitbürgerbriefe und 
bezahlten Vürgerrechtsgebühreu-

Au.2 waren sie nicht im Stande auch nur das kactum des or
dentlichen Hutungsgebrauches bei dem obern Viebig aus neuerer Zeit 
darzutbun, weil die Lehde ohnehin dazu unbrauchbar gewesen; gegen 
die betreffenden Worte der Bolkonischen Urkunde aber ward allerlei so 
wie zu 1 deducirt; nnd den Einwand, daß sie früherbin, als der 
Viebig noch behütet worden, dafür einen Hütezins von 4 Rthl. 8 Sgr. 
hätten in die Kämmerei zablen müssen, glaubten sie hinreichend durch 
den Nachweis zu entkräften, daß damals die Stadt einen Gcmein- 
Bullen gehalten habe, für dessen Benutzung jenes Geld präsumtiv be
zahlt worden sei.

Bei dem Krausendorfer Viebig konnten sie weiter nichts Nachwei
sen, als daß ilmen dann und wann von dem Holzbestande einige 
Scämmchen zu Grabcnbrücken gegeben worden, welches der Magi
strat für ein precsrium ausgab. Das Krausendorfer Appellations- 
Urtel von 1625, mit der nur scheinbar für sie sprechenden Stelle, 
kannten beide Theile nicht.

Nachdem der Magistrat noch seinerseits widerklagend die Wie
derherstellung der Jahrmarkts- und Auszugs-Wachdienste (welche die 
Vogelsdorfer und Aiedcrer bis 1808 in die Stadt stellen mußten).

*) es hat an sich die Umrissen thche Wiederholung derselben frivolen 2UV» 
rcl innerhalb nicht voller 2 Jahrhunderte etwas komisches, indem bfwf 
Querelen sich nur dadurch unterscheiden : daß das erstemal die Slobor- 
frciheit, jcst die Eroberung eines Dominial - Eigenthums bezweckt wur
de. Noch lustiger ist der Gebrauch derselben Scheingründe l nur das 
ersten Prozeß weit taktischer gckämpst ward. 
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beantragt hatte, so wurden die Kläger durch ein Urtel vom 23. Mac 
1815 zu Passns 1 und II. (den Ansprüchen auf die beiden Vicbige), 
dagegen aber auch der Magistrat zu Passus m. wegen der eben er
wähnten Widerklage abgewiescn, und dem letzten V» der Kosten auf
erlegt. (Es läßt sich denken, daß bei dem beschriebenen Gange der 
Sache und bei der Verdunkelung deS wahren Verhältnisses die Gründe 
weit davon entfernt waren, de» Nagel auf den Kopf zu treffen.

Die Kläger appellirten, und durch das Urtel vom 2. Juli 18(9 
wurde der erste Spruch durchaus bestätiget. Sie ergriffen das Reme- 
dium der Revision und durch das Urtel des Königl. Geheimen Ober- 
Tribunales vom 6. Juli 1821 wurden jene beiden Sentenzen dahin 
reformiert: „daß die beiden Grundstücke als gemeinschaftliches Ei- 
gentbnm beider Theile zu betrachten, und die Kläger nach ihrer Aus
scheidung aus dem bürgerlichen Verband" der Stadt Landes- 
huc, befugt, die ihnen als Miteig e nt hü mern gebührende Abfin
dung zu fordern, dieAusmittelung derselben jedoch sowohl Hinsichts der 
Substanz, als der davon seit dem angegebenen Ieitpunkc von der Stadt 
gezogenen Nutzungen »6 zu verweisen."

Da diese Entscheidung, ohne Mittbeilung der Gründe, offcnbahr 
auf der Annahme der Mitbürgerschaft beruhete, und deshalb auch nach 
damaliger Lage der Acten als zu eng, die Gesammtmasse des Socie- 
tätS-Vermögens nnd Schuldbetrages nicht umfassend, «»gefochten 
werden konnte; so bemühte man sich bei Sr. Excellenz dem Herrn 
Justizminister, auf den Grund der Cabinets-Ordre vom 21. Juni 
18^5 (Gesetz-Sammlung S- 161) nnd auf den Grund dcs §. 133 
des^ Anhangs zur Gerichts-Ordnung (wegen des bereits eingeleiteten 
NultttätSverfabrens), um die Mittheilung der Entscheidungsgründe, 
jedoch ohne Erfolg.

Ein Vergleichsversuch, zu welchem die Stadt unter jenen Ver
hältnissen sehr geneigt war, zerschlug sich am 7. November 1821 des
halb, weil die Kläger nicht nur Miteigenthümer zur Hälfte sein woll
ten , wodurch unter Anrechnung der gezogenen Nevenüen, der ganze 
obere Biebig für die Stadt verlobren geben sollte, sondern auch noch 
die Abtretung mehrerer kleinen Dominialrechte, die Fischerei rc. be
treffend, verlangten.

Sie traten demnach noch einmal als Kläger in dem vorbehalte
nen -eparato, wegen des Quanti, dcs Verhältnisses jenes Eigeuthums- 
Antheils auf, und in dem diesfälligen Urtel vom 8 April 1825 wurde 
das Abfindungs-gusnrum nachdem Verhältniß der Kopfzahl bei
der streitenden Communen bestimmt, nnd. die Kosten wurden compeulirt.

Hiernach würden die Vogeisdorfer ungefähr des Objectes zu 
erhalten gehabt haben.

Auf wechselseitige Appellation entschied das zweite Urtel äe guünio, 
vom 21. April 1826: „daß die Abfindung der klagenden Dorfgc- 
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meinde rückfichtlich ihrer Theilnebmungsrechte an dem in der Vogels 
dorfer (?) Feldmark belegene» obern und niedern Viehtriebe" (diese 
Lage ist (attisch nicht ganz richtig angegeben, übrigens ist das Ganze 
Landeshuter Dominial-Feldmark), „nach den diesfälligen in der Ge- 
meinheitstheilnngs-Ordnung vom 7. Juni 1821. §. 30. »eg. enthal
tenen Vorschriften zu bewirken, die Auseinandersetzung selbst auch der 
Königl. General-Theilnngs-Commission Vorbehalten, und die Kosten 
beider Instanzen zu compcnsiren. "

Diese Entscheidung ist durch ein Urtel des Königl. Geheimen 
Ober-Tribunales, lis put>l. den 29. Januar 1828, reformirct wor
den, wörtlich wie folget : „In Reviüons - Sachen der Stadtgemeine 
zu Landesbut, Verkl. und jetzt Revidenten, wider die Dorfgemein^ 
zu Vogelsdorf, Kläger und jetzt Revisen, erkennt das Königl- Geh. 
Ober-Tribunal den Acten gemäß für Recht: daß die Förmlichkeiten 
der Revision-richtig, auch in der Sache selbst das vorige Urtel 
des 2ten Senats des Königl. Ober - Laudesgerichts zu BreSIau, 
xul>I. den 21- April 1826, dahin zu ändern, daß die Festsetzung des 
Tbeilunas - Princips, in Betreff der in der Feldmark der Kläger be
lesenen Viebwege nicht zur Entscheidung der betreffenden General- 
Commission zu verweisen, vielmehr über die gegen das in erster In
stanz abgefaßre Erkenntniß, <t. den 8. April 1825, von beiden 
Theilen erhobenenAppellations-Beschwerden, in 2ter Instanz, sowohl 
insteriülirer als der Kosten wegen «slvo remeäio zu erkennen- V. 
N. W." Also eine völlige Cassirung des vorigen Urtcls.

Wir müssen nun unser» Blick noch auf das dritte, mit dem letz
tem gleichzeitige Verfahren richten. Bereits im Spärherbstc 1823 
lernte der Magistrat zufällig eine alte Abschrift der Stadtverfaffuug 
von 1649 kennen, uud hierdurch gelaugte er zu dem Wicderbesitz des 
Originales, ferner der beglaubigten Abschrift des Vergleiches mit 
Grüssau von 1521, und einer alten Sporteltaxe aus dem 16. Jahr
hundert; welche Docnmente mir einer Anzahl anderer, meistentbcils 
oben bereits von uns gebrauchter Pergamente, sich seit undenklichen 
Jahren im Specialbeschlnß des stadtgerichtlichen Theiles des Magistra
tes befunden, und bei der Trennung beider Collegien an den Magi
strat abzugeben, und überhaupt ganz vergessen worden waren. Auf 
jene 3 Docnmente wurde eine Restitutions- und Nulliräts-Klage 
aus neu aufgcfundenen Urkunden (--x m-vir-m rep-riis) gegründet, 
und am 10. März 1824 cingereicht, auch instruirt. Es erschien zu
nächst ein Resolut vom 29. November 1825, wodurch die vorläufige 
Ertrahimng der Urtelsgründe jenes ersten Revisions - Erkenntnisses 
vom 6. Juli 1821 beim .vm. Justiz-Minister, «»geordnet, welche 
aber auch dem Gericht abgeschlagen wurde. Mittlerweile, während die 
Acten von neuem zum Spruch vorlagen, wurde mit der Ausräumung 
des oben erwähnten Lctenschuttes im Rathhaustbupme vom October 
1825 an bis dahin 1826, so oft es die Jahreszeit und übrigen Ge- 
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schaffe'erlaubten, je mehr man fand, desto eifriger, vorgeschritten, 
und darin durch allmählige Auffindung der Grund undContractbücher, 
der Magistratualischen Sessions- und Schöxpengerichts-Bücher, der 
Kammereirechnungen („Rentamts - Reitungeu"), Steuer- undDome- 
stikal-Anlagen ». s. w- von 1600 bis 1720 ein ungemein reicher 
Schatz zur Aufklärung dieses, und manches andern Sanwerhältnisses, 
gefunden, und davon dem Mandatar vorläufige allgemeine Nachricht 
ertheilt; als aber am 26- Oktober 1826 fast zuletzt und ganz am 
Boden unerwartet die beinah ganz vollständigen Acten über den Pro
ceß von 1662 bis 1669 nebst den beiden Origiualurteln aufaefuuden 
worden, so rcfericte man, unter Beilegung von Abschriften der Ur- 
tcl schon am 27. desselben Monats vollständig an das Königl. Ober- 
Laudesgericht, und bat, die Spruchabfassung zu sistiren, und das 
auszuarbeltcndeNesütutions-Klage-Supplement mit zur Inffruction 
zu ziehen. Hierauf erschien am 14. November 1826 die Auflage: 
von den beiden Urtclu beglaubigte Abschrift einznsendcn, welche mit 
an das KLuigl. Geh. Ober-Tribunal gehen sollten (wohin die Acten 
in dem «epLrsto gusnto eben abgangsreif waren). Dieser Auf
lage wurde am 4. December desselben Jahres genügt, und dabei be- 
merkt, daß der Antrag der restieutio in sich auch auf »ss-
-UL iil. des allerersten Urtels, wegen der Wachdienste erstrecke» solle. 
Am 28. December 1826 wurde folgendes interessante Decret ausge- 
geben: „ 1) die Nullita'tsklage soll nunmehr für substanliirt erachtet 
werden;" — (wohl zu merken: dies war schon durch Annahme und 
Jimruiruug der Klage vom 10. März 1824 geschehen); „die Ver
sendung der Acten au das Königl. Geh. Ober-Tribunal ist jedoch 
nicht anfzuhalten, vielmehr werde es dem Ermessen desselben vorbe
halten, ob demohugeacbtet die Aburtelung zu veranlassen, oder erst 
der Ausfall des Nnllitärs -Pl-vzeNS abzuwarten ist. — Es ist näm
lich, was hier noritiss cams bemerkt wird, in dem vorliegenden 
Prozeß die Präjudicialfrage zur Entscheidung gestellt worden, ob die 
Mitglieder der Vogeisdorfer Gemeinde Unterthanen oder Bürger der 
Stadt Landeshut sind, und damit" (womit? mit der Bejahung?) 
„ist dann ausgesprochen, daß sie ein Miteigenthum an dem Ober- 
rind Nieder-Viehtriebe haben, dessen Umfang Gegenstand des hier
auf angestellten Sepavats ist. In letzter»! Prozeß soll jetzt in revi- 
-orio erkannt werden, wenn nun aber die erste Entscheidung, auf 
welche das gegründet ist, durch den Nulliräts-Prozeß um-
gestoßcn wird, so würde damit auch zugleich das Erkenntniß in dem 
-cparsin fallen, im umgekehrten Fall aber, wenn der provocautische 
Magistrat mit der NErätsklage succumbirt, das gegenwärtig abzu- 
faffende Jte Erkenntniß" (das am 29. Januar 1828 publicirte), 
ungebührlich aufgehalten werden- Durch die angebrachte Nullitäts- 
tlagc soll nach den Vorschriften des Tit. 16 Thl. 1 der allgemei
nen Gerichtsordnung die Vollstreckung der frühern Erkenntnisse nicht 
"ufgckalten werden.^
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„Der Fall ist allerdings sehr zweifelhaft (?) nnd ist in dem Ve- 
Slcitungsbericht an, das Geh. Ober - Tribunal der hier angegebenen 
Aweifelsgründe zu erwähnen."

„2) viotlllcmur den Partheien, daß die Nullitätsklage zugelas
sen (?), die Acten aber an das Geh. Ober-Tribunal abgesendct und 
demselben anheim gestellt worden, ob bei der gegenwärtigen Lage der 
Sache in dritter Instanz zu erkennen sei."

, „Zugleich ist denselben zu eröffnen, daß die Jnstructwn des Nul- 
litatsverfahrens dem bis. anfgetragen worden." (Es war gebeten wor
den, dies Supplement der Klage vom 10. März 1824 durch einen 
Commiffarius hier instruiren zu lassen.)

„3) Msiilketur dem idi. unter abschriftlich» Mittheilung der Pro- 
vocation des verklagten Magistrats vom 27. October und des zweiten 

vom,4. ,d. M>, so wie des dem letztem beigefügtcn Verzeich
nisses v( nämlich der aufgefundenen zu adhibirenden Actenstücke)," 
das im Tit. 16 p. 1 der Gerichts - Ordnung vorgeschricbene Verfah
ren einzulciten (?) und zu instruiren, die diesfälligen Verhandlungen 
aber binnen 3 Monaten spruchreif einzusenden."

Da sich aus dieser Verfügung klar ergab, daß der Decernent 
von dem schon seit dem 10. März 1824 rechtshängigen und bereits 
zum Spruch vorliegenden Nullitäts-Vcrfabrcn gar keine Kenntniß 
hatte, und man also im Begriff stand, über denselben Gegenstand 
ein zweites dergleichen einzulelten, so ward am 19. Februar 1827 in 
einem ausführlichen Berichte auf diesen Irrthum aufmerksam gemacht; 
der ernannte Commiffarius lehnte auf diesen Grund die Instructkon 
ab; anstatt einer anderwcitern verbessernden Verfügung wurde aber 
am 3-, April 1827 das Urtel erster Instanz, vom 7. März, in dem 
Nnllitatsverfahren, publicitt; worin nur auf die in der Klage vom 
10. März 1824 übergebenen 3 neuen Documente Rücksicht genom
men , alles andere noch dem Richter unbekannt gewesen war. Die 
Formellen des Prozesses waren für berichtlat erklärt, in der Sache 
selbst aber die Commune (die Stadt Landcshut), abgewicsen und in 
die Kosten verurtbcilt.

In den Urtelsgründcn wird zuförderst eine summarische Darstel
lung der Gründe für und wider im Vorprozeffe, vorausgcsendet, dann 
wird gezeigt, daß die Erfordernisse des §. 19, 18, 17 Nro. 2 und 
17 Nro. 3. Tit. 16 der Gerichts-Ordnung vorhanden sind, und end
lich wird zu §. 17. Nro. 4. I. o geprüft, , ob die beigebrachten neu
en Documente von der Art seien, daß dadurch die Lage der Haupt
sache verändert, und eine von dem Tribunals-Urtel von 1821 ab
weichende Entscheidung begründet werde; dieses, letztere wird vernei
net. Der Urtelsfasser vermißte bei dieser Beurtheilung die Gründe 
des Tribunalsurtcls, und da deren Mittheilung verweigert worden, 
so müßte er sich lediglich an die Voracten halten, und aus diesen 
auf jene Gründe einen Schluß versuchen. ES müsse nun angenommen 
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werden, daß das Bolkonische Privilegium dahin ausgelegt worden: 
„daß die Gemeinde Vogelsdorf durch die in jener Urkunde enthaltene 
Schenkung nicht in einem Unterthanen-Verhältniß zur Stadt Lan
deshut getreten," (wir sind mit den Lesern überzeugt, daß der 
Ober-Tribunals-Richter das Privilegium so ausgelcgr hat, wir wis
sen aber auch, daß diese Auslegung unrichtig und null ist); .„son
dern vielmehr dieser einverleibr worden, und daß dieselbe so bis zur 
Einführung der Städte-Ordnung zum städtischen Communalverbande 
gehörig gewesen sei." (Wir wissen nun aus der Geschichte von 1743 
an, welche wesentliche Veränderung jenes Verhältniß, welches durch 
das Bolkonische Pririlegium angeordnet war, erlitten hatte). „Diese 
Auslegung des Tribunals-Erkenntnisses werde besonders dadurch un
terstützt, daß die Vogeisdorfer Gemeinde, wie aus den Vvracten her- 
vorgeht, nicht nur mehrere städtische »nur- getragen," (wir durch
schauen jetzt diesen Trugschluß !>) „sondern ibre Mitglieder auch förm
liche Bürgerbriefe erhalten haben;" (wir wissen, was es mit die
sen — unförmlichen Bürgerbriefen für ein Bewandniß hat!); „fer
ner wird auch nur dann, wenn man diese Gründe der Entscheidung 
des Geb. Ober-Tribunals supponirt, erklärbar, daß den damaligen 
Rcvidenten ein Anspruch auf Abfindung des ihnen als Miteigentbü- 
mern gebührenden Antheils zuerkannt wird" (derRichter deutet mit
hin an, daß sie außerdem nothwendig hätten abgewiesen werden müs
sen); „und endlich scheinen auch die im tsnor soutonliso gewählten 
Worte: ,, „nach ihrem Ausscheiden aus dem Vürgerverbande," " 
ganz unverkennbar diese Voraussetzung zu bestätigen."

Unter dieser Voraussetzung wären die neu beigebrachten Docu- 
mcntc nicht stark genug, eine entgegengesetzte Entscheidung herbeizu- 
sühren: denn

An i) Gehe aus der Entscheidnttg des Landeshauptmanns in der 
Stadtverfassung von 1649 hervor, daß das quäst. Verhältniß bereits 
damals zweifelhaft gewesen (wir wissen, welche Anstrengungen der 
jekigcn Kläger Vorfahren von dort an bis 1669 gemacht haben, es 
in Zweifel zu stellen, daß es aber — was wenigstens die jetzige 
Danxtsrage anbelangt, denn von Gcspannroboten ist nicht die Rede, 
siegreich klar aus dem Aweifelsdunkel hervorgegangen war); — des 
Landeshauptmanns Entscheidung für die Stadt könne als eine bloße 
Erklärung der Bolkonische» Urkunde nicht Sm legls haben (aber das 
rechtskräftige, Appellationsurtel von 1669 hat sie); und sei auch un
wirksam geblieben, wie sich schon daraus ergebe, daß den Vogelsdor- 
fern Bürgerbriefe ertheilt worden ").

S2) Aus eine Anfrage in Beziehung auf Steige'« Boikenhainsche Merk. 
Würdigkeiten S. zyz, antwortete der Magistrat zu Bolkcnhain am 
2y. Oktober I82Ü: „ES bat seine Richtigkeit, daß Alle, die sich in den 
Kämmcreidorfcrn Würgkdorf und WolmSdorf ansässig machten, al«
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Au 2) Der Urtelsfasser giebt zu,. dass die Stellen in der beigee 
brachten alten Gerichtstarc: „daß nach einer, anno 1695 durch die 
gewesene Braumbars - Commission erfolgten Begrenzung die Grenzen 
zwischen Vogelsdorf und der Vorstadt von Landcshut ermittelt wor
den, und bis wie weit hiernach die Vorstadt sich erstrecke;" — fer
ner: „und gehören alle Inwohner bis dahin - (zur beschriebenen 
Steile), in die Vorstadt, die übrigen aber gegen Vogelsdorf und Ue
ber unter Gemeinrecht;" ferner: „Die Vogelsdorfer, Ziederer und 
Wreitenaucr Schoßgenossen, weil selbte von dem Stadt - nnd Vor- 
sradtrechte" (in Beziehung auf die Brauberechtigung, auf den Grund 
des Volkonischen Privilegiums und des Urtcls von 1669) „ im au- 
gefübrten Accesse ivon 1695), wie auch sonsten nach Anleitung des 
Volkonischen Stiftsbricfes und bierauf fuudirtcu Stadtverfassung er- 
cludirt und außer die Vorstadt gehörig, ja vor Fremde zu achten sind, 
entrichten ebenfalls dem angeführten alten Gebrauche nach, von einer 
Besichtigung, Grenzscheidung, Anweisung einer Stelle 2 Tblr., des
gleichen auch von allen andern gatiku- gleich denen Fremden die zwei
fache Gebühr." — Also Urtelsfasser giebt zu, daß diese Dinge eini
ger Maaßen für die Meinung des Magistrats sprachen; voraus
gesetzt: daß unter dem Ausdruck „Vogelsdorfer Schoßzenossen" 
die Verklagten verstanden werden könnten, was diese bestreiken 
(!!?? ob sie es wohl noch bestreiten werden?). Diesem als alt an
erkannten Documcnt wird aber aller Werth abgebrochen; weil es 
ohne Datum und Unterschrift ist, und wahrscheinlich eine Privatcom- 
pilation sei. —

Jetzt ist aber im Avpellationsbericht der vollständigste Beweis ge
führt worden: daß diese Tare unter öffentlicher Autorität verfaßt, 
und bis unter die Preuß. Regierung eine Norm in kor» gewesen ist. 
Ein gleichfalls in Bezug genommener Receß von 1683 ist ferner auch 
aufgefunden, und das Document verliehrt nur durch den vorhande
nen direkteren Beweis der Urtel von 1662 und 1669 viel an seinem 
Werthe, findet aber auch darin volle Bestätigung.

Unterthanen vercidet worden, und dem Magistrat als Ernndobrigkeit 
Gehorsam und Treue geswworen und an Vcreidungsqcbühreu 2 Rthl. 
zur Kammereicassc bezahlt Hasen. Da vormals die Bürgerrechts - Ge
bühren hier auch nur 2 Rthl. betrugen, so hat Steige in seinen Denk
würdigkeiten riwtig gesagt, daß die Vcreidungsgebühren der Untertha
nen so viel als für das Bürgerrecht betragen. Auch gegenwärtig 
noch werden Alle, welche im Laufe eines Jahres in obi
gen Dörfern neu an zie h eu (Schntzvcrwaudte ausgenommen), 
bei Abhaltung dcSzabrlichen D r c i L i n g s i m G c r i ch t S- 
kret schäm vor versammelter Gemeinde .vereidet, nur 
baß seit Aushebung des Unrcrtbänigkeits - Nexus " (sou,u strloto) , 
„die Eidesformel geändert worden, und werden auch beut noch2Rthl. 
VereidungSgevnhrcn zur Kämmereieasse erhoben." Der Magistrat zu 
Dolkenbain hatte also das ursprüngliche Verhältniß, und das sar-tmen- 
tum LUoUtLtt» fkstgthalten.
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Au .3) ist aus einem Versehen die eigentlich betreffende Stelle 
äus dein oben niitgetheilten Grüssauer Vergleiche von 1501, 
N-ebel's und Ostcrmann-6 Güter gar nicht zur Betrachtung zeigen 
worden, sondern die irrelevante Srelle über die Mahlpflichcigkeit.

Wenn nun kein Gedanke daran mehr aufkommen kann, daß die 
Vogeisdorfer ein Mlte,genthnm an den Viebigen aus einem Mtbür- 
gerrechte ablciten können, sondern sie als Unterthanen, und als wach- 
d-enstpflichtig werden erkannt werden müssen; so bliebe allerdings noch 
übrig, daß he an diese Vicbige einen Entschädigungsanspruch aus ei
ner -eovirns oder conpssvencU hätten, in sofern ihnen
dies von der Stadt durch die Urbarmachung entlegen würde, fsser 
lind nun zufordcrst die Worte des schiagend: „Auch soll "ihr 
keiner einen freien Viehtristt haben, noch kein übrig Vieh halten, 
wenn ibm zu Recht gebühret, was das ist, davon soll er keaen der 
Stadt, thun, das recht ist, an Geschossen und an der Pfründe "__ 
„Uebrig Vieh" kann kein anderes sein, als welches der Eigner nickt 
vom eignen Futter überwintern kann; „wenn ihm zu Recht gebüb- 
ret' d. b. als ihm rc., d. b. welches er überwintern kann. — „was 
das m rc." qno-1 (peous) ejm (jurls) om: — von demjenigen Vieh, 
welches ihm über den Wwthsckafts-Inventarien-Bestand von dem 
Futter, welches das Dominium anf seinem Auengrunde ihm gewäh- 
r«t, zu halten erlaubt wird, dafür soll er billig angemessene Bezah
lung lehren durch Geschoßbeitrage und an Frohuen. §

Nun smd aber aus dem i7ten Jahrhundert (schon längst vor 
dem ersten Processe), bis in das ätzte eine sehr große Masse vonBc 
weisen vorhanden: ' " -oc-

1 Daß die Stadt auf der ganzen Feldmark beider Dörfer das 
Anenrecht im weitesten Sinne erercirte; Aucnflecke zur Grasuua ver
mietbare , dergleichen verkaufte und verschenkte zur Aufbauuna von 
Auenhauiern, die sie, im Fall ,ic auch nickt ein besonderes Kausvre- 
tmm für den Grund nahm, doch mit einer Steuerindiction von 
3 , 4 Thlrn. belegte, wodurch mithin auch der Kämmereicasse em 
Nutzen zufloß, den man 1743 muthwillig aufgab. Ferner

2 ) Daß dergleichen Aucnhäuser in großer Zahl auch selbst auf 
dem qua,r. obern Viebig, dessen Umfang dadurch bedeutend einae- 
schränkt worden, ausgethan und erbauet worden find;

3)Laß die Bürgerschaft eine sehr ansehnliche, bis gegen 150 
Stuck herangcwachsene Heerde Vieh, mrd dafür einen eigenen sn'rten, 
Hrrtenbaus, Hirtenwiese, gehabt; daß aber den Verstädtern 
und Unterthanen oder Schoßgenossen, ohne besondere Erlaubniß nicbr 
zugestanden, ihr Vieh auf die städtischen Auen und Viehkriebe u, 
bringen (hierdurch, erhält das Krausendorfer Urtel von 1625 Erläu- 
terung und Beschränkung); ferner, daß von Zeit zu Zeit das Hute- 
geld nach Bedarf für die Deckung der Hütekosten und des Bullen u«- 
yer oder niedriger bestimmt worden, immer «her für die Schvß-euoft

7
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sen noch einmal so hoch, als für die Bürger, bis zu 1 Lhir. für' 
das Stück Vieh.

4) Daß jäbrlich eine besondere Commission die Grenzen, Vieh- 
trscbe und Anenflecke besichtiget und bestimmt bat; welche Felder — 
auch der Bauern — für den Viehtrieb, besonders der Städter Lehde 
bleiben sollen;

5) Daß, weit entfernt, die Dörfler hätten eine Servitut gegen 
die Stadt gehabt, wohl den Bauern unter einander wegen ihrer Gü
ter Vichtriebe zugcstanden haben, noch mehr aber der Stadt selbst 
gegen die Bauergnter; ganz besonders gegen ein gewisses, der Iden
tität nach noch bis auf den bcutigen Besther nachzuweisendcs Schil- 
lerschcs (Johnschcs, Maisansches) Gut, einen Viehtrieb von 48 El
len Breite über das ganze Gut, worüber der Erneuerungs-Contract 
von 1685 aufgefunden ist; endlich

6) Daß um das Jahr 1720 herum der Hirt gänzlich entlassen, 
der Bulle abgeschafft wurde; weil der Viehstand in der Stadt so ge
ringe geworden, daß kein Hirt mehi^hat gehalten werden können. 
Von der Zeit an hat man sehr natürlich von den wenigen städtischen 
Vichhaltern für das Vcbüthen gar nichts mehr genommen; und von 
den Unterthanen zuletzt nur 4 Rthl. 8 Sgr.

Auf den Grund alles dessen wurde am 20, April und wiederholt 
am 6. August 1827 die Appellation angemeldet, endlich am 8 Au
gust 1828 zugelassen, derselbe Instructions-Commiffarius mir sämmt
lichen Acten versehen, diesem der Appcllationsbericht (mit den Bei
lagen 166 Bog?» stark, fast durchgängig nur Documente uud Acten- 
auszüge), übergeben; und von ihm ist wegen anderwciter Arbeits- 
überbürdung ein Jnstructionstermin erst im Mal d. I., und da die 
Verkl. noch nicht Abschrift des Appellations - Berichtes hatten, auf 
den 1. Juli angesetzt worden.

Wenn von der hohen Justizbehörde sehr dringend zu einem Ver
gleiche angerathcn wird, besonders, weil der Prozeß noch sehr weit
läufig und kostbar sein werde; so kann sich der Verfasser dieser Ge
schichte, der sie aufgesetzt hat, weil er glaubte, daß sie auch für an
dere Städte von Interesse sein könne, und damit sie als leichter zu 
lesendes Compendium für die künftige Dcduction diene, weder von 
dem einen, noch von dem andern überzeugen.

Denn was
1) die vermeinte Weitläufigkeit des Instructions-Verfahrens be

trifft, so besteht die ganze Instruction in der Erklärung über die 
Aechtheit oder Unächtheit von Documentcn (was sie beweisen, ver
fällt der Dcduction und der Beurtheilung des Richters). Wenn die 
Verkl. sich hierbei

bescheiden, daß das Unterthauigkeits - und Dominial - Verhält- 
. piß außer allem Zweifel ist, und sie dieses Fundament alfs
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kläglich fallen laßen; so fallen der Beweis - Doeumente ljO 
deren nähere Untersuchung hinweg;

d) Wenn sie endlich einsehen, daß es zu ihrem Besten gereicht: 
das zur zweiten Instanz zurüchgewiesene se^sr-rum rüden zu 
lassen, bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Nullitäcspro- 
Zesses; welchen Antrag sie bisher mit Hohn, — als wolle man 
sie binter's Licht führen, zurückgcwiescn haben;

d) Wenn man ihnen endlich, um die Sache abzukürzen, erlaubt, 
odne eine neue Klage, ihr Klage-Fundament zu ändern, und 
aüfangebliche Viehtriebsrechte ancherDöminial-Aüe zu richten; 

sind in dieser Beziehung nur diejenigen Doeumente und Actenstellen, 
welche die oben aufgcführtcn 6 WiderlegungSpunkte betreffen, vor- 
gelegt und collationirt werden dürfen, so kann die Instruction recht 
bequem in 2 bis 3 Tagen bis zut Deduktion geschloffen sein.

Woher also sollen noch große Kosten erwachsen - selbst wenn, was 
«»denkbar ist, noch ein Spruch in --evisoi-io erfolgte. In dem höchst 
unwahrscheinlichen Falle, daß das Restitutionserkenntniß nicht ganz 
günstig für die Stadt aüsfielc, wird, ohns daß es noch der Durchfüh
rung dcs bedürfen möchte- eine Einigung mit den gewiß als- 
danu bcrabgemmmteu Ansprüchen der Unterthanen zu Stande zu 
bringen sein.

Daß sich aber jeder Urtelsfasser vor dem ungeheuern Aktenstöße 
zu fürchten hat; kann

2) AN sich kein Grund zür Eingehung eines Vergleiches sein, 
zu welchem es an allen innern Gründen zu fehlen scheint:

Gesetzt- es bliebe »ach Erwägung der freien Willkübr dessen, 
der für ein erlaubtes Huren ansehnliches Hütegeld bezahlen ließ, noch 
ein Schatten von Hüterecht übrig, und in diesem Falle nach Abrcclm 
nunq dieses Huteqeldes noch irgend ein Werth desselben; so müßte 
er »ch doch reichlich compeusiren:
- 4) Durch die aus dem gleichen Fundamente wieder anfzunehmen-
oen grundherrlichen Rechte; d. h- durch eine allgemeine Grundbesteue
rung für die Kämmereicasse; und
. 2) Durch Forderung der alten Wachdienste in nMurn oder mit
telst Ablösung, wie dieß in Löwcnberg geschehen ist.

Jur Geschichte der Händwerksmittel, der Zünfte, der Ge
werbe-Real-Berechtigungen und deren Ablösung.

«...Daß alle Handwerke, Künste, ja Wissenschaften im Mittelalter 
Mrttel, Innungen, Zünfte bildeten, um sich Schu» nnd industruelle 
Ordnung zu gewahren, welche ihnen die StaatsLewalt noch nicht ge. 
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wähpsu konnte, ist bekannt. Es kann uns nicht iutercsslrcn, wann 
dieß hier bei jeder Profession geschehe». Die vier geschlossenen Zünfte 
der Fleischhauer (welche den ersten Rang habe», selbst ror der weit 
später entstandenen Kaufmannssocictät), Bäcker, Schuhmacher und 
Schneider haben wir bereits oben in der Stistungsurkunde des Ort» 
vorgefunden. Wir haben gesehen, daß die Fleisch - und Bäckerbänke 
von einem fremden Herrn besessen, an die Fleischhauer verpachtet, 
und endlich gegen einen Zins verkauft wurden '). Die Fleischer un
ter andern, hatten ei» Privilegium von dem Landeshuter Pfandherrn, 
Christoph Gotsche Schoff von 15Z7 ") und gaben von jeder Bank 
4 Gr. Zinse, selbst bis zur Aufhebung der Gerechtigkeiten ?) Sämmt
liche Zunftbricse und Jmnmgsartikel, die sich hier erhalten haben, sind 
erneuerte aus dem 17. Jahrhundert. Wir übergehen mancherlei Cu- 
rivsttaten, welche Theils geeignet sind, jetzt belächelt zn werden, theils 
neben mancher guten Vorkehrung, Beweise liefern eines eigennützi
gen, selbstsüchtigen und engherzigen Monopolsystems, wie überall im 
Stadtffunc der alten und mittelaltrigen Welt. Daß die Gewerbefrei
heit auch hier, ganz besonders anfänglich, nicht wohlthätig wirkte, 
daß sie in ihrer gänzlichen Ungebundenheit eine Menge untauglicher 
Leute von einem paßlichern aber beschwerter» Gewerbe und von dem 
Lcrnschemmel hinweglocktc auf den sogenannten Patcntmeister - Stuhl, 
und dadurch viel Familien-Elend und große Belästigung der Armen- 
fvnds entstand, dieses hier nicht zu erschöpfende Thema berühren wir 
blos, weil dies nichts Besonderes sein mag, und sich diese Dinge im 
Verlaufe der Zeit, durch die gemachten Erfahrungen, nnd durch Ge
setzes Modifikationen bereits gemindert haben und endlich verschwin
den werden. Wir gehen sofort über zu einer kurzen Geschichte der 
Ablösung jener allein interessanten Gewerbe-Realb.rechtigungen. Fol
gende Gewerbeberechtigungen sind hier wegen der Ablösungsfähigkeit 
in Frage gekommen: Die Brauurbare haben ihrer Ablösung entsagt,

I) So verkaufte Volks auch in Hirschberg anSevfried v. TchUdow ro Brode- 
baute, 8 Schubbänke und 4 Fleischbänke. S. HenselS. 57. Wann die 
Fleischer IN Landesbut ibre Bänke eigenthümlich erworben, ist nichc 
auSzumittcln gewesen, also spätestens im lütcn Jabrhundere. Zuletzt 
besaß die Kämmerei nom di« Bans Nro. 17, die sie im 17. und igtew 
Jahrhundert für 12. 16 bis 20 Rthl. verpachtete, und mit Kammer» 
Approbation von 1788 für 417 Nthl. verkaufte.

2) König Friedrich verpfändete dem Herrmann v. Czettritz auf Fürstenüeit, 
die Stadt und Feste LandeShiit für eine von Laditzlans contrabirte Schuld, 
und um neue Zoo Schock zu sftnstadr am Mirwoch nach St. RcnüniS- 
ccre 144Y, und IZZ7 war duft Schuld noch nicht b,zählt, und das 
-Pfandrecht an Gotsche gediehen.

g) Unerachtet der Geschlossenheit der Mittel, und des strengen MonopolS 
derselben selbst innerhalb der Bannmeile-, regte sich doch schon früh bis
weilen das Bedürfniß und die Ahnung der Gewerbcfreiheit: So zwang 
die Bürgerschaft zu Löwenbcrg den Rath 1Ü12, ein Vierteljahr lang 
» Tage der Woche freien Brodwerkanf vom Lande >n der Stadt zn er
lauben.
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die Apotheken desgl., welche auch die Erclusiv - Qualität nicht hätten 
Nachweisen können. Kramgorcchtiqkeiten sind nicht vorhanden gewe
sen; es sind daher nur folgende Gerechtigkeiten wegen der Ablosungs- 
fähigkeit zur hohen nnd höchsten Entscheidung gestellt worden:

1) 20 Fleichbänke; (bei denen zu bemerken, daß die Fleischhauer, 
vermöge der ihnen bciwohncnden besondern persönlichen Energie eine 
Reibe von fahren nach der Aufhebung.der Gerechtigkeiten es durch- 
zusehcn gewußt hatten, daß nur selten und fast nur heimlich Fleisch 
vom Lande eingebracht wurde, und nur in neuerer Zeit sich 6 Fleisch
hauer habilitirrcn, ohne eine der alten Gerechtigkeiten zu kaufen oder 
zu miethen.)

2) 20 Bäckerbänke, (die Zahl der in der Stadt sich auf den 
Grund der Gewerbefrciheit neu etablirtcn Bäcker ist auch nur sehr 
gering gewesen;)

3) 20 Schuhba'nke, sind nicht für ablösbar erklärt worden; weil 
ihrem Privilegio die elsusnla osossiorin (zu mehren und zu Mindern), 
angehängt war ^). Die Anzahl der Schuhmacher ist seit der Gewer
befreiheit um mehr als noch einmal so hoch gestiegen, und es fragt 
sich, ob bei einem auf ein nothwendiges, aber mit der Bevölkerung 
in gewissem festen Verhältniß stehendes Bedürfniß gegründetem Ge
werbe, sich nicht die Anzahl der davon ernahrbaren Individuen mit 
ziemlicher Sicherheit berechnen ließe, und wenn dieses Marimum er
reicht wäre, die Zuläffigkcit von Polizei wegen bis auf weiteres ver
sagt werden dürfte.

4) 2 Pfefferkuchentische, zuletzt in einer Hand, neben einem 
neuen Gewerbetreibenden;

5) 4 Barbierstukcn und eine Badstube, die letztere nicht ablö- 
suugsfahig.

Das Ablösungsverfahren theilt sich bekanntlich in 2 Perioden: 
Won 1810 bis 1822; nnd von da bis jetzt. In der ersten, Periode 
wurde anfänglich die Einleitung von den damals noch vorhandenen 
Kriegs- und Steucrrärhen getroffen. Es wurden starke Actenbündc, 
Mit wiederholten Taren, Legitimations-Verhandlungen, Reclamatio- 
wm, Resolutionen und Vergleichs-Versuchen gefüllt, jedoch meistens, 
so auch hier, ohne allen praktischen Erfolg. Im Jahre 1818 bis 1819

4) Die Schuhmacher hatten zu seiner Zeit (1812 bis 18IZ) von diesen 
Schubbankgeeechtigkeiten 124 Rthl. IZ Sgr Vermögenssteuer bezahle. 
Nachdem diese Zahlung künstlich aber genügend bewiesen war, wurde 
Ihnen die kistattunq dieser >1 «ehrte gciahlten Summe aus dem Grun
de verweigere, weil ihnen die Wräclnswn aus der Allerhöchsten Kabi- 
uctS-Ordre »om 12 — rüsten September 1820, entgegen stehe, obu- 
erachtet ihre Gerechtigkeiten erst am 7. October 1822 für unablbkbac 
erklärt waren. Allein Er. Majestät des KöniqeL Gerechtigkeit hgt iL2Y 
die Ruckiahluug «„befohlen, und sie ist erfolgt.
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Ward auch, ein Versuch mit Erhebung einer Abiösungssteuer von des; 
Gewerbetreibenden, gemacht, die hier nur einige und 60 Rthl, er
brachte und bald wieder aufgegeben war.

Das Schicksal der B-nkgläubiger, und ob sie Zinsen erhalten 
sollten, hing davon ab: ob die schuldenden Bankberechtigten auch per
sönlich verpflichtet waren, und in diesem Falle noch außer der Bank 
oder Gerechtigkeit andcrweites Vermöge» besaßen, an welches man 
Uch halten konnte. 2» solchen Fällen bezahlten sie die Zinsen entwe
der vollständig, oder vergleichsweise nach vermindertem Zinssätze, wohl 
auch das Capital, cnrweder freiwillig, aus Rechtlichkeit) oder im We
ge des rechtlichen Zwanges. Gewerbetreibende aber, die außer dem 
laufenden, an sich geschwächten Gewerbe kein sonstiges Vermögen be
saßen, oder nicht zugleich Personalschuldner waren, entschlugen sich i» 
der Regel der Zinsenzahlung, und ließen es auf die Erecution ankom- 
men. Letztere wurde eine Zeit lang auf höchste Verfügung nicht durch 
öffentlichen Verkauf der Gerechtigkeiten vollstrcckt, welche nicht mehr 
sur commm-til betrachtet wurde». Später aber kamen dergleichen 
Zuschläge vor, und au» Privatverkäufe, in welchen: nicht die Gerech
tigkeit, sondern der einstige etwaige Ablösungsertraq als Object an
gesehen wurde; auf welches man auch die in einem Schüldenverfahren 
ausgefallenen Gläubiger anwies.

Mit der zweiten Periode (Gef. vom 11. Juli 1822) trat he- 
kanntlich die subsidiarisclze Verbindlichkeit der Stadtcommunen zur 
Ausführung der Ablösung ein.

Nicht blos die vielfältigen dringenden Gesuche der Dankgertchtig- 
keitcn bei den hohe» und höchsten Behörden, nutz selbst deren Sup- 
pliktn, am Throne niedcrgciegt, sondern auch die mitbürgerliche Theil
nahme an deren unbestritten traurigen Lage, nebst der Ueberzeugung, 
daß es nur darauf «»komme, das Unvermeidliche, auf die wenigstdrü- 
ckende Art zu thun, brächte den Magistrat und die Stadt - Verord
neten-Veriammlung^ hier zu dein einstimmigen Beschluß, die Ablö
sung im Wege deS Vergleiches zu versuchen; in folgender Art:

i) Zuförderst wurde in Folge Rescript vom 14. August 1822 
die Tare revidirt, nach dem Durchschnitt der Erwerbpreise vom 1. Ja
nuar 1791 bis 1. December 18IU unter Berücksichtigung der vorhan
denen Appertinenzien - neu regMt, und so ergab sich folgender Tar- 
Caxitalwerth:

Von 20 Bäckerbänke» ä 532 Rthl, — 10,640 Rthl.
L. - 20 Fleischbänken L 473 - — 9,460 -
O. - 4 Barbiergercchtigk. L 686 - — 2,744 -
v. - 2 Pfefferkuchentischen — 1,300 -

in Summa 24,204 Rthl.
Die Schuhbänke sielen also mit einer Tare von ungefähr 6000 Nthl- 

hmweg.
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2) Als erste Basis wurde angenommen, daß von versessenen Zinsen 
weder in Anselmng der Besitzer noch der Creditoren die Siede sein 
könne (welche Verzinsung sich übrigens außerdem nach dem Betrieb, 
ober nach dem Ruhen des Gewerbes gerichtet haben würde); sondern daß

3) Sämmtlichen Interessenten ein sofort (zu Ostern 1828), zahl 
bares Pauschquantum dieses Capitalswerthes angebothen werden solle- 
anfänglich wurden 45 pro Oent «»geboten, endlich aber 50 pro Osuv 
bewilliget; wonach man sich des anf die einzelnen Gerechtigkeiten je
der Kategorie kommende Pcrcipieudum leicht berechnen kann.

Nunmehr wurde mit der, allerdings sebr mühsamen Ermitte
lung der Interessenten: der gegenwärtigen Civilbesitzer, die sehr oft 
erst den Bcsitztitel, nach vorgängig geführter Legitimation, mußten 
berichtigen lassen; der Creditoren und deren Erben, Erbes-Erben, 
Cessionarien u. s. w. vorgeschritten; es war sehr oft erforderlich, 
wenn aus der Sache überall etwas werden sollte, diesen Interessen
ten in der Führung ihrer Legitimation, in der Zuziehung ihrer ofc 
sehr vervielfältigten und verdunkelten Mitintereffenten möglichst hel
fend an die Aand zu gehen, und die nöthigen Ancrägc. bei den rich
terlichen Bebörden z» formirem Gleichzeitig wurden mit allen die
sen einzelne Pacta über den Vergleich abgeschlossen, und überall, selbst 
von Vormündern und vormundschaftl- Behörden, im Ganzen von 
127 Partbeien, wurde dieser Vergleich angenommen; so zwar, daß 
mau die spätern oder nachgesctzten Creditoren nicht ausschloß, viel- 
mebr jeder derselben 50 pro ctcnr seiner Forderung, kurz, die Hälfte 
dessen erhielt, was er von dem Larcapitale erhalten habe» würde, 
wenn die Ablösung im ordinairen Verfahren einer 30jährigen Ablö
sung erfolgt wäre; so daß der Eigenthümer z. B. einer Backerbank 
dasjenige erhielt, was nach Bezahlung der Schulden, z. B- 400 Rthl. 
L 50 pro Lent mit 200 Rthl. übrig blieb, d. h. 66 Rthl., und 
daß nur diejenige Gläubiger ganz ansfielen, deren Capital denTar- 
wcrtb überstieg. Hiervon gab es nur Ausuahmcn einiger abweichen
den Vergleiche zwischen Creditoren unter sich und mir oem Besitzer 
(der ihnen nachstand, um auch von allem persönlichen Scbnldnerus 
wegen, des Ansfallquanti loszukommen); und endlich im ordentliche» 
Concursverfabren, in welchem die Derthsilung nach dein Clafsifica- 
nons-Urtel und nach Vorschrift der Coucursorduung gemacht wurde; 
so daß die höhere Klaffe die tiefere ausschloß, und der spätere Gläu
biger vor voller Befriedigung des frühern nichts erhielt, in der 6ten 
und 7teu Klaffe aber die Theilung in triburum gemacht wurde. So 
ist denn der Vergleich vom Januar bis Juni 1828 durchweg zu Stan
de gekommen, bis anf ein Paar Posten, bei denen es nur noch an 
unbesiegbaren Lcgitimations-Hindernissen sich stößt. Eine Backerbank 
ist durch Ceffion an einen Banquier gediehen, der es vorgezogen bar, 
ein mit 4^ pro Ont verzinsliches Auerkenntniß über den vollen 
Taxwert!) mit der Realisirbarkeit nach 30 Jahren, anzunehmeu.
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Die Gläubiger haben allen weiten, Ansprüchen an denAklösung^ 
Fonds und an ihre bisherigen Schuldnen entsagt nnd in die Lö
schung gewilliget; eben so die Bankbesitzer, so wie in die Löschung 
»es Hypotheken-toin, und zugleich ihre Fleischbank- und Bäckerbank- 
Locale m ihnen gehörig gewesenen Gebäuden am Ratbhause, dcrCom- 
niunltat abgetreten. Die Fleischscharcn, ein dem Einsturz drohendes, den 
Marktplatz verunzierendes Gebäude, ist demnach im Juli ,828 abge- 
vrochen worden, m!d über das Bäckerbankgcbäude wird zweckmäßig 
oispvmrt werdest könne», sobald der bisher von der Stadt-Verordne
ten-Versaminlüng abgelehntc Ankauf der darüber befindlichen Schuh- 
oanke wird zu Staude gekommen sein. Nur die Kirchen - Logen, die 
tuchr als re.b rdmmei-cli anziisehen sind, und sich aus der Entste- 
«ung des evangel. Kirchensystemes hcrschreiben, und das gemeinschaft
liche i^blachthaus, sind den Bäckern, und den Fleischhauern verblie
ben. Endlich ist den Altbcrechtigten allgemein die Bevorrechtung zu- 
gestanden worden, daß sie vom Gewerbe nicht mit einer Ablösungs- 
sreuer, sondern nur mit demjenigen Beiträge angezogen werden sol
len, der sie, wie jeden andern Bürger nach dem allgemeinen Abgabe- 
Systeme treffen wird.

4) Das zur Ausschüttung der 12,102 Rthl. anschlagsmäßig er
forderliche baare Geld wurde theils aus Kämmerei - Peculicn - Capi
talien, theils auch, in sofern diese (ungefähr 6,000 Ntbl.), nicht so- 
M't rcalilirbar waren, durch ein Darlehn zu 5 vom Hundert (8000 
Rtbl.), von einem auswärtigen Banqnierbausc dadurch beschafft, daß 
t>e Kaufmanns-Societät auf die ihr von je her eigenthümliche wohl
wollende und gemeinnützige Weise jenem Hause durch 3 der ersten hie
sigen Handlunqsyäuser Wechsel bestellen ließ, gegen gegebene Rück- 
wechsel, und für sich selbst die Garantie der Stadt durch Stadt-Ver
ordneten - Versammlung und Magistrat annahm ; so daß jene Wechsel 
in s wahren emgelLc't sein sollten, dich ist aber, theils durch Uc- 
vertragung auf städtische Foüds, theils durch Realisirung des Pccn- 
liencapitals, theils durch die currcnten Revenüen des Fonds bereits 
zu Johanni 1829 zu Stande gebracht worden.

- Außer jenem Kämmerei-Peculien-Capital wird der Ablösungs
fonds durch folgende Einnahmequellen gefüllt:

-4- Durch einen höchsten Orts edictmäßig bewilligten Steuerauf
schlag von 25 pro Oent auf das Vraumalz, im ungefähren 
Beträge von 200 Rthl.

D. Die im Gesetz freigestellte Bestenerüng deS Brennmateriales 
war, als nicht ausführbar, eben so abgelehnt, wie ein direc- 
ter Beitrag nach dem Princip der Klassensteuer.

o Der Beitrag der neu eintretcnden Gewerbetreibenden ist mög
lichst niedrig und tragbar, für jeden Fleischhauer auf 8, jeden 
Bäcker auf 6, jeden Barbier auf 4 und für den neuen Pfeffer- 
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küchler auf 6 Rthl. angesetzt worden, und kann ungefähr 100 
Rthl. einbringcn.

V. Das Fehlende, um die Abbürdung des Capitales (wenn man 
auf das zugesetzte Kämmerei-Pecnlium nicht Rücksicht nimmt), 
in ungefähr 5 Jahren zu bewirken, muß durch Beiträge der 
Bürger und Schntzverwandten beschafft werden.

Hätte die Ablösung auf dem ordinairen gesetzlichen Wege, Unter 
currcnter Verzinsung erfolgen sollen, so würde eine Erhöhung der 
Kümmereistcuer zu 75 pro Onr noch nicht zugercicht haben, und 
würde bei den Allermeisten gar nicht beizntreibcn g.wesn sein., Vom 
». Juni 1827 bis 3t. December 1828 wurden kür den Ablosungs- 
Fonds 50 pro One der Kämmcrcisteuer, ungefähr 000 Rthl. ge
stimmt, davon 25 pro Ont als Aufschlag zu der bisherigen Käm- 
mereisteuer aufgebracht, die andern 25 pro Ont aus der Käminerci- 
tasse durch Ersparnisse im Ausgabe-Etat gezahlt. Seitdem hat man 
jenen Aufschlag erlassen und hdfft die ganzen 50 pro O»r in.der 
Kämmerei ersparen zu können, besonders, nachdem seit 1829 die Käme 
Mereicasse eine Pension von 400 Rthl. ersparet. Der lange gehegte 
Und vorbereitete Plan: jenes Kämmerei-Peculium durch Zinsen und 
Ersparnisse bis auf 10,000 Rthl. zu sicigerü, und alsdann durch die 
Zinsen nnd dieß Penssons - Ersparniß der Einwohnerschaft eine Herab
setzung der Kämmereisrener um 50 pro Onr zu verschaffen, ist frei
lich auf lange Zeit durch diesen Zwischenfall zertrümmert.

Nebenausgaben und Gerichtskostcn hat die Casse bereits ein Paar 
hundert Thäler gehabt, aber durch die Rescripte der Königl. Hohen 
Ministerien der Justiz nnd der Finanzen vom 7- nnd 21 Mai ist 
dem Ablösnngs-Fonds in allen nickt eigentlichen, Partheisacken die 
Freiheit von Stempeln und ßericktlichen Kosten bis auf die baaren 
Auslagen gnädigst zugestanden worden.

Fragt man endlich den Ursachen nach: wodurch dieser Vergleich 
zu Stande gekommen, so möchten es folgende sein:

-) Die Stadtbehördcn ihrer Seits im vollen Einverständniß, und 
die zahlende Bürgerschaft überzeugten sich, daß die Ablösung anf dem 
ordentlichen Wege im Laufe von 30 Jahren, die nicht hingereicht hat
ten, der Stadt, ihnen selbst und ihren Kindern auch Kindeskindern 
mehr als 40,000 Rthl. kostest Und sie ganz zu Grunde dichten würde.

b) Die Berechtigten» welche das Gewerbe noch trieben, erwo
gen: daß sie, wenn sie selbst vom Gewerbe angemessene Beiträge lei
sten sollten, auch beim Empfang von 47, p-o One Zinsen, im be
sten Falle einst, und wann? nicht mehr erhalten würden, als ihnen 
der Vergleich bot.

0) Alle Empfänger, die Berechtigten , — auch die, welche das 
Gewerbe nicht betrieben, und die Gläubiger erwögen die Gefahr und 
fast sichere Aussicht, daß die Aufbringung der jährlichen Interessen 
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t-nd eines Ueberfchusses zur Ablösung, selbst beim besten Willen der 
Commune und Beamtenschaft, und bei den nachdrücklichsten Awangs- 
Werfügungen von Oben, über kurz oder lang, aber wahrscheinlich 
sehr bald, mcht weiter aufzubringen sein würden (denn: isters po««s 
Iismo nbiigstuv!); dass jedenfalls im Laufe von 30 Jahren man
cherlei äußere widrige Anfälligkeiten, wie Krieg, Tbeurnng, Brand rc; 
das ganze Svstem zerrütten könnten, und daß im allerbesten Falle 
sie die volle Auszahlung des Capitals entweder 'nicht erleben würden, 
oder wenn ihnen oder ihren Kindern die Geduld des Wartens aus- 
ginge, sie sich in die gesetzliche jährliche Licitation der Mindestannah- 
me, oder mit Spcculanten cinlassen müßten, welche Realisirungs- 
Nochmittel ein noch ungünstigeres Resultat gewähren könnten, als 
der Vergleich.

6) Auch waren viele Empfänger zugleich Ablöscnde, und gewan
nen aus der einen Seite, was sie auf der andern verlohreu. An
dern aber war auch die kleinere, aber sofort baar disponible Summe 
Geldes eine so unschätzbare Veibülfc in ihrem Gewerbe, daß alle an
dern Rücksichten zumckgcdrängt wurden. Das übrige that die heil
bringende Harmonie der Stadt-Verordneten mit dem Magistrat, 
das erfreutt-be Vertrauen der Bürgerschaft in ihre Verwaltungsbe
hörden, und der herrschende humane Sinn: den Klagen über den 
Druck, der aus dem Ablösnngs-Svstem der Bürgerschaft drohte, 
und auf der andern Seite den Klagen über den Verlust der Bankca- 
pitale, ein Ende zu machen;fto daß man zuletzt wohl mit Reckt ver
sichern kann: der Vergleich ist für alle Theile portheilhast; sie sind 
Alle mit ihm zufrieden gewesen.

Geschichte LeS städtische» Brau-Urbars.
Wir baten gcichen, daß das Bolkonncho Privilegium das Brau- 

Urbar und das Ausschrotreckt im Weichbilde für die Stadt bereits 
enthielt; welches von den nachfolgenden Landesherren bestätigt wurde.

Schon t4S3 ging in Schlesien der Streit an zwischen den Do
minien und den Städten über das Brau - und Ansschrootrecht; und 
verbreitete sich nach und nach über sämmtliche sogenannte Regalien, 
nämlick über die Landvogteien, Öbcrgerichte, Handwerksbann-Meile, 
über die Salz - nnd andern Marktrechtc. Denn jemchr dex Adel der 
ausschließlichen Hingabe für das Kriegshandwerk sich entfremdete, je- 
mebr er durch strenge Verfügungen der Fürsten gezwungen von dem 
barbarischen Raub- und Wegelagetungs - Systeme sich entfernte, an 
Gesittignng jeder Art zunahm, und den in den Städten und an den 
Höfen kennen gelernten LuruS durch erhöhten Ertrag seiner Güter z» 
befriedigen wünschte, und ihm üb rhaupt über manche Theile der die 
Städte bereichernden Industrie dasjenige Licht aufgegangen war, daß 
es nur von ihm abhangc, sich dieser Vortheile tyeilhaft zn machen; 
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desto eifriger war er bemühet, die entgegenstehenoen und ihn hem
menden Monopole der Städte, in Zweifel zu zielm, zu beschränken, 
und anf jede mögliche Art zu bekämpfen, nnd zwar mit gutem Erfolg.

Anfangs fanden sich die Fürsten und ihre Rathe noch nicht in 
diese sich vorbereitende wesentliche Veränderung der Dinge- Der Adel 
war ihnen noch ausschließlich die Kriegerkaste, ihnen mit den Modri
gen nur dienend durch ihren Arm; die Städte dagegen die Fund- 
grube dcs andern eigentlichen nei-vus i-e-nm stk-renstsrum, des Gel
des; darum waten sie in ihrem Industrie-Monopol unbedmgt zu 
schützen. König Marinas btvollmächtigtc 1479 sogar die Städte, 
wenn sie von den Landeshauptleuten (auch vom angesessenen Adel, und 
Mithin betdeiliget bei dem Jtercsse der Gegner), nicht im Besitz des 
Braurechtes geschähet würdest, sich selbst Recht zu nehmen (ein für 
jene Zeit und die Ohnmacht der Fürsten charakteristisches Rechtsmit
tel), und verordnete, daß alle ländliche neu eingerichtete Brauhäuser, 
eassirt werden sollten; es sei denn die von Adel könnten den urkund
lichen Beweis des Bestes dieses Rechtes führen; welche Entschei
dung von König Wladislaus 1506 und 1508 durchaus bestätigt ward. 
Allein der Adel beruhigte sich dabei nicht, und, nach und nach gewann 
eine weniger einseitige Ansicht der Sache bei Hofe das Uebergcwlchr, 
so daß, nachdem die von König Ludwig 1524 niedergesetzte Commission, 
(der Landeshauptmann Hans Seidlitz v, Belav mit 2 vom Adel 
nnd 2 städtischen Deputirten, welche die Weichbilder bereiteten), we
der gütlich, noch der dem Bischof Jacob und dem Herzog Friedrich 
von Aegnik und Brieg anfgetragene schiedsrichterliche Entscheid die 
Ausgleichung bewirken konnten,.— die Lache nur höchst langsam 
vorrücttc (von 1524 — 1531 harte das Königl. Manstgericht zu 
Schweidnitz erst 24 Urtel gesprochen; am 14. December 1545 ein 
Vertrag errichtet ward: diese sämmtlichen Streitigkeiten in präclnsi- 
vischer Frist zur General - BeweiSsichrung zu stellen, nnd zu Kaisers, 
richterlicher Entscheidung. Dieser gemeinsame Beschluß erhielt am 
1-, Januar 1546 Ferdiuand's l. Bestätigung. UntcrsuchungS - Com- 
missarlen waren der Graf Lobkowitz und der v. Nostiz. In Amehung 
Landeshuts war dle Jnstruction im Jahre 1546 vollendet.^ Endlich er
schien das Urtel st- 4- Wien den -ir. Juni 1626, pnbl. vom Landes
hauptmann v. Bibran zu Bolkeuhain den 29. Jannar 1629; nnd 
zwar: 1) Ein allgemeines Erkenntniß; worin der Stadt anf den 
Grund deb Bvlkonischen und der andern Privileg-en dje Ober- und 
Untergerichte, das Urbar, daS Meilcnrecht in Ansehung des Brän- 
cnS, Schänkcs und der nandlvcbker, das Dreidinasrecht mit Anzie
hung der Landschöppcn lind der Salimarkt als völlig erwiesen, zner- 
kannt werden; 2) Fünf und zwanzig Urbarien-Svocial-Urtel gegen 
den Landadel des Weichbildes, deren wesentlicher Inhalt, mit Ueber- 
gchuna des jetzt Unpraktischen (des Salzmarktes tc.) folgender ist:. 
ES wird als erwiesen zugesproche»:

Dem Abt zu Grüssan (niithin jetzt dem Fiscus); auf 
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die Güter Neu - Reichen«», Gärtelsdorf, Heinrichs- (Hcnners-) 
dorf, Blasdorf, Kratzbach, Königshein (jetzt Böhmisch), Stuben (?), 
Dittersbach Linden«», Grnnau unter Blasdorf, Kindelsdorf, Mer- 
kelsdorf, Lendelsdorf (?), Neudorf, Bekelsdorf (Bertelsdorf?), Alben- 
dort, und allen dem Stift gehörigen Gütern die Ober- und Niedcr- 
Genchte, Stadtrecht zu Schömbcrg und Liebau, wie sie andere Städte 
haben, in Nieder - Reichen«» ein Kretscham, und auf dem Kloster ein 
Kretscham an der äußersten Mauer gelegen, und endlich das Brauur- 
var. Endlich in einem zweiten Urtel die Ober - uud Untergerichte, 
Brauen, und Schänken auf Buchwald, LschcbSdors, Oppau und Kun- 
zendorf.

v. Den Gotsche's: ->) dem Kanzler Hanz Gatsche 
aus Neu - Neichenau (Antheil), nur das Recht Landeshutsches Bier 
zu schenken; u Demselben auf Hermannsdorf (Antheil), die „Ge
richte über Lembden und Wunden", Brauen rc. --) Dem Chri
stoph Gotsche auf Dittersbach, Brauen und Schenken; Dem 
Hans Gotsche auf Wittaendorf, Landeshutsches Bier zu schänken; 
«) Dem Bernhard Gotsche auf Rolmau die Ober - und Unter- 
Gerichte, Brannrbar rc; demselben 0 auf Röbtsdorf das Backen und 
Schlachten sogar aberkannt; g) Dem Christoph Gotsche aufPfaf- 
fendorf die Fürstl. Rechte, Brauen und Schänken rc. aberkannt („nicht 
erwiesen"); U) Demselben die Gerichte „über Lembden und Wunden", 
und Landeshutscires Bier zu schänken zuerkannt („erwiesen"); >) Dem
selben auf Leppersdorf (Ober-Leppersdorf) die Ober- und Nieder-Ge
richte; I-) Dem Hans G o t sch e auf (Nieder-) Leppersdorf, Krau- 
sendors und Renfiendorf, die Ober - Gerichte, wegen Krcppclbof abge
wiesen -); l) Dem Wenzel Gotsche auf Michelsdorf, die fürst
lichen Recht'des Brau ns aberkannt; m) Dem Christoph und 
B^lzer Gotsche auf Thomasdorf mehr nicht, als^ Landeshutsches 
-oler zu schenken, zuerkannt.

O. Dem Abraham v. Czettritz: -) auf KonradSwaldau und 
Lübcnau (jetzt Schwarzwaldau), die Ober- und Unter-Gerichte; l>) 
Demselben wegen Gablau und LiebcrsLorf mehr nicht als die Ober- 
und llntergerichte.

O. Dem Wolf Ze blitz auf Johns - und Blasdorf, mehr nicht 
als die Öbcrgerichte über Lembden und Wunden.

L. Dem .Heinrich Reichend ach (Bitter genannt), H auf 
H'rtnmnnsdorf, die Gerichte über Lembden und Wunden aberkannt 
(aber später in rechtsverjäbrtcn Besitz erhalten, nachdem der Ver
kauf von 1701 nicht zu Stande gekommen). IH auf Rndelsdorf 
(jetzt Rudelsstadt), den Kretscham, Brauen rc. aberkannt; o) wegen 
Iägendorf, mehr nichts als Landeshutsches Bier; ä) wegen Scrc- 
rkenbach nichts.

*) Auch wegen des VramirbarS und AuSschanks. und in der Folge noch 
einmal der Graf v. Promnitz laut Urtels <le enM. den 20. Juni 1748.
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k. Dom Johann v. Salze a) auf Hohen - Helmsdorf, mehr 
nicht als die Obergerichte („deS Bräucns sich zu enthalten,") l>) we
gen Gicßmannsdorf die Ober-Gerichte, Bräuen rc.

6) Dem GeorgeAffe auf Werucrsdorf und Mcrzdorf mehr 
nicht als die Ober- und Nieder - Gerichte. (1699 wollte das Domi- 
uium Merzdorf das hiesige Brauurdar pachten.)

n. Dem Valentin Mvlherg auf Schreibendorf mehr nicht 
als die Ober- und Nieder - Gerichte.

Durch diese Urtel, deren in jener Zeit eine große Anzahl ergan
gen sind, wurde jedoch keineswegs überall der Streit geschlichtet, auch 
nicht im hiesigen Weichbild; sondern er dauerte hie und da bis in die 
Preuß. Regienwgszeit hinein.

So hatte z. B. der v. Icdlitz anf Blasdorf, nach wiederholten 
Prozessen 1684, 1695 und 1701 vom Kaiser Karl VI eine Cabi- 
nets-Ordre vom 26. März 1720 ertrakirt, wonach ihm das Malz- 
nnd Braurecht, Schänken, Backen rc. für ein Reluitions-Quantum 
von 1V50 Fl. verliehen wurde. Die Reluirionsgelder sind aber erst 
zu Anfang der Preuß. Regierung mit 2290 Rthl. eingezablt worden, 
und zwar, da der Königl. Fiscus sie unter Protestation des hiesigen 
Magistrates, in Anspruch nahm, in die Königl. Bank. Der 7jährige 
Krieg stöhrte .die Ermittelung der Sache; erst im Jahre 1769 kam 
von neuem die Frage in prozeffualische Untersuchung, ob BlaSdorf 
unter der Meile liege, und nachdem für die Stadt obsiegenden Urrck 
vom 9. März 1782 wurde das mit den Zinsen auf 3312 Rthl. au- 
geschwollene Reluitions - Quantum ausgezahlt, und in dcu Betrieb 
des hiesigen Braunrbars — aber schlecht, verwendet.

Gegenwärtig sind nach der neuesten Gesetzgebung noch ausschroot- 
pflichtig die Schänken in Vogelsdorf, Nieder-Zieder, Ober- Zicdcr, 
Ober - und Nieder-Leppersdorf, Johnsdorf, Hartmannsdoiss, Ober- 
nnd Nieder - Reusscndorf, Schreibendorf, Merzdorf, Schönwiese, Reich- 
Henncrsdvrf und Krausendorf.

Das Brauurdar besteht in 177 Braurechten, ausschließlich auf 
Häusern in der Stadt. Nach vielen frühern Brauordnungen *), war 
bis auf die neueste Zeit die Königl. consirmirte vom 29. December

Zuerst in L«r Etadt-Berfassuna von rügy, dann IM Rcceß von 1684 
und in melweren Redigirunaen der sogenannten Ltatuben <der polizei
lichen, nicht derjenigen für das torum.) Aue d«r Stadtvorfassiing nu!> 
eine andern Nachrichten gebt hervor, Lag eine der Hgurtbedrückungei» 
der Magistrate in dc» Zeiten des dreißigjährigen Krieges a» vielen Lr» 
tcn, z. B. vier und in Etriegan darin bestanden, Lag dio Maglstratua- 
lon stch eint große Anrecht von Braurechten auf allerlei unrea>tlichc U-tisp 
eiqcntbiimlich rn verschaffen gewußt, und diese dann Z, 5, ro ja 20 
mal abqebrauet battcn, ekc wieder ein Bürger mit seinem Brautage 
au die Reibe gelassen worden war; Lurch welche schmälige Gewaltthat, 
die bürgerliche Nahrung zu Grunde gehen mußte, und die ungemcinß 
Erbitterung dcr Bürger gegen den Rath ganz erklärlich wird.
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1755 Gesetz. Nachdem die ehenial. Brau-Commission durch schlecht 
Wirtbschafts-Führung das Vertrauen der Bürgerschaft längst vcr- 
lohren, ergoß die Gesetzgebung der Städteordnuna auch in diesen 
Theil der Commumtäts-Verwaltung neues Zebensprincip. Es wur
de eine Brau - Deputation erwählt, welche in wenigen Jabren die al
ten Schulden der Lasse tilgte/ das Brauwesen in beste Ordnung bräch
te, gutes Bier lieferte, (ein leichtes einfache», sogenanntes Dittcl- 
(cin stärkeres), Nnd Doppel-.Bier, sämmtlich rein von aller narkotischen 
und sonst schädlichen Beimischung), und ein ansehnliches Bctriebsca- 
pital erwarb. Ein Ausschreiten der Stadt-Vervrdneten-Versamm- 
lung in dem ihr zusteyenden allgemeinen Beaufsichtigunasrechte war 
jedoch im Jahre itz?3 die Veranlassung, daß, mit Genehmigung der 
bohen Oberbchörde, das Brauwesen und die Brau-Deputation, in 
Erwägung, daß die Braue Commune eine Privatgesellschaft sei, der 
Stadt - Verordneten - Versammlung ganz entzogen, und das Verfü
gungsrecht materieller Gegenstände über den Betrag von mehr als 
150 Rthl. durch ein Regulativ vom 23. August desselben Jahres dem 
Pleno der Braueigner vorbebalten wurde. Hier bat sieb aber die Er
fahrung der alten und neuen Welt wieder bestätigt, daß die reine De
mokratie, d. h. die Ausübung eines Soüverainctätsrechtes unmittel
bar von der gestimmten Masse, in deren Händen sehr leicht zum 
schneidenden Instrument wird, mit dem sie sich selbst verletzt; weil 
die unbefangene Intelligenz nur zu leicht in die Minorität versetzt, 
die größere Masse von einzelnen Wortführern nach ihren Privatäb- 
slchtcn geleitet werden kann I. Die mehrmals scitdtm in Antrag ge
brachte Erbauung eines geräumigen Malzhmises, um darin große 
Vorräthe von Malz niederlegen zu können «wodurch wohlfeile Preise 
benutzt werden konnten, und auch die gleiche Güte des Bieres gesichert 
gewesen wäre), ist zum großen, seitdem erfabrungsmäßigen Schaden 
der Brau-Commune durch Pattheiungen vereitelt worden; indem 
die Majorität nicht durchschaute, daß das Partikular-Jntrcsse der 
einzelnen schänkenden Bürger, nicht das det Gesellschaft ist, (welches 
erstere aber am Ende auch nicht bei, jenpr Maaßregel gelitten habe» ' 
würde). Man ging in der Beschränktheit so weit, es der Verwal
tung znm Vorwürf zu machen, daß sie bereits ein so ansehnliches 
Mctriebscapital erworben habe; man würde auf sofortige Vertbeilung 
gedrungen haben; , wenn nicht im Regulativ von 1823 voigeschrieben 
gewesen wäre, daß dies erst von dem Ueberschusse eines Bcstandca- 
pitales von 10,000 Rthl. geschehen dürfe. Durch jene Balwerbindc- 
tung sind seitdem große Summen bei den Einkäufen des Getraides 
verlohren gegangen (von denen allein schon der Ban bezahlt sein 
würde), das Bier hatte, besonders 1827 bis 1828 an seiner Güte rerloh-'

*) Wer daran zweifeln wollte, dem wäre dies leicht durch unzahlichc Bei« 
spiele au« Athen und gu« dem Mttelalter zu beweisen.
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teil, dadurch üch auch der Dcbit vermindert*) und das DestaudSca- 
pital gleichfalls um ein Paar Tausend Thaler. Der Werth der Brau
rechtstage. der theils durch den erhöhten Ertrag, theils durch die 
Freiheit, sie abgesondert vom Hause zu einem andern Hause verkau
fen zu können, im raschen Steigen gewesen war, fing an zu sin
ken. Kurz, wenn die Braueigncr sich nicht über ihr wahres Beste 
aufklärcn werden, so wird ihr Braunrber dem Verfall entgegen ge
hen; zumal der Realberechtiguugs - Beitrag des Malzsiencrzus»usses 
von 25 pro Osot um deshalb allein auf bcr Casse lastet; weil die 
Verwaltung nicht bat wagen können, deshalb den Preis des Geträn
kes auch nur um einen halben Pfennig für das Quart, zu erhöhen»

Die Äpothekeu-

Bekanullich verfertigten die Aerzte ursprünglich ihre Medica- 
tüente selbst, erst beim Fortschreiten der Kunst bildeten sie Leute, wel
che die rohen Naturstoffe ihnen zubereiteten, und so entstanden die er
sten sclbstständigcn Apotheken zur Zeit der arabischen Aerzte. ES 
verginge» Jahrhunderte, ehe diePbarmazie aus dem handwerksmäßigen 
Zustande zum Rarionalen sich erbotn Die erste Apvtbeke legte König 
Neger I- zu Salerno an; von Italien kamen die Apotheken nach Deutsch
land, und wurde» von Fürsten und Magistraten angelegt; so entstanden 
die Hof-, Raths- uud Kloster-Apotheken. So finden wir.dieRaths- 
Apocueke zu Augsburg 1285, sehr viele, andere aber erst im 15, 16 
und I7ten Jahrhundert Wahrscheinlich ist die hiesige alte Apo
theke von der Herzogin Agnes angelegt worden, denn im i6teu Jahr- 
bunderr finden wir sie bereits als eine seht alte Es war in jenen 
Zeiten gewöhnlich: daß die Maaisträte mit Aerzten und Apothekern 
auf gewisse Jahre wegen Behandlung der Kraulen und Verwaltung 
der Apotheken contrahirten. So finden wir es auch in Landesbut. 
Während des 30jährigen Krieges hatte der Magistrat-mit einem Apo
theker Krause einen dergleichen Vertrag abgeschlossen, und nachdem 
man nach geschlossenem Frieden, weil er — mebrmals a»sgeplüudert — 
sich schon längst entfernt hatte, einen neuen Apotheker suchte, um 
diesem die Apotheke wieder in Pacht zu gebe», so berief er sich zur

Zeugnis von der Elite des Bieres giebt der ilmstand, hast seit 16 Jah
re» nicht ei» einziges mal von dem AuSschrootzwangkrechte, als Zwang 
Erdrauch ru mache» nöthig gewesen ist; jetzt aber, seit 1828 diese ge- 
bnüiqc», uud m wer zur Strafvollstreckung zu bnngsndcii Untersuchun
gen wieder ihren Anfang genommen haben.

e»)Ob nach der neuern Gesetzgebung auch die Huschreibung eines erkauf
ten Brautages bei einem vorstadtischcn Hanse von der Brau - Commune 
verhindert werde» könnte? Ob bei einer nothwendige» Eubhastatioli 
ein Borstädtcr kein lcgitimirtcr Bieter wäre?

- H.Rcichard's Beiträge zur Geschichte der Avotheken in Ulm. Das. iS25,
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Begründung feines Vorrechtes, auf seinen alten Contract mit deur 
Rath, in Folge dessen ihn so viele Kriegs - Kalamitäten betroffen hat
ten Von da an wurde die Apotheke feruerweit ununterbrochen an 
gelernte Apotheker, und zwar laut der erst 1827 zum Vorschem ge
kommenen, vom Landeshauptmann cvnfirmirte» Coutracte, oder „Frer- 
heitsbriefe," (weil sie zugleich den Umfang des Apotheken - Verwal- 
tungs-Rechtes, z. B. mit dem Mvnopyl der Conditorei und Le» 
Destillirens beschrieben), wurde am 6, August 1660 das der Stadt zu- 
stcheude „Erbrecht der Apotheken" dem Apotheker Fleisch- 
mann für ein unverzinsliches Darlehn „zu einem Unterpfande" ver
liehen, also antichrctlsch verpfändet, d. h- daß anstatt der Capitals- 
zinsen die Nutzungen des Pfandstückes gerechnet wurden. Am 25. Oc
tober 1687 wurde die Apotheke dem Apotheker Neumann für einen 
jährlichen Zins von 36 Rthl. verpachtet; und in dem Pachtcontracte 
vom 19. September 1703 „wegen der in Bestand habenden gemeiner 
Stadt aber zustehenden Apotheke" wurde unter andern bestimmt: 
„lctzliche 7) ihm das Gewölbe! unterm Rathbanse, so zur Apotheke 
aeboria , zugleich cingcräumt, dessen er sich seiner Gelegenheit nach 
zu gebrauchen hat--);" ferner: „Vor solchen Apothekenbestand mm 
verspricht rc- Fimmler vor Apotheke gemeiner Stadt einen jährlichen Zins, 
alsvom 19. September laufenden I7»3.2abres anzufangcn, benennt- 
lichen 30 Rthl. zu geben." Später war dieser Pachtzins auf24 Rthl., 
und 1730 auf 18 Rthl. ermäßigt worden. Bei Aufnahme der Kai
ser!. Steuer-Kataster führt die Neviiions - Commission in der Be
funds-Specisication (prima revisio), vom 28. April 1724 die von 
der Kämmerei zu versteuernde Apotheke auf: „1 Apotheke, von der 
gemeinen Stadt vermiethet, der Werth auf 750 Tblr. Schles. 
L 4 pro Oent von 30 Thlr. Schles. Ertrag, zu Capital gerechnet 
aber auf 250 Thlr- Schles. veranschlagt." Damals, und von 1731 
an später bis 1756 war dfc Miethpension laut der Kämmerer-Rech
nungen 24 Rthl.

Nach mehrjährigen vergeblichen Versuchen erlangte der Or. Jä- 
nichen von König Friedrich dem Großen, in Betrachtung der stark 
znaenommcnen Bevölkerung, eine Concession zur Errichtung einer 
zweiten Apotheke in seinem Hause Nro. 60 am Markte, worin sie 
sich noch befindet; und um den Widerstand des Magistrat», dessen 
Apotheken-Realität offenbar an Werthe verlohr, und des Apotheker 
Fimmler zu besiegen, übernahm er auf seine neue Apotheke die Halste 
des eben bestehenden Mietbzinses, welcher nun als feststehend betrach
tet, und mit 12 Rthl. auch in seine Concession ausgenommen wurde; 
so daß nun beide Apotheken ohne anderweite Pacht - Contracte jähr
lich 12 Rthl. in die Kämmereicaffe zahlten.

») Im Contract von 1684 heißt e«: Lkhörig, rvird ihm «"Dich
cmftergnmr."
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Zwei Jahre,nachher, am 6. April 1758 beantragte der vr. und 

Apotheker Fimmler: ihm „das der Stadt gehörige Apothekenrecht 
erb- und eigenthümlich zu verkaufen, für 100 Rthl. baar m die 
Kämmereicasseund unter Beibehaltung des Zinses von lahmch 12 oithl- 
Dieser Antrag wurde von dem Rath, den Schoppen und Geschwornen 
am 8. desselben Monats acccptirt, und wegen der Eonfirmaiwn an 
die Königl. Kammer berichtet; und dabei hervvrgehoben, daß die ane 
Apotheke durch die Errichtung der zweiten und durch sehr schlechte -uo- 
ministratio» allerdings im Werthe verloren habe. Durch ein Re>cripr 
vom 13. Juli desselben Jahres wurde der Verkauf genehmiget, umer 
der Voraussetzung, daß kein jus exclusivum oder xrobibsnm wegen 
Errichtung mehrerer Apotheken mit verkauft werde, welches Bermcy- 
rungsrccht sich Fiscus Vorbehalten müsse, uncrachtet kem Amchem 
zu einer solchen Nothwendigkeit vorhanden sei. Ob der Vertrag (of
fenbar ein Eibzins-Vertrag) zu Stande gekommen, oder ob das Erb
recht der Apotheke der Stadt verblieben, darüber schwelgen sowohl 
die hiesigen, als auch die Asten der Königl. Regierung zu Licgmtz, 
und die Kämmcreirechnungen jener Zeit sind nicht vorhanden. Ge
nug , die Apotheke wurde 1769 vom Apotheker Reich für 300 Rty 
nebst dem' besonders erkauften Hause Nro. 31 am Marktplätze, m 
welchem sie jederzeit gewesen »), gerichtlich erstanden, und der Apv- 
rhekenzins wurde in sämmtlichen spätern Kaufcontracten Herder Apo
theken, ohne daß man seines eigentlichen Ursprungs,mehr gedachte, 
mit 12 Rthl. aufgeführt, und bis 1810 in summa mit 24 Rthl. zur 
Kämmerei cingezahlt. Nach dem Erscheinen des Gewerbe - Freiheits- 
Edictes aber wurde er von beiden Apothekern für einen simpel» per
sönlichen, durch das Edict aufgehobenen Gewerbezins ausgcgeben, ve»- 
weigert, und — da man damals die obige Gcschichtserzählnng nicht 
kannte, die erst im Jahre 1825 bei Auffindung der alten Registratur, 
nnd in dem Processe selbst, zum Vorschein kam, von der Königl. Re
gierung sowohl, wie von dem Magistrate als solcher für wegfallend 
angesehen. Im Jahre 1826 aber ist aus dessen Wiederherstellung, und 
Nachzahlung geklagt worden (vor der Hand nur zur Srsparung noch 
eines Prozesses gegen den Besitzer der alten Apotheke, bei welchem 
der eigentliche Sitz des Rechtes ist); nnd zwar auf das Fundamcnc 
seiner Eigenthums-Natur, unbeschadet des Mangels der hypotheka
rischen Eintragung desselben zugleich mit dem Mangel einer fornili- 
<ben und ausdrücklichen Eintragung des Apothekenrechtes selbst, IN 
erster Instanz ist die Beweisführung über obiges historisches Funda-

Jenes oben erwabnte Pcclincnistück, das Gewölbe nntcnn Rathhau^e, 
war in eiiicin Kriege, wabricheinlich im ersten Schlcsischcn, davon ge
trennt , nnd zu einer Offizier-Wachtsmbc verwendet worden (letzt qe» 
vort es zu dem Ratpskellcr-Lecal), nnd wurde 1770 zwar von dem n. 
Reich wieder in Anspruch genommen, aber, da es ihm nicht Mit Ver
kauft war, auch nicht zurückocgcbcn.

8



-neue als eines irrelevanten, gär nulffzugelaffen, iiud unter Festhal- 
cung der alleinigen buchstäblichen Anwendbarkeit des'§. 30 desEdicteS 
vom 2. November 1810, die Stadt abgcwicscn worden. Der Rich
ter zweiter Instanz dagegen hat die vollständige Urkundenbeweis-Auf- 
uahme verfügt, der instruirende Richter hat als Vergleich die zu zuge
stehende hypothekarische Eintragung und Fortzahlung auf der einen 
Seite, auf der andern den Erlaß des Nest's von 1810 an, den Par
theien vorgeschlagen, und da es zu keinem Abschluß gekommen, so lie
gen die Acten zum Spruch vor, der wahrscheinlich auf dieselbe Art 
ausfallen wird-

Die alte Apotheke war nebst dem .Hause 1703, 1755, 1757 und 
58 für 1800 Rthl., 1759 für 1700 Rthl., 1801 für so,00 Rthl., 
und endlich 1823 für 13,300 Rthl. vctkaüst worden; die neue Apo
theke wurde 1774 für 2077 Rthl. und 2800 Rthl., 1792 für 5600, 
1814 für 6525 Rthl. Und 4826 für 10,617 Rthl. öffentlich verkauft, 
.und nachdem es dem Besitzer der alten Apotheke anf keine Weise ge
lungen war, den Nachweis zu führen, daß die zweite Apotheke als 
wegen veränderten Umständen überflüssig und sogar schädlich; von 
staatspolizelwegen, allenfalls gegen eine willkührlich zu bestimmende 
Entschädigung für den Collateralcrbcn des letzten Besitzers,cassi- 
ren sei. . 7 ,

Die Mühten.
Drei Mühlen, tind deren früheste Geschichte kennen wir bereits

aus den bcigebtächtcn Urkunden-
1) Die große sogenannte Stadt-Mühls am Bobet wurde bis 

1763 von dem Mühlenamte, einer Abtheilung des Kämmerei-Rent
amtes , verwaltet; dann Unter mehrmaligen Abänderungen des Erb- 
zins-Canon's verkauft. Es gehört elüe Leiüewand-Walke und Was
sermangel dazu. Nachdem im Jahre 18Y6 dem Müller gegen Ueber
nahme aller Mühlen- und Wehrkaüe 135 Rthlr. an: Canon erlassen 
worden, und nachdem er, in Folge einervom Staat erhaltenen verglcichs- 
weisen Mahlzwangs-Entschädigung von 2200 Rtbl., im Jahre 1827 
noch 49 Rthl. 15 Sgr. zu 47» pro Eenr abgeloset hätte (welches 
Capital als Mühl-Canons-Capital besonders verwaltet wird), besteht 
der Mühl-Canon noch in 205 Rthl. 15 Sgr., und der Wassermangel- 
Canon nach einem Vergleiche von demselben Jahre ist 35 Rthl.

2) Die sogenauiite kleine Stadtmühle am Zieder, kst glelchsfalls 
setzt Privat - Eigenthum Und giebt 65 Rthl. Canon.

3) Die Wassermühle in Nieder-Zieder (siehe die obigen Urkun
den) , zahlt 155 Rthl. Canon.

4) Die Mühle in Vogelsdorf, sogenannte Wiestnmüblr (im 15 
und i6ten Jahrhundert in derselben Gegend dle Poldermüyle auf der 
Boberau genannt) , zahlt 6 Rthl., und

5) Eine Windmühle» zahlt 15 Rthl, Canon»
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Doch wir wollen hier abbrcchen, obgleich unsere Darstellung seht 
lückenhaft und keinesweges erschöpfend ausgefallen ist. Vielleicht acht 
aber daraus das Ergebniß hervor, daß der Geist, welcher diejenigen 
beseelt, die überall das eigentliche Volk bilden, ein guter, das was 
Noth thut, erkennender und es zu verwirklichen strebender, seit lan
ger Aeit gewesen, und noch sei. -Wird dieser Geist auch künftig von 
den Behörden gepflegt, und von den Bürgern nicht nur treu bewahrt, 
sondern mehr und mehr ausgebildet; so darf uns der Jammer derer 
nicht ängstigen, welche aus dem gegenwärtigen traurigen Handclsver- 
hältniß, welches in der That einen unbeschreiblichen Druck auf alle 
^ewerbsklaffen des Gebirges ausübt, eine gänzliche Verarmung im 
Physischen, und daraus auch im Geistigen, unglückwcissagend und ver» 
zweifelnd vvraussehen wollen.
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